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Executive Summary 
 

Der Bericht des Bundesrates zur Strategie Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 2015+ vom 
9. Mai 2012 legt dar, wie der Bevölkerungsschutz und Zivilschutz weiterentwickelt werden 
soll. Ziel ist es, die natur-, technik- und gesellschaftsbedingte Katastrophen und Notlagen 
der Zukunft effizient und wirksam bewältigen zu können.  

Der vorliegende Bericht beschreibt die Umsetzung des Strategieberichtes. In verschiedenen 
Bereichen des Bevölkerungsschutzes und Zivilschutzes werden Massnahmen zur Anpas-
sung, Verbesserung und Weiterentwicklung formuliert.  

Im Bevölkerungsschutz sind folgende Massnahmen vorgesehen: 

• Führung und Koordination: Der Bundesstab soll optimiert und den Bedürfnissen nach 
einer effizienten Struktur in der normalen Lage und im Ereignisfall angepasst werden. 
Die Schaffung eines Lageverbundsystems soll den Austausch von Lageinformationen 
zwischen den verschiedenen Akteuren von Bund und Kantonen erlauben. Die Weiter-
entwicklung des Ressourcenmanagements soll die Koordination sämtlicher auf nationa-
ler Ebene verfügbaren zivilen Ressourcen sicherstellen. 

• Leistungen der Partnerorganisationen Bevölkerungsschutz im Einsatz: Die Leis-
tungen der Partnerorganisationen haben sich bewährt und bleiben grundsätzlich unver-
ändert. Mit dem Ausbau der Einsatz-Equipe des VBS (EEVBS) soll deren Leistungsfä-
higkeit gestärkt werden; dadurch können Bundesaufgaben (z.B. im A-Bereich) und spe-
zialisierte Leistungen zugunsten der Kantone besser erfüllt werden. 

• Infrastrukturen des Bevölkerungsschutzes: Die Anzahl der geschützten Führungs-
standorte soll reduziert und auf das nötige Minimum beschränkt werden. Ebenso sollen 
die geschützten sanitätsdienstlichen Anlagen reduziert werden. In Zusammenarbeit mit 
den Kantonen sind entsprechende Kriterien festzulegen und ein Konzept für die Umnut-
zung zu erstellen.  

• Kommunikation: Priorität hat die Werterhaltung und Verlängerung der Nutzungsdauer 
von Polycom. Bezüglich der Alarmierungs- und Telekommunikationssysteme wird das 
VBS dem Bundesrat bis Ende 2016 einen Bericht zu Bedarf, Optionen, Finanzierung 
und Rechtsgrundlagen vorlegen. 

• Ausbildung und Übungen: Durch eine einheitliche Ausbildungsdoktrin und eine Ver-
besserung der Koordination von Ausbildungen und Übungen soll eine Unité de doctrine 
geschaffen und die Zusammenarbeit der involvierten Partner und Akteure gefördert wer-
den (z.B. in den Bereichen Terminologie, Ausbildung der Führungsorgane und Übungs-
übersicht). 

• Optimierung der Zusammenarbeit Bund-Kantone: Durch die Schaffung von möglichst 
homogenen Strukturen in den Kantonen soll die Koordination zwischen Bund und Kan-
tonen harmonisiert und vereinfacht werden. Die Koordinationsfunktion des BABS soll 
gestärkt werden, so z.B. in Bezug auf Forschung, Vorsorgeplanung, ABC-Schutz, Na-
turgefahren, Schutz kritischer Infrastrukturen und die Zusammenarbeit mit den Partner-
organisationen. Mit einer klaren Strukturierung der Plattformen auf den verschiedenen 
Ebenen (politisch-strategisch – operativ – fachlich) und Zuweisung der Verantwortlich-
keiten soll die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen zielgerichtet gestaltet 
werden. 
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Im Zivilschutz sind folgende Massnahmen vorgesehen: 

• Leistungsprofil: Das Leistungsprofil des Zivilschutzes bleibt auf die Bewältigung von 
Katastrophen und Notlagen ausgerichtet. Es soll insbesondere in der Logistik und im 
ABC-Schutz erweitert werden. Einsatzbereitschaft, Autonomie und Mobilität sollen er-
höht werden. 

• Organisation: Die Zivilschutzorganisationen sollen durch weitere Kantonalisierungen 
und Regionalisierungen sowie die Erweiterung des Einsatzgebiets gestärkt werden. Die 
Organisationsstruktur (Gruppe, Zug, Kompanie, Bataillon) soll möglichst vereinheitlicht 
werden.  

• Bestände: Der künftige gesamtschweizerische Bestand entspricht in etwa dem heutigen 
Bestand an aktiven Zivilschutzangehörigen, was einen Sollbestand von rund 75‘000 
Personen ergibt.  

• Interkantonale Zivilschutz-Stützpunkte: Die Interkantonalen Zivilschutz-Stützpunkte 
(IKS) sollen spezialisierte Leistungen erbringen und spezielle personelle und materielle 
Mittel vorhalten, v.a. in den Bereichen Technische Hilfe und Logistik. Über Standorte, 
Anzahl, Organisationsstruktur und Einsatz der IKS entscheiden die Kantone.  

• Dienstleistungssystem: Vorgesehen ist eine Schutzdienstpflichtdauer von insgesamt 
12 Jahren; nach 245 geleisteten Ausbildungstagen gilt die Schutzdienstpflicht ebenfalls 
als erfüllt. Durch eine interkantonale Zuweisung von Schutzdienstpflichtigen sollen Un-
terbestände ausgeglichen werden. Die Personalreserve soll abgeschafft werden. Neu 
soll den Schutzdienstpflichtigen sämtliche geleisteten Diensttage an die Wehrpflichter-
satzabgabe angerechnet werden. 

• Ausbildungssystem: Die Kaderausbildung soll durch eine Verlängerung und Intensivie-
rung sowie neue Elemente wie der praktische Dienst oder eine zentrale Führungsausbil-
dung für Offiziere gestärkt werden. Das Ausbildungssystem soll deutlich vereinfacht 
werden, indem auch Instandstellungsarbeiten sowie die Unterstützung von Anlässen 
und Arbeiten zugunsten Dritter im Rahmen von WK durchgeführt werden können. Zu-
dem soll die interkantonale Ausbildungszusammenarbeit verstärkt werden. 

• Verstärkung des Zivilschutzes bei Katastrophen, Notlagen und bewaffneten Kon-
flikten: Der Zivilschutz soll im Falle von Katastrophen und Notlagen mit extremer Inten-
sität oder bei einem bewaffneten Konflikt bei Bedarf verstärkt werden. Zu diesem Zweck 
können aus der Schutzdienstpflicht entlassene Personen durch den Bundesrat wieder 
aufgeboten werden. Die Schutzinfrastruktur soll erhalten werden; in einem Konzept ist 
jedoch zu prüfen, wie viele Schutzanlagen der Zivilschutz aufgrund der heutigen und 
künftigen Regionalisierungen noch benötigt.  

In Bezug auf die Aufgabenteilung und Finanzierung wird Folgendes festgehalten:  

• Aufgabenteilung: An der aktuellen Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen än-
dert sich grundsätzlich nichts. Zuständigkeiten und Kompetenzen sollen jedoch klarer 
zugewiesen werden. 

• Finanzierung: Für den Bevölkerungsschutz und Zivilschutz gilt weiterhin das Prinzip der 
Zuständigkeitsfinanzierung. Im Bereich der Alarmierungs- und Telekommunikationssys-
teme werden Unterhalts-, Werterhalts- und Investitionsmassnahmen sowie die Abde-
ckung von neuen Bedürfnissen zu zusätzlichen Kosten führen. Beim Zivilschutz ist mit-
tel- bis langfristig von einer moderaten Kostensteigerung auszugehen. 
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1 Einleitung 

Ausgangslage Die Weiterentwicklung des Bevölkerungsschutzes und des Zivilschutzes ba-
siert auf dem Bericht über die Sicherheitspolitik der Schweiz vom 23. Juni 
2010 sowie dem Bericht zur Strategie Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 
2015+, der vom Bundesrat am 9. Mai 2012 verabschiedet wurde.  

Auftrag Im März 2013 erteilten der Vorsteher des VBS, Ueli Maurer, und der damalige 
Präsident der Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr, Hans 
Diem, den Auftrag zur Ausarbeitung eines Umsetzungsberichts zur Strategie 
Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 2015+. Im Rahmen von zwei Projektorga-
nisationen (je eine zum Bevölkerungsschutz und Zivilschutz) wurden in Teil-
projektgruppen mit Vertretern von Bund, Kantonen und weiteren Stellen Kon-
zepte erarbeitet. Diese Konzepte wurden von der Projektleitung überarbeitet, 
konsolidiert und im vorliegenden Bericht zusammengefasst.1 

Zielsetzungen Der Bericht konkretisiert die Umsetzung der Strategie Bevölkerungsschutz und 
Zivilschutz 2015+. Ziel ist es, gestützt auf die im Strategiebericht skizzierten 
Leitlinien2 aufzuzeigen, in welchen Bereichen Anpassungen, Neuerungen oder 
Verbesserungen vorzunehmen sind. Politische Entscheide bleiben dabei expli-
zit vorbehalten. 

Der Strategiebericht gibt zum Bevölkerungsschutz folgende Zielsetzungen vor: 

• Das Leistungsprofil des Bevölkerungsschutzes und die Aufgabenzu-
ordnung an die einzelnen Partnerorganisationen sollen im Hinblick auf 
die Gefährdungslage überprüft und definiert werden. 

• Die Koordination und Zusammenarbeit von Bund und Kantonen sowie 
der Partnerorganisationen auf gesamtschweizerischer Ebene sollen 
verstärkt und weiterentwickelt werden. Dazu sollen bestehende Me-
chanismen und Plattformen angepasst sowie klare Ansprechstellen ge-
schaffen werden. Zudem ist zu prüfen, wie das BABS seine Koordina-
tionsfunktion stärker wahrnehmen kann. 

• Die Interoperabilität in Führung und Einsatz zwischen den Partneror-
ganisationen des Bevölkerungsschutzes und den Kantonen ist sicher-
zustellen. Zu diesem Zweck soll ein gesamtschweizerischer Lagever-
bund geschaffen werden, der die relevanten Informationen aus den be-
stehenden Fachinformationssystemen in einer elektronischen Plattform 
zusammenführt. 

Zum Zivilschutz sind folgende Zielsetzungen formuliert:  

• Das Leistungsprofil, die Bestände und die Organisation des Zivilschut-
zes sollen überprüft und angepasst werden. Das Leistungsprofil soll 
aus einem gesamtschweizerisch einheitlichen Basisleistungsprofil und 
zusätzlichen Spezialisierungen bestehen. Davon sind die künftigen Be-
stände des Zivilschutzes abzuleiten.  

• Als Ergänzung zu den Zivilschutzorganisationen auf Stufe Region und 

                                                
 
1 Projektleiter: Christoph Flury, stellvertretender Direktor BABS; Denis Froidevaux, Amtschef Service 
de la sécurité civile et militaire VD. Begleitgruppe: Urs Alig (TG), Olivier Andres (BE), Pierre Aubry 
(VD), Thomas Bär (ZH), Stefano Bruno (BABS), Valentin Cina (VS), Frank Fässler (BABS), Heinz 
Herzig (BABS), Harry Hohl (BABS), Alexander Krethlow (BABS), Urs Marti (ZG), Niklaus Meier 
(BABS), Isabelle Montani (VD), Diego Ochsner (SO), Urs Schneiter (BABS), Peter Wüthrich (BABS), 
Ruedi Wyrsch (NW).  
2 Siehe Strategie Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 2015+, Bericht des Bundesrates vom 12. Mai 
2012, S. 40f., 62f., 70-72.  
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Kanton sollen interkantonale Zivilschutz-Stützpunkte geschaffen wer-
den. Diese Stützpunkte sollen zusätzliche spezialisierte Leistungen des 
Zivilschutzes erbringen, die nicht jeder Kanton selber erfüllen kann, 
und Material vorhalten, das nicht jeder Kanton selber beschaffen kann.  

• Um interkantonale und gesamtschweizerische Einsätze zu ermögli-
chen, sollen Interoperabilitätskriterien für den Zivilschutz festgelegt 
werden. 

• Das Dienstleistungs- und Ausbildungssystem soll überprüft und ange-
passt werden, etwa in Bezug auf eine Angleichung der Diensttage an 
die Armee und eine Vereinfachung der Ausbildungsarten. 

• Für den Einsatz bei Katastrophen und Notlagen mit extremer Intensität 
sowie bei einem bewaffneten Konflikt soll geprüft werden, wie der Zivil-
schutz verstärkt werden kann.  

Studiengruppe 
Dienstpflichtsystem 

Die im Strategiebericht angesprochenen Fragen zur Anpassung des Dienst-
pflichtsystems wurden im Rahmen der Studiengruppe Dienstpflichtsystem be-
handelt. Über den vorliegenden Umsetzungsbericht hinausgehend schlägt der 
Bericht der Studiengruppe verschiedene Modelle zur Verbesserung und Neu-
gestaltung des Dienstpflichtsystems in der Schweiz vor. Der Bericht wird im 
2. Quartal 2016 dem Bundesrat unterbreitet.  

Sicherheitspolitischer 
Bericht 

Der neue sicherheitspolitische Bericht wird nach der Vernehmlassung voraus-
sichtlich im Sommer 2016 vom Bundesrat verabschiedet und anschliessend 
dem Parlament unterbreitet. 

Weiteres Vorgehen Der Bericht ist eine Grundlage für die Revision des Bevölkerungs- und Zivil-
schutzgesetzes sowie der nachgelagerten Rechtsgrundlagen. Ihre Inkraftset-
zung ist auf den 1. Januar 2019 vorgesehen. Anschliessend soll mit den An-
passungen der kantonalen Rechtsgrundlagen und der Umsetzung der neuen 
Konzeption begonnen werden. Dazu werden Bund und Kantone gemeinsam 
eine Umsetzungsplanung erstellen. 
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2 Katastrophen und Notlagen in der Schweiz 

Risikoanalysen Das Gefährdungsspektrum im Bevölkerungsschutz verändert sich. Es werden 
neue Gefährdungen identifiziert (z.B. aus dem Cyber-Bereich). Neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse zu Ereignissen, Massnahmen zur Vermeidung und 
Verringerung von Schäden und Erfahrungen mit realen Ereignissen im In- und 
Ausland verändern die Gefährdungsannahmen. 

Deshalb werden im Bevölkerungsschutz auf nationaler Stufe im Rahmen von 
Katastrophen und Notlagen Schweiz und auf kantonaler Stufe im Rahmen von 
KATAPLAN regelmässig Gefährdungs- und Risikoanalysen durchgeführt, um 
das Gefährdungsspektrum und die Gefährdungsannahmen systematisch zu 
erfassen und zu überprüfen.3 Auch auf kommunaler Stufe werden solche Ana-
lysen vermehrt realisiert oder werden durch den Kanton vorgeschrieben. 

Die Risikoanalysen ermöglichen es, die Vorsorgeplanung im Katastrophenma-
nagement der Schweiz zu systematisieren und die Fähigkeiten zur Bewälti-
gung von Katastrophen und Notlagen weiterzuentwickeln. Dafür ist es notwen-
dig, einerseits die Fähigkeiten der Ereignisbewältigung unabhängig von der 
Gefährdung weiterzuentwickeln, z.B. die Kommunikation zwischen Einsatz-
kräften. Andererseits sind gefährdungsspezifische Vorbereitungen und Mass-
nahmen notwendig, um auf bestimmte Gefährdungen vorbereitet zu sein, z.B. 
durch Verhaltensanweisungen an die Bevölkerung. 

Künftige Herausforde-
rungen 
 

Aufgrund ihrer topographischen Lage ist die Schweiz gegenüber Naturgefah-
ren stark exponiert. Es ist zu erwarten, dass mit dem Klimawandel verbundene 
naturbedingte Katastrophen und Notlagen (z.B. Starkniederschläge, Stürme, 
längere Trocken- und Hitzeperioden) in Zukunft häufiger und intensiver auftre-
ten. Auch Erdbeben zählen wegen des hohen Schadenpotentials zu den 
grössten Risiken in der Schweiz.  

Die hohe Siedlungs- und Nutzungsdichte der Schweiz hat zur Folge, dass 
technikbedingte Katastrophen und Notlagen (z.B. Ausfall Stromversorgung, 
Unfall Stauanlage, KKW-Unfall) potentiell höhere Schäden aufweisen können. 
Ausfälle kritischer Infrastrukturen z.B. im Bereich Energie, Verkehr, Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie können sowohl Ursache als auch Folge 
von natur- und gesellschaftsbedingten Katastrophen und Notlagen sein. 

In Bezug auf gesellschaftsbedingte Katastrophen und Notlagen stellen eine 
grossflächige, mehrwöchige Strommangellage sowie eine schwere Pandemie 
die grössten Risiken dar. Bei mutwillig herbeigeführten Ereignissen gilt das 
Szenario eines Cyber-Angriffs als relativ plausibles Risiko.  

 
  

                                                
 
3 Katastrophen und Notlagen Schweiz 2015 (BABS 2015), Katastrophen und Notlagen Schweiz: 
Technischer Risikobericht 2015 (BABS 2015), Leitfaden KATAPLAN: Kantonale Gefährdungsanalyse 
und Vorsorge (BABS 2013). Detaillierte Ausführungen und Dokumente zu den Gefährdungen und 
Risiken unter www.risk-ch.ch. 
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3 Bevölkerungsschutz 

3.1 Führung und Koordination 

 Die politische Verantwortung für den Bevölkerungsschutz liegt bei der Exekuti-
ve auf der kantonalen (Kantonsregierungen) oder nationalen (Bundesrat) Ebe-
ne. Diese Einheiten bestimmen ihrerseits auf diesen Ebenen die zuständigen 
Führungsorgane für die Führung des Verbundsystems Bevölkerungsschutz.  

Dieser Bericht behandelt die bevölkerungsschutzrelevanten Aspekte auf Stufe 
Bund und Kanton. Über die Organisation auf Stufe Gemeinde und Region 
können die Kantone entscheiden. 

 Die Führungsorgane tragen die operationelle Verantwortung für den Bevölke-
rungsschutz und sind für ihre Einsatzbereitschaft und Einsatzfähigkeit verant-
wortlich. Die Hauptaufgaben der Führungsorgane werden in Kapitel 3.1.1 und 
3.1.2 beschrieben. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass in der Schweiz die 
Aufgaben auf Gemeindeebene nicht einheitlich geregelt und von der jeweiligen 
kantonalen Organisation abhängig sind. 

 

3.1.1 Führung Stufe Kantone  

 Die Kantone müssen in der Lage sein, auf sämtliche möglichen Gefahren und 
Risiken reagieren zu können.4 Zu diesem Zweck werden kantonale oder regi-
onale Führungsorgane eingesetzt, um bei Katastrophen und Notlagen die Pla-
nung, die Führung und die Koordination zu gewährleisten. Bei Grossereignis-
sen können kantonale oder regionale Führungsorgane bei Bedarf zum Einsatz 
kommen. Diese Führung auf Stufe Kanton hat sich bewährt und ist beizubehal-
ten. 

Auftrag  Der Auftrag der kantonalen Führungsorgane besteht darin, in einem Ereignis-
fall rasch angemessene Lösungen zu finden und umzusetzen, um die negati-
ven Auswirkungen zu begrenzen und so schnell wie möglich wieder normale 
Verhältnisse herzustellen. Die Führungsorgane müssen in der Lage sein, Er-
eignisse auf kommunaler, kantonaler und interkantonaler Ebene zu bewälti-
gen. Im Falle einer interkantonalen Ereignisbewältigung führt jeder Kanton 
seine eigenen Mittel. Jedes kantonale Führungsorgan muss folgende Kriterien 
erfüllen:  

• Die Einsatzbereitschaft an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr sicher-
stellen. 

• Die einheitliche Führung der Einsätze auf sämtlichen Ebenen (strate-
gisch, operationell und taktisch) sicherstellen.  

• In der Lage sein, den Einsatz der verschiedenen Partnerorganisationen 
zu koordinieren. 

• Die Verbindung zu den involvierten Behörden sicherstellen. 

Prozesse  Die Führungsorgane sollen sich auf gemeinsame Systeme und Prozesse der 
verschiedenen involvierten Partner stützen. Die Struktur und die Aktivitäten 
des kantonalen Führungsorgans müssen modulierbar sein und sich an die 

                                                
 
4 In bestimmten Ereignissen hat zudem der Bund Befugnisse und Kompetenzen. Dies betrifft insbe-
sondere erhöhte Radioaktivität, Epidemien (Mensch und Tier), Talsperrenbruch und Satellitenabstür-
ze.  
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verschiedenen unerwartet auftretenden Lagen und an die Bedürfnisse des 
Einsatzes und der Führung anpassen können. Eine Verstärkung muss vorge-
sehen und durch die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln ermöglicht wer-
den. 

Organisation Das kantonale Führungsorgan führt und koordiniert den gesamten Einsatz 
unter Federführung der kantonalen Exekutive und hält diese über sämtliche 
Entwicklungen der Lage auf dem Laufenden. Es berät sie zudem auch bei der 
politisch-strategischen Führung. 

Die verschiedenen involvierten Stellen sollen in das kantonale Führungsorgan 
integriert werden und mit ihren jeweiligen Kompetenzen und Mitteln zum ge-
meinsamen Ziel beitragen. Jede Stelle führt ihre eigenen Mittel. Ihre Integrati-
on ermöglicht zudem eine Optimierung des Ressourcenmanagements. 

Regionale und kom-
munale Führungsor-
gane 

Einige Kantone verfügen über kommunale oder regionale Führungsorgane, die 
auf ihrer Stufe die Ereignisführung sicherstellen. Die Organisation der regiona-
len und kommunalen Führungsorgane regelt jeder Kanton selber. 

 

3.1.2 Führungsstrukturen Stufe Bund 

 Bundesstab  

Grundsätzliche  
Aufgaben  

Der Bundesstab ist ein interdepartemental zusammengesetztes Gremium, das 
sich mit bevölkerungsschutzrelevanten Katastrophen und Notlagen befasst.5 
Darunter sind Ereignisse zu verstehen, von denen ein grosser Teil der Bevöl-
kerung oder deren Lebensgrundlagen betroffen oder gefährdet sind, die also 
mehrere Kantone, die ganze Schweiz oder das benachbarte Ausland betref-
fen. Die Führung auf Stufe Bund ist in normalen, besonderen und ausseror-
dentlichen Lagen grundsätzlich die gleiche. Hierbei unterscheidet sich seine 
Grundstruktur nicht, seine Aufgaben und Aktivitäten hingegen schon. Dieses 
Organ berät und unterstützt den Bundesrat, der im Ereignisfall den Einsatz auf 
Stufe Bund führt. 

Aufgaben je nach 
Lage 

In der normalen Lage soll der Bundesstab die Vorsorgeplanungen, die in den 
Bundesämtern gemacht werden, koordinieren. Ein kleiner Kern soll im Alltag 
sicherstellen, dass die Doktrin und die Prozesse des Bundesstabes weiterent-
wickelt werden. Damit wird gewährleistet, dass die Mechanismen zur Bewälti-
gung einer Krise jederzeit bereit sind. Die Einsatzbereitschaft wird durch re-
gelmässige Übungen überprüft. 

In der besonderen und ausserordentlichen Lage soll der Bundesstab Ent-
scheidungsgrundlagen erarbeiten, die vom Bundesrat, den Bundesämtern 
sowie teilweise von den Kantonen oder Betreibern kritischer Infrastrukturen 
benötigt werden. Der Bundesstab soll bereits in einer frühen Phase des Ereig-
nisablaufs involviert werden. Er soll auf Stufe Bund die Umsetzung der Vor-
sorgeplanungen hinsichtlich bevölkerungsschutzrelevanter nationaler Ereig-
nisse sicherstellen. Zusätzlich sollen spezifische Leistungen der Führungsun-
terstützung erbracht werden, etwa durch den Lageverbund, die Lagedarstel-
lung und das Ressourcenmanagement. Er soll Anträge für den Bundesrat über 
das federführende Departement vorbereiten, die Bundesämter, Kantone oder 

                                                
 
5 Die Bezeichnung für den Bundesstab wird im Rahmen der Revision der ABCN-Einsatzverordnung 
noch definitiv festgelegt. 
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Betreiber kritischer Infrastrukturen bei Bedarf konzeptionell unterstützen und 
die Umsetzung der angeordneten Massnahmen steuern. Der Bundesstab soll 
zudem die Koordination mit weiteren Fach- und Sonderstäben der Bundesäm-
ter, mit kantonalen Führungsorganen und mit den zuständigen Stellen im Aus-
land gewährleisten. Auch soll er die Fachunterstützung der Kantone durch die 
zuständigen Bundesämter koordinieren. 

Organisation Grundsätzlich soll die Führungsstruktur auf den Stufen Bund und Kantone 
analog gestaltet werden (siehe Abbildung 1). Die politisch-strategische Ebene 
wird auf Stufe Bund durch den Bundesrat, auf Stufe Kantone durch den 
Staatsrat/Regierungsrat repräsentiert, welche im Dialog stehen. Auf der opera-
tiven Ebene stehen der Bundesstab und das kantonale Führungsorgan (KFO) 
im Kontakt.  

 

 

Abbildung 1: Analoge Führungsstrukturen Bund-Kantone 

Grundstruktur Der Bundesstab soll sich aus einer Direktorenkonferenz, einem Planungsele-
ment sowie einem Einsatz- und Supportelement zusammensetzen (siehe Ab-
bildung 2). Die Geschäftsstelle Bundesstab soll Sitzungen und Tagungen vor-
bereiten und die Alltagsgeschäfte des Bundesstabes koordinieren. Der Stabs-
chef soll das Einsatz- und Supportelement sowie das Planungselement koor-
dinieren. 

Die Direktorenkonferenz soll in der Regel zwei Mal pro Jahr tagen und über 
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Anträge und Konzepte entscheiden. Im Weiteren sollen die Konferenzen dem 
Informationsausgleich dienen. Das Planungselement soll in enger Zusammen-
arbeit mit der zuständigen Geschäftsstelle des BABS Vorsorgeplanungen und 
Startstrategien erarbeiten. Das Einsatz- und Supportelement soll den Bundes-
stab, die Bundesämter und die KFO unterstützen, insbesondere in den Berei-
chen aktuelle Gesamtlage, Lagetrends und Ressourcenmanagement.  

Struktur im Ereignis-
fall 

Der Bundesstab soll sich flexibel und massgeschneidert auf das Ereignis aus-
gerichtet zusammensetzen. Zudem sollen die Elemente der Führungsunter-
stützung durch den Stab Bundesrat NAZ, Schutzdienstleistende und Mitarbei-
tende des BABS verstärkt werden. 

 

 
Abbildung 2: Struktur des Bundesstabes  

Leitung Wie bisher soll der Direktor des BABS den Bundesstab in der normalen Lage 
leiten. Im Ereignisfall kann der Vorsitz des Bundesstabes je nach fachlicher 
Zuständigkeit durch das federführende Amt übernommen werden. Die Kom-
munikation soll durch die im Bundesstab integrierte Informations- und Kom-
munikationszelle sichergestellt werden. Diese sorgt für eine harmonisierte 
Kommunikation zwischen den involvierten Kommunikationsstellen. 

Verbindung zu den 
Kantonen 

Die Kantone sind sowohl in der Vorsorgeplanung als auch im Einsatz adäquat 
einzubeziehen. 

 

3.1.3 Leistungen der Führungsorgane 

 Die Aufträge der Führungsorgane können in zwei Schwerpunktbereiche unter-
teilt werden: Die Aufgaben im Zusammenhang mit der Planung und den vor-
sorglichen Massnahmen sowie die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Ein-
satz. 

 Vorsorgeplanung und Massnahmen 

Risikoanalyse  Im Rahmen des Verbundsystems Bevölkerungsschutz stützt sich die Planung 
auf eine Risikoanalyse, die auf den drei föderalen Ebenen (Bund, Kanton und 
Gemeinde/Region) durchgeführt werden kann. Um auf diese Risiken reagieren 
zu können, sollen Vorsorgeplanungen entwickelt und zudem vorsorgliche 
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Massnahmen getroffen werden. 

Verantwortlichkeiten Die Spezialisten der staatlichen Stellen und die Betreiber von kritischen Infra-
strukturen sollen mit Unterstützung der fünf Partnerorganisationen sowie von 
wissenschaftlichen Experten und unter der Gesamtverantwortung der Füh-
rungsorgane die Erstellung der verschiedenen Planungsdokumente sicherstel-
len. 

Auf der Ebene der Einsatzvorbereitung haben die Führungsorgane die Pla-
nung und die Einsatzvorbereitungen sicherzustellen, die relevanten Rechts-
grundlagen zu bestimmen, die Organisation festzulegen und die Ausbildung zu 
gewährleisten (auch anhand von Übungen). Die Partnerorganisationen sollen 
ihrerseits die Mitglieder der Führungsorgane beraten. 

Interkantonale Zu-
sammenarbeit 

Interkantonale Leistungsvereinbarungen ermöglichen eine Regelung der Zu-
sammenarbeit in spezifischen Bereichen bei regionalen Ereignissen, die meh-
rere Kantone betreffen. Diese können sowohl auf der Ebene der Partnerorga-
nisationen als auch auf der Ebene der Führungsorgane greifen. Es sollen kei-
ne neuen Gremien auf interkantonaler Ebene im Bevölkerungsschutz geschaf-
fen werden. 

Partnerorganisatio-
nen 

Die Partnerorganisationen haben die operationelle Einsatzbereitschaft sicher-
zustellen. Dazu müssen die vier folgenden Bereiche berücksichtigt werden: 
Personal, Ausbildung, Logistik und Führung. Jede Partnerorganisation muss 
die Bereitstellung ihres Personals sowie dessen Ausbildung gewährleisten. Sie 
sind überdies für ihre eigene Logistik verantwortlich. Hinsichtlich der Füh-
rungsunterstützung soll hingegen eine Koordination zwischen sämtlichen Part-
nern stattfinden. 

 Einsatz 

Einsatzbereitschaft Die Führungsorgane aller föderalen Ebenen müssen rund um die Uhr entspre-
chend ihrer jeweiligen Kompetenzen einsatzbereit sein. Neben ihrem Kernauf-
trag, die Führungsaktivitäten sämtlicher involvierter Partner zu koordinieren, 
müssen die Führungsorgane gleichzeitig ihre eigene Einsatzbereitschaft (Per-
sonal, Material, Infrastruktur, Telematik und Sicherheit) sicherstellen.  

Aufgaben Die Führungsorgane sind dafür verantwortlich, ein Zentrum für den Lagever-
bund bereitzustellen und zu betreiben. Dieses wird mit den Produkten der 
Partnerorganisationen versorgt, um ein umfassendes Bild der Lage zu erhal-
ten. Sie sollen ihre eigene Logistik mit der Unterstützung des Zivilschutzes 
führen. 

Die Kommunikation soll durch das Führungsorgan koordiniert werden. Externe 
Partner (z.B. CareLink) können mit besonderen Leistungen (z.B. Hotline) be-
auftragt werden. 

 

3.1.4 Lageverbund 

Handlungsbedarf Der Austausch von Informationen zur Lage ist von zentraler Bedeutung, um 
ein kantonsübergreifendes beziehungsweise nationales Ereignis bewältigen zu 
können. Dabei sind eine Vielzahl von Akteuren auf den Stufen Bund und Kan-
tone involviert. Diese umfassen verschiedene Bundesämter, die Führungs- 
und Partnerorganisationen der Kantone sowie die Betreiber kritischer Infra-
strukturen. Aktuell nutzen diese Akteure verschiedene Lösungen zur Lagedar-
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stellung und -verarbeitung. Über die elektronische Lagedarstellung (ELD) ha-
ben die Partner bereits heute Einsicht in den Lageüberblick sowie ergänzende 
Informationen. Die permanente Lageverfolgung und die Beurteilung der bevöl-
kerungsschutzrelevanten Lage auf Stufe Bund erfolgt durch das Melde- und 
Lagezentrum der NAZ. 

Ziel Mit dem Lageverbund sollen zwei Ziele verfolgt werden: Erstens sollen die 
oben genannten Akteure miteinander verbunden werden, so dass sie automa-
tisiert Lageinformationen austauschen können. Zweitens sollen die verschie-
denen Teillagen wie z.B. „Verkehr“, „Gesundheit“, „Wetter“ für die Führungs-
personen einfacher verfügbar gemacht werden.  

Das Lageverbundsystem soll den Akteuren ermöglichen, auf die eigenen Be-
dürfnisse abgestimmte Informationen zu erhalten. Dieser Informationsaus-
tausch soll möglichst ohne Zeitverzögerung stattfinden und keine zusätzlichen 
personellen Ressourcen binden. 

Komponenten Die existierenden Systeme sollen durch Schnittstellen und gemeinsame 
Übermittlungswege verbunden und durch eine gemeinsame standardisierte 
Sprache harmonisiert werden. Technisch kann der „Lageverbund“ auf dem 
sicheren Datenverbundnetz realisiert werden. Basis- und Übersichtsfunktiona-
litäten machen die Daten verfügbar. Die Grundlage für die Erfassung von In-
formationen bleiben jedoch immer die existierenden Systeme, welche nicht 
durch den Lageverbund ersetzt werden sollen, sondern vielmehr Teil davon 
werden. Abbildung 3 zeigt schematisch die Architektur des Lageverbundsys-
tems auf. Inhaltlich sollen insbesondere auch das gemeinsame Verständnis 
von Lage und Lageverarbeitung sowie einheitliche Terminologien unter den 
Akteuren gefördert werden. 

 

 
Abbildung 3: Lageverbundsystem 

Rollenverteilung 
 

Das Lageverbundsystem wird in Zusammenarbeit aller relevanter Akteure 
konzipiert. Das BABS soll die existierenden Lagesysteme vernetzen und ein 
„Kernsystem“ für das Management der Informationen und die Visualisierung 
auf Stufe Bund für den Bevölkerungsschutz realisieren und betreiben. Jeder 
Akteur betreibt weiterhin sein eigenes Lagedarstellungssystem und schafft die 
rechtlichen Grundlagen, um die relevanten Informationen austauschen zu 
können. 
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Vorgehensweise In einer ersten Projektphase wird ein grosses Gewicht auf die Stakeholder-, 
Bedürfnis- und Machbarkeitsanalysen gelegt, um die verschiedenen Anforde-
rungen zu erkennen und berücksichtigen zu können. Die Funktionalitäten des 
Lageverbundes werden insbesondere mit verschiedenen Bevölkerungsschutz-
projekten wie etwa Ressourcenmanagement Bund, Alertswiss und elektroni-
sche Lagedarstellung koordiniert. Verschiedene Umsetzungsvarianten, alle-
samt mit dem Ziel der Optimierung der Verbindung zwischen bestehenden 
Systemen und Prozessen, werden studiert, um eine optimale Lösung zu fin-
den. Die definitive Lösung hängt dabei von den Erkenntnissen der ersten Pro-
jektphase ab.  

 

3.1.5 Ressourcenmanagement 

Ausgangslage Bei Gefahren- und Schadenlagen in der Schweiz ist es möglich, dass die ver-
fügbaren Ressourcen zur Bewältigung nicht ausreichen und die anstehenden 
Aufgaben nicht zeit- und lagegerecht wahrgenommen werden können. In ei-
nem solchen Fall sind die betroffenen Führungsorgane auf Ressourcen und 
Fachwissen von anderen Organen angewiesen. Sinnvoll, einfach und schnell 
können zusätzliche Ressourcen nur eingesetzt werden, wenn deren Organisa-
tion und Koordination geklärt und sichergestellt ist. 

Die rechtlichen Grundlagen für das Ressourcenmanagement Bund wurden 
2011 in der Verordnung über die Organisation von Einsätzen bei ABC- und 
Naturereignissen verankert. Gemäss dieser Verordnung hat der Bundesstab 
unter anderem die Aufgabe, im Ereignisfall den Einsatz der zusätzlich erforder-
lichen Ressourcen zu koordinieren. Zu diesem Zweck wurde ein Prozessab-
lauf für das Ressourcenmanagement definiert, dem alle involvierten Akteure 
folgen. 

Ressourcenmanage-
ment Bund 
 

Zusätzlich erforderliche Ressourcen, die in einem Kanton benötigt werden 
könnten, bestehen aus personellen und materiellen Leistungen sowie Fach-
wissen ziviler und militärischer Herkunft aus dem In- und Ausland. Sie sind für 
die Ereignisbewältigung notwendig und bezüglich Qualität, Quantität, Zeit und 
Durchhaltefähigkeit eingeschränkt verfügbar. 

Das Ressourcenmanagement Bund, das ab 2017 die bestehenden Prozesse 
optimieren soll, sorgt für eine ganzheitliche Koordination des Einsatzes von 
Ressourcen. Zu diesem Zweck sollen: 

• in der Vorsorge die Einsätze der szenariospezifisch vom Bundesstab 
festgelegten zivilen Schlüsselleistungen aufgrund vorbehaltener Ent-
schlüsse und/oder Leistungsvereinbarungen vorbereitet werden; 

• während des Einsatzes auf operativer Ebene die eingehenden Begeh-
ren der Leistungsbezüger und Angebote der Leistungserbringer zentral 
erfasst und aufgrund der Vorgaben und Auflagen des Bundesstabes 
zugewiesen werden (die Zuständigkeiten der einzelnen Partner bleiben 
hierbei vorbehalten); 

• auf strategischer Ebene mögliche Ressourcenengpässe frühzeitig er-
kannt und Varianten für die Vermeidung oder Schliessung der Engpäs-
se entwickelt werden; 

• auf strategisch-politischer Ebene bei Ressourcenengpässen die Be-
schaffung der zusätzlich erforderlichen Ressourcen initiiert werden; 

• die noch verfügbaren Ressourcen priorisiert werden; 
• der Bedarf nach zusätzlichen Ressourcen aufgrund Anpassungen der 
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Rahmenbedingungen für die Bewältigung reduziert werden. 

Struktur und Funktion Der Prozess und die Abläufe für das Ressourcenmanagement Bund sollen 
landesweit möglichst einheitlich, einfach, schnell und transparent sein. Sie 
sollen grundsätzlich für alle Szenarien und Lagen gelten. Über das Ressour-
cenmanagement Bund sollen auch die Betreiber kritischer Infrastrukturen ein-
gebunden werden.  

Das Ressourcenmanagement Bund soll im Einsatz- und Supportelement des 
Bundesstabes angesiedelt werden. Es soll über ein operatives Element verfü-
gen, welches die eingehenden Begehren und Angebote entgegennimmt, im 
Verbund mit den potenziellen Leistungserbringern einen Abgleich zwischen 
Angeboten und Begehren durchführt und im Rahmen der Prioritäten und Auf-
lagen des Bundesstabes die verfügbaren Ressourcen zuweist.  

Für die kantonalen Führungsorgane gibt es zwei Wege, um Ressourcenbe-
gehren stellen zu können, nämlich über das zivile operative Element des Res-
sourcenmanagements Bund oder, für die subsidiäre Hilfe der Schweizer Ar-
mee, an die zuständige Territorialregion der Armee. Bei einer nationalen Kata-
strophe sollen Ressourcenbegehren über den Bundesstab mit seinem Prozess 
für das Ressourcenmanagement abgewickelt werden. In allen übrigen Fällen 
können Ressourcenbegehren an das zivile operative Element des Ressour-
cenmanagements Bund oder an die zuständige Territorialregion der Armee 
gestellt werden. Die Koordination innerhalb der Bundestellen und mit Dritten 
soll durch das operative Element des Ressourcenmanagements Bund geregelt 
werden.  

Bei Katastrophen im Ausland werden die Angebote (Hilfskräfte, Hilfsgüter) der 
Schweizer Behörden erfasst. Bei Bedarf koordiniert die Direktion für Entwick-
lung und Zusammenarbeit den Einsatz dieser Ressourcen im Ausland. 

Kostenschlüssel Das BABS soll die Entwicklung und den Betrieb des Ressourcenmanagements 
Bund finanzieren. Der Kostenschlüssel für den Einsatz der zusätzlich erforder-
lichen Ressourcen aus anderen Kantonen orientiert sich an den Regelungen 
der Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz, Feuerwehr (RK MZF). 

Zuständigkeiten Die Federführung für die Prozesse des Ressourcenmanagements Bund soll 
beim BABS liegen. Es betreibt das operative Element des Ressourcenmana-
gements Bund und stellt die Koordination der zur Verfügung stehenden Res-
sourcen sicher. Jedes Ressourcenangebot oder Begehren soll gemäss einem 
definierten Prozessablauf behandelt und protokolliert werden. Angebote sollen 
aufgrund der Auflagen und Prioritäten des Bundesstabes den Gesuchstellern 
zugewiesen werden. 

 

3.1.6 Internationale Zusammenarbeit 

Internationale Ver-
pflichtungen 

Die Schweiz hat verschiedene internationale Vereinbarungen abgeschlossen 
und ist diversen Gremien beigetreten. Das Ziel ist, in Notfall- oder Krisensitua-
tionen die Kommunikation mit den Partnern des benachbarten Auslandes und 
der internationalen Organisationen sicherzustellen sowie die fachlichen 
Grundlagen und technischen Mittel auf dem neusten Stand zu halten. Direkte 
Verpflichtungen bestehen aufgrund folgender Vereinbarungen: 

• IAEA: „Convention on early notification in case of a nuclear accident“ 
und „Convention on assistance in case of a nuclear accident“ 

• ECURIE: Netzwerk der EU für den Austausch von Informationen bei 
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radiologischen oder nuklearen Notfällen 
• UNECE: Netzwerk für den Austausch von Informationen bei Chemie-

Störfällen mit grenzüberschreitenden Auswirkungen (Helsinki-
Abkommen) 

• WHO: Internationale Gesundheitsvorschriften 

Vereinbarungen Mit allen Nachbarstaaten bestehen bilaterale Vereinbarungen über die gegen-
seitige Hilfeleistung und über den radiologischen Notfallschutz. Die Grenzkan-
tone haben verschiedene Konventionen mit den Behörden der benachbarten 
Regionen (Departemente in Frankreich, Bundesländer in Deutschland und 
Österreich, Regionen in Italien) abgeschlossen, um die Zusammenarbeit im 
Ereignisfall in der Grenzregion zu regeln. 

Zukünftige 
Entwicklung 

Aufgrund der zunehmenden Mobilität der Menschen und der Globalisierung 
dürfte die internationale Zusammenarbeit bei der Bewältigung von Katastro-
phen und Notlagen an Bedeutung gewinnen. Als Beispiele können insbeson-
dere der Informationsaustausch und die Koordination auf Führungsebene ge-
nannt werden. 

Für die internationale Bewältigung von Katastrophen und Notlagen mit grenz-
überschreitenden Auswirkungen verfügt die EU über einen spezifischen Me-
chanismus (Civil Protection Mechanism). Bislang hat die Schweiz keinen Zu-
gang zu diesem Netzwerk. Ein Mitwirken im Civil Protection Mechanism könn-
te, zumindest in Teilbereichen, aufgrund der internationalen Lage unseres 
Landes bei der Ereignisbewältigung jedoch entscheidend sein und sollte des-
halb geprüft werden. Da die einsatzorientierte Zusammenarbeit zwischen den 
EU-Staaten immer mehr über diesen Mechanismus erfolgt, könnte eine effek-
tive und effiziente Zusammenarbeit während einer Katastrophe oder Notlage 
ohne diesen Zugang auch mit unseren Nachbarstaaten in Zukunft trotz beste-
hender Abkommen erschwert werden. 

 

3.2 Leistungen der Partnerorganisationen Bevölkerungsschutz 
im Einsatz 

 Die Partnerorganisationen des Verbundsystems Bevölkerungsschutz (Polizei, 
Feuerwehr, Gesundheitswesen, technische Betriebe, Zivilschutz) besitzen 
jeweils eine Reihe von Kompetenzen, um ihre Leistungen erfolgreich erbringen 
zu können. 

Situativ können weitere Partner hinzugezogen werden, welche die Partneror-
ganisationen subsidiär unterstützen. 

 

3.2.1 Leistungsprofil, Einsatzbereitschaft und Durchhaltefähigkeit  

 Die Kernleistungen, die Einsatzbereitschaft und Durchhaltefähigkeit der Part-
ner des Verbundsystems Bevölkerungsschutz sind etabliert und haben ihre 
Wirksamkeit unter Beweis gestellt. Diese Leistungen bleiben grundsätzlich 
unverändert.  

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Kernleistungen sollen den Füh-
rungsorganen und den Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes eine 
gemeinsame Vorstellung und ein gemeinsames Verständnis der Aufgaben 
eines jeden Partners vermitteln. 
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 Abbildung 4: Leistungsprofil, Einsatzbereitschaft und Durchhaltefähigkeit 

 Die detaillierten Leistungen, die bei einem Einsatz von den jeweiligen Partner-
organisationen erbracht werden, sind in einer Übersicht aufgeführt (siehe se-
paraten Anhang). Für jede dieser Leistungen besitzen die Partnerorganisatio-
nen entweder eine Kernkompetenz, um die Leistung zu bewältigen oder sie 
wirken unterstützend, um die Partnerorganisation zu ergänzen, zu verstärken, 
zu entlasten und abzulösen oder auch um die Durchhaltefähigkeit sicherzustel-
len. Die in der normalen Lage wahrgenommenen Aufgaben behalten ihre Gül-
tigkeit und werden in diesem Zusammenhang nicht erwähnt. Die Übersicht 
umfasst die Leistungen, die von den Partnerorganisationen bei der Bewälti-
gung von Katastrophen oder Notlagen erbracht werden können, jedoch ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit. 

 

3.2.2 Subsidiäre Unterstützung 

 Der Bevölkerungsschutz kann für die Ereignisbewältigung weitere Organisati-
onen und Stellen hinzuziehen. Diese bieten Leistungen, Mittel und Fähigkeiten 
an, die bei den Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes entweder 
begrenzt oder lückenhaft vorhanden sind, da sie zu kostspielig sind oder es 
wenig Sinn macht, dass diese darüber verfügen. Diese Organisationen leisten 
somit eine subsidiäre Unterstützung, die dazu beiträgt, dass mittel- und lang-
fristig eine hohe Einsatzbereitschaft gewährleistet werden kann. 

EEVBS Die Einsatz-Equipe des VBS (EEVBS) und die Messorganisationen nehmen 
spezifische Beratungs-, Einsatz- und Nachweisaufträge im ABC-Bereich wahr. 
Sie können im Rahmen eines Einsatzes zur Bewältigung einer Katastrophe 
oder Notlage ihre Expertise einbringen. Die EEVBS erbringt zudem speziali-
sierte Leistungen im Aufgabenbereich des Bundes sowie Leistungen zuguns-
ten der Kantone. Die bestehenden Einsatzelemente sollen dazu mit den not-
wendigen personellen und materiellen Mitteln ausgestattet werden. Für die 
Weiterentwicklung sind folgende Bereiche vorgesehen: Einsatz von Portalmo-
nitoren für die Ausmessung von Personen nach radiologischen Verstrahlungs-
lagen, mobile Dekontaminationsstellen, mobile Kommunikations- und Telema-
tikinfrastrukturen (z.B. Kapazitätserweiterung Polycom), mobile Stromerzeu-
gung zum Betrieb der Portalmonitore und der Kommunikations- und Telema-
tikinfrastrukturen, mobile Plattform für Drohnen zur Detektion. Die EEVBS wird 
wie bisher durch Mitarbeitende des BABS und der Armee (Kompetenzzentrum 
ABC-KAMIR) personell alimentiert und soll neu durch eine begrenzte Anzahl 
speziell ausgebildeter Schutzdienstleistender verstärkt werden.  
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Armee Die Armee unterstützt die zivilen Behörden, wenn diese nicht mehr in der Lage 
sind, die Gesamtlage oder einen Teil der Lage zu bewältigen, indem sie sub-
sidiäre Sicherungs-, Katastrophenhilfe- und Unterstützungseinsätze am Boden 
und in der Luft durchführt. Die Einsätze der Armee zur Unterstützung der zivi-
len Behörden finden stets auf deren Ersuchen und unter deren Aufsicht statt. 
Die Armee bleibt in sämtlichen Lagen den zivilen Behörden unterstellt. Hin-
sichtlich der Katastrophenhilfe kann die Armee die zivilen Behörden entspre-
chend deren Bedürfnissen unterstützen. Sie hält sich stets bereit, um Aufga-
ben in den Bereichen Rettung und Schadensbegrenzung zu übernehmen so-
wie um lebenswichtige Infrastrukturen provisorisch wiederherzustellen. Sie 
kann die zivilen Behörden überdies im Bereich des Konferenzschutzes oder 
des Schutzes kritischer Infrastrukturen unterstützen. 

Weitere Organisatio-
nen 

Es gibt verschiedene weitere Organisationen, die bei Bedarf den Bevölke-
rungsschutz in den Bereichen Suche, Rettung, erste Hilfe oder Katastrophen-
hilfe unterstützen können. So insbesondere das Schweizerische Rote Kreuz 
mit dem Schweizerischen Samariterbund, dem Schweizerischen Verein für 
Such- und Rettungshunde (REDOG), der Schweizerischen Rettungsflugwacht 
und dem Schweizerischen Militär-Sanitäts-Verband. 

 

3.3 Infrastrukturen des Bevölkerungsschutzes 

3.3.1 Führungsstandorte 

 Die Führungsinfrastrukturen gewährleisten die Führung und die Einsatzbereit-
schaft der Mittel des Bevölkerungsschutzes. Sie lassen sich drei Typen zuord-
nen: geschützt, ungeschützt und mobil. Die Kantone verfügen entweder über 
einen geschützten Kommandoposten, einen ungeschützten Kommando-
posten oder über beides. 

 Geschützte Führungsstandorte  

 Geschützte Führungsstandorte sind eine Ergänzung zur oberirdischen Füh-
rungsinfrastruktur. Zusätzlich zu den Sicherheitsvorkehrungen und Kommuni-
kationsmitteln, die auch im ungeschützten Führungsstandort vorhanden sind, 
bietet der geschützte Führungsstandort Schutzmechanismen gegen die Ein-
wirkungen von atomaren, konventionellen, chemischen und biologischen Waf-
fen. Es wird davon ausgegangen, dass die massive und verstärkte Bauweise 
dieser Anlagenklasse auch Einwirkungen durch Elementarereignisse stand-
hält.  

Der Bund ist gemäss den rechtlichen Grundlagen für die Erstellung, die Aus-
rüstung, den Werterhalt und den Rückbau der technischen Komponenten von 
geschützten Anlagen zuständig. 

Reduktion  Die Anzahl der geschützten Führungsstandorte (Kommandoposten, KP) sollen 
weiter reduziert und auf das nötige Minimum beschränkt werden. Zu diesem 
Zweck soll der Bund mit den Kantonen einheitliche Kriterien festlegen. Dabei 
soll auf folgende Richtwerte abgestützt werden: Ein KP pro Kanton und ein KP 
pro regionales Führungsorgan. Zudem sind politische, geographische und to-
pographische Gegebenheiten zu berücksichtigen.  

Kantonale Führungs-
standorte 

Jeder Kanton soll im Prinzip über einen geschützten Kommandoposten zu-
handen des kantonalen Führungsorgans und/oder der Regierung verfügen. 
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Die Kantone können entscheiden, ob sie ihrem kantonalen Führungsorgan 
einen geschützten Führungsstandort zuteilen wollen. Ansonsten soll ein unge-
schützter Führungsstandort verwendet werden. Jeder Kanton kann einen ge-
schützten Führungsstandort bezeichnen, für den der Bund weiterhin zuständig 
bleibt. 

 Mit der konsequenten Kantonalisierung und Regionalisierung des Zivilschutzes 
stehen heute genügend geschützte Führungsstandorte für die kantonalen und 
regionalen Führungsstäbe des Bevölkerungsschutzes zur Verfügung. Im Fall 
eines bewaffneten Konflikts soll grundsätzlich mit den gleichen Strukturen ge-
führt werden. Für die Führung braucht es also keine Reserve von „inaktiven“ 
geschützten Anlagen mehr.  

 Die überzähligen Schutzanlagen sollen entweder aufgehoben oder umgenutzt 
werden. Sie können beispielsweise als öffentliche Schutzräume, Notunterkünf-
te, zusätzliche Räumlichkeiten für die Zivilschutzorganisation, geschützte Un-
terkünfte für Partnerorganisationen usw. benutzt werden. Für die Umnutzung 
sollen auch Ersatzbeiträge verwendet werden können. 

In Zusammenarbeit mit den Kantonen soll der Bund dazu ein Umnutzungskon-
zept mit den entsprechenden baulichen Massnahmen erarbeiten. Aufgehobe-
ne oder umgenutzte Schutzanlagen sollen in die vollständige Verantwortung 
der Eigentümer übergehen. 

Bund Sowohl die NAZ als auch der Bundesstab sollen über einen geschützten Füh-
rungsstandort verfügen. Der unterirdische Führungsstandort soll technisch 
vollständig ausgestattet sein und innert kürzester Zeit in Betrieb genommen 
werden können. 

 Ungeschützte Führungsstandorte 

 Grundsätzlich soll so alltagsnah wie möglich geführt werden. Somit sollen pri-
mär ungeschützte Führungsstandorte benützt werden. Aufgrund des Anforde-
rungsspektrums an den Bevölkerungsschutz sowie seiner Organisationsform 
sind auch in ungeschützten Führungsstandorten Telematiksysteme und Netz-
zugänge nötig. Ungeschützte Führungsstandorte sollen mindestens zwei Wo-
chen autonom betrieben werden können. Zu diesem Zweck sollen sie mit allen 
dafür notwendigen Mitteln wie etwa Notstromaggregaten ausgerüstet werden. 
Die ungeschützten Führungsstandorte sollen zudem gegen Cyberattacken 
gehärtet sein.  

Sowohl die NAZ als auch der Bundesstab sollen über einen ungeschützten 
oberirdischen Führungsstandort verfügen. Dieser soll ebenfalls technisch voll-
ständig ausgestattet sein und innert kürzester Zeit in Betrieb genommen wer-
den können. Solange die Auswirkungen des Ereignisses es erlauben, soll von 
diesem Standort aus geführt werden. Obwohl es sich hierbei um einen „unge-
schützten“ Standort handelt, soll dieser über Sicherheitsvorkehrungen verfü-
gen wie etwa Zutrittskontrollsysteme oder technische Systeme, die gegen Cy-
berattacken gehärtet sind. Zur Grundausstattung des Führungsstandorts sol-
len zudem Anschlüsse an das sichere Datenverbundnetz und weitere Kom-
munikationssysteme gehören. 
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 Mobile Führungs- und Koordinationsinfrastrukturen 

 Mobile Führungs- und Koordinationsinfrastrukturen ermöglichen es einem Ein-
satzelement, direkt vor Ort am Schadenplatz zu führen oder die vor Ort sich 
befindlichen Einsatzkräfte zu koordinieren. Dies erlaubt eine effizientere und 
wirksamere Bewältigung von Katastrophen und Notlagen. Die mobile Füh-
rungsinfrastruktur kann dabei entweder alleine oder in Verbindung mit einem 
rückwärtigen Führungsstandort genutzt werden. Dazu notwendige Telematik-
verbindungen werden über gesicherte Kanäle (sicheres Datenverbundnetz) 
aufgebaut. Die mobile Führungsinfrastruktur bietet benötigte Unterlagen und 
Material sowie Arbeitsplätze und allenfalls Unterkunft. Zudem wird der Zugriff 
auf krisenwichtige Applikationen, wie etwa die Lagedarstellung, vor Ort ermög-
licht. Die mobile Führungs- und Koordinationsinfrastruktur soll über Notstrom 
verfügen und gegen Cyberattacken gehärtet sein. 

 

3.3.2 Geschützte sanitätsdienstliche Anlagen 

Aktueller Stand  Aktuell sind gesamtschweizerisch für rund 0,65% der ständigen Wohnbevölke-
rung oder rund 52‘800 Patientenliegestellen in 100 geschützten Spitälern und 
245 geschützten Sanitätsstellen vorhanden. Die Anzahl der zur Verfügung 
stehenden Patientenliegestellen in diesen Anlagen ist per Verordnung pro 
Kanton auf 0,6% der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz festgelegt. In 
einigen Kantonen ist der Deckungsgrad bereits heute unter das vorgeschrie-
bene Minimum von 0,6% gesunken.  
Die für den Unterhalt, die Erneuerung und den Betrieb notwendigen finanziel-
len und personellen Mittel stehen nicht zur Verfügung. Der Bund, die Kantone, 
die Gemeinden und die Spitalträgerschaften sind daher nicht mehr in der La-
ge, ihren gesetzlich vorgeschriebenen Auftrag zu erfüllen. 

Neues Konzept Es braucht deshalb ein neues Konzept für die sanitätsdienstliche Versorgung 
im Katastrophenfall, in dem sowohl die Organisation und die Zuständigkeiten 
als auch die Mittel neu definiert werden. Unter anderem sollen dabei auch die 
Anzahl und die Betriebsbereitschaft der geschützten sanitätsdienstlichen An-
lagen festgelegt werden. Ein minimaler Bestand an geschützten Sanitätsstel-
len soll beibehalten werden.  

Überzählige Anlagen Die überzähligen geschützten sanitätsdienstlichen Anlagen sollen aufgehoben 
werden und in die Verantwortung der Eigentümer übergehen. Idealerweise 
werden sie umgenutzt und gehen somit dem Gesamtsystem der Schutzbauten 
nicht verloren. Darin könnten öffentliche Schutzräume für pflegebedürftige 
Personen, Schutzräume für Alters- und Pflegeheime, Gemeinschaftspraxen für 
den Notfall (z.B. bei Stromausfall) oder Notunterkünfte eingerichtet werden. 
Für die Umnutzung sollen auch Ersatzbeiträge verwendet werden können. In 
Zusammenarbeit mit den Kantonen soll der Bund dazu ein Umnutzungskon-
zept mit den entsprechenden baulichen Massnahmen erarbeiten. 

 

3.4 Kommunikation  

Werterhaltung und 
Verlängerung Nut-
zungsdauer Polycom 

Das Sicherheitsfunknetz Polycom stellt die Führungs- und Einsatzkommunika-
tion zwischen den Partnern des Bevölkerungsschutzes und den Behörden und 
Organisationen für Rettung und Sicherheit sicher. Ein wesentlicher Teil der 
technischen Komponenten der ersten Realisierungsphase muss innerhalb der 
nächsten zwei Jahre ersetzt werden. Der Bundesrat hat daher am 18. Dezem-
ber 2015 beschlossen, dass er dem Parlament eine Botschaft zur Werterhal-
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tung und Verlängerung der Nutzungsdauer des Sicherheitsfunknetzes Poly-
com unterbreiten will. Damit geniesst die Werterhaltung und Verlängerung der 
Nutzungsdauer von Polycom erste Priorität. 

 Das VBS wurde beauftragt, diesbezüglich die nötigen Abklärungen und Ver-
einbarungen zu tätigen. Zurzeit werden die Botschaft und die dazu gehören-
den notwendigen rechtlichen Anpassungen (Alarmierungsverordnung) erarbei-
tet. Die Werterhaltung und Verlängerung der Nutzungsdauer von Polycom soll 
bis Ende 2025 abgeschlossen sein.  

Auslegeordnung 
Alarmierungs- und 
Telekommunikations-
systeme 

Der Bundesrat beauftragte am 18. Dezember 2015 das VBS, ihm bezüglich 
der weiteren bevölkerungsschutzrelevanten Alarmierungs- und Telekommuni-
kationssysteme bis Ende 2016 einen Bericht zu unterbreiten. Dieser Bericht 
soll beleuchten, was der Bedarf ist, welches Sicherheitsniveau geboten ist, 
welche Optionen bestehen, wie die Finanzierung ausgestaltet werden könnte 
und welche Rechtsgrundlagen angepasst, ergänzt oder neu geschaffen wer-
den müssten. 

 Teil dieser Auslegeordnung sind folgende Systeme zur Kommunikation mit der 
Bevölkerung: 

• Polyalert 2030 
• IBBK/Polyinform 
• „Handyalarm“ 
• Alertswiss 

Im Weiteren beleuchtet der Bericht folgende Systeme zur Kommunikation zwi-
schen den Behörden und Organisationen für Rettung und Sicherheit: 

• Polycom 2030 
• Vulpus Telematik 
• Sicheres Datenverbundnetz (SDVN) 
• Polydata 
• Drahtlose Breitbandkommunikation (dBBK) 
• Polysat 
• Lageverbund 
• Elektronische Lagedarstellung 

Die Projekte Polycom 2030 und die Weiterentwicklung von Alertswiss sind 
bereits in Umsetzung, werden aber der Vollständigkeit halber in die Auslege-
ordnung für den Bundesrat integriert. 

Weiteres Vorgehen Auf Basis der Auslegeordnung zu den bevölkerungsschutzrelevanten Alarmie-
rungs- und Telekommunikationssystemen wird der Bundesrat voraussichtlich 
Ende 2016 über das weitere Vorgehen sowie die Priorisierung dieser Projekte 
entscheiden. 

 

3.5 Ausbildung und Übungen 

Zielsetzungen Erfahrungen aus der Bewältigung von Katastrophen und Notlagen wie auch 
die Empfehlungen aus der Sicherheitsverbundsübung 2014 zeigen, dass die 
Vernetzung der verschiedenen involvierten Bereiche immer komplexer wird 
und viele Akteure zum Einsatz kommen, um die Ereignisbewältigung zu ge-
währleisten. Aus diesem Grund sind die Zusammenarbeit und die Koordination 
der eingesetzten Mittel durch die Verwendung von möglichst vielen gemein-
samen Grundlagen zu verbessern.  

Derzeit bestehen unter anderem immer noch grosse Unterschiede in den Aus-
bildungen, den in Ausbildung und Training verwendeten Infrastrukturen, der 
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Terminologie sowie der Planung und Durchführung von Übungen. Den sicher-
heitspolitischen Partnern fehlt eine gemeinsame Unité de doctrine, die sämtli-
che Bereiche abdeckt. Die Einführung einer Unité de doctrine auf Bundes- und 
Kantonsebene soll es erlauben, eine gemeinsame Führungsgrundlage bereit-
zustellen und die Zusammenarbeit der verschiedenen involvierten Akteure zu 
verbessern. Eine Unité de doctrine soll den Führungsorganen zudem eine ein-
heitliche Ausbildung und den in die Führung involvierten Partnern eine takti-
sche Terminologie bieten. 

Im Weiteren lässt sich die Zusammenarbeit der verschiedenen Partner mit 
einer Übersicht über sämtliche Übungen von kantonaler, nationaler und inter-
nationaler Bedeutung verbessern. Diese Informationen über laufende und 
künftige Übungen soll es jedem Partner ermöglichen, seine Ressourcen bes-
ser zu planen und seine Übungen zu koordinieren sowie einen Überblick der 
Übungsplanung der nächsten Jahre zu erhalten. Eine Übersicht über die in der 
ganzen Schweiz angebotenen Ausbildungen erlaubt es auch, Synergien her-
vorzuheben und die Ausbildungsangebote besser zu koordinieren. 

Im Folgenden werden Massnahmen für eine einheitliche Ausbildungsdoktrin 
und die Verbesserung der Koordination von Ausbildungen und Übungen im 
Bevölkerungsschutz beschrieben. 

 

3.5.1 Ausbildungsdoktrin 

Terminologieglossar 
 

Mit einem Katalog zu Terminologie und Definitionen sollen auf der taktischen 
Ebene für jedes Fachgebiet Bezeichnungen festgelegt werden, die den be-
reichsübergreifenden Charakter berücksichtigen. Diese taktische Terminologie 
soll mit der umfangreichen Terminologie verknüpft werden, die bereits auf der 
strategisch-politischen (Sicherheitspolitik) und der operativen Ebene (Partner, 
Führungs- und Einsatzorgane) definiert worden ist. 

Ein Katalog der gewählten Terminologien soll die Partner auf ein gemeinsa-
mes Führungsverständnis verpflichten. Die Partner erhalten damit eine ge-
meinsame Grundlage sowohl für die Definitionen als für deren Interpretation.   

Die Zusammenstellung einer nicht abschliessenden terminologischen Liste 
wurde bereits von der Arbeitsgruppe Ausbildung und Übungen des Sicher-
heitsverbunds Schweiz in Angriff genommen. Diese Liste soll vom BABS er-
gänzt werden. Das Glossar soll in elektronischer Form zur Verfügung stehen 
und fortlaufend aktualisiert werden. Den betreffenden Partnern soll zudem eine 
gedruckte Version in Form einer Broschüre abgegeben werden. 

Unité de doctrine  Eine Unité de doctrine in Ausbildung und Übungen für die Führungsorgane ist 
notwendig. Trotz der Komplexität soll es den verschiedenen involvierten Akt-
euren ermöglicht werden, auf der Grundlage eines gemeinsamen Führungs-
verständnisses zusammenzuarbeiten. Um die geforderte Einheitlichkeit zu 
erreichen, soll das BABS ein Grunddokument „Führung im Bevölkerungs-
schutz“ erarbeiten. 

Ausbildung Füh-
rungsorgane 

Die Ausbildung von Führungsorganen sieht vier Phasen vor: Die Grundausbil-
dung und die Weiterbildung I, II und III. In der Grundausbildung werden in ers-
ter Linie die spezifischen Kenntnisse und Erfordernisse vermittelt, die für ein 
Führungsorgan notwendig sind. In der Weiterbildung I (Ausbildungen für Stäbe 
oder Führungsorgane) werden die Zusammenarbeit und die Teamarbeit an-
hand eines vorgegebenen Szenarios geübt. Die Weiterbildung II besteht aus 
dem erfolgreichen Abschluss einer Stabsübung anhand einer Katastrophenla-
ge in der Region. Die kantonale Risikoanalyse dient als Grundlage für das 
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Szenario. Die Ausbildung III beinhaltet eine Übung, in der die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Einsatzformationen und den 
zuständigen Führungsorganen geübt wird. 

Um die einheitliche Führungsdoktrin und die Zusammenarbeit unter den Part-
nerorganisationen des Bevölkerungsschutzes sowie mit dem Bund weiter zu 
etablieren, soll das BABS für die Stabschefs und Chefs Lage der Führungsor-
gane aller Stufen die fachliche Grundausbildung anbieten. Dabei soll die Aus-
bildung der Führungsorgane der Stufe Kanton ohne, für die Stufen Region und 
Gemeinde mit Kostenfolge erfolgen. Die Fachausbildung der andern Angehö-
rigen der Führungsorgane ist durch die Kantone sicherzustellen. Im Weiteren 
soll die Ausbildung der kantonalen Führungsorgane vom BABS durchgeführt 
werden. Dazu soll eine rechtliche Grundlage geschaffen werden. 

 

3.5.2 Koordination von Ausbildung und Übungen 

Koordinationsorgan 
Ausbildung im Bevöl-
kerungsschutz und 
Übungen 

Auf Stufe Bund sollen die Massnahmen zur Stärkung der Ausbildungszusam-
menarbeit durch ein Koordinationsorgan Ausbildung im Bevölkerungsschutz 
und Übungen koordiniert werden (Koordex). Es setzt sich aus den Ausbil-
dungsverantwortlichen aller Partnerorganisationen im Bevölkerungsschutz, 
Vertretern der Kantone, der Armee und der Bundeskanzlei sowie Dritten (bei 
Bedarf) zusammen. Die Geschäftsstelle für dieses Koordinationsorgan soll 
beim BABS angesiedelt werden. 

Das Koordinationsorgan soll die gemeinsamen Bedürfnisse für Ausbildungen, 
und Übungen abklären, koordinieren und umsetzen. Es erstellt bei Bedarf zu-
dem Konzepte und Entscheidungsgrundlagen für die Regierungskonferenzen 
und die verantwortlichen Bundesstellen. Für die Umsetzung sollen Fach- und 
Projektgruppen eingesetzt werden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Aufbau des Koordinationsorgans Ausbildung im Bevölkerungsschutz und Übungen 
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Übungsübersicht Zurzeit verfügen nur wenige Partner im Bevölkerungsschutz über eine Über-
sicht zu sämtlichen vergangenen, aktuellen oder künftigen Übungen auf kan-
tonaler bis internationaler Ebene. Neu soll eine Übersicht über alle wichtigen 
Übungen erstellt werden. Diese erlaubt eine optimale Planung sowie eine op-
timale Nutzung der Ressourcen der involvierten Partner. 

Ein vom BABS verwalteter Sharepoint soll die Zusammenstellung der Doku-
mente und somit eine Übersicht über sämtliche Übungen ermöglichen. Diese 
Übungsübersicht soll insbesondere die Informationen über das Thema der 
Übung, die Zielsetzungen, die beteiligten Kantone, die zeitliche Planung, die 
Umsetzung, die Partner und die Zielgruppen sowie die Angaben über die Füh-
rung der Übungen liefern. 

Kategorien Die Übungsübersicht unterscheidet fünf Kategorien von Übungen. Sie haben 
verschiedene Rahmenbedingungen: Rechtliche Grundlagen, Leistungsverträ-
ge, der Bericht über die Sicherheitspolitik, die Entwicklung der Risiken, strate-
gischen Interessen, Ressourcen und Bedürfnisse. Diese Kategorien sind in der 
folgenden Abbildung dargestellt. 

 

 

 Abbildung 6: Übersicht der Übungen 

Kantonale und inter-
kantonale Übungen 

Die kantonalen und interkantonalen Übungen dienen der Überprüfung der Zu-
sammenarbeit sowie der Leistungsfähigkeit der kantonalen Führungsorganisa-
tionen. Insbesondere sollen damit die Prozesse, die Notfallkonzepte und die 
Massnahmenplanung überprüft werden. Die kantonalen und interkantonalen 
Übungen sollen durch die Kantone mit Unterstützung des BABS organisiert 
werden. 

An diesen Übungen sollen die kantonalen Führungsorganisationen mit Beteili-
gung der regionalen Führungsorganisationen teilnehmen. In der Regel sollen 
auch die Partner im Bevölkerungsschutz aktiv involviert werden. Bundesstellen 
und Armee können ebenfalls als Akteure einbezogen werden. Je nach Szena-
rio können auch nichtstaatliche Akteure in die Übungen involviert werden. 

Gesamtnotfall- Die Gesamtnotfallübungen werden mit einem der vier Kernkraftwerke der 
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übungen Schweiz und allen weiteren betroffenen Stellen durchgeführt. Diese Übungen 
dienen primär der Schulung und Überprüfung der Zusammenarbeit der Not-
fallorganisationen der Kernkraftwerke mit externen Notfallorganisationen. Die-
se Übungen sollen alle zwei Jahre durchgeführt und durch das BABS geleitet 
werden. 

An diesen Übungen nehmen grundsätzlich ein Kernkraftwerk der Schweiz, die 
Führungsorgane der Kantone (Standort- und Nachbarkantone), ausländische 
Partner (Führungsorgane grenznaher Regionen), das Labor Spiez, die Natio-
nale Alarmzentrale, der Bundesstab, das Eidgenössische Nuklearsicherheits-
inspektorat, die Armee und verschiedene Bundesämter teil. 

Sicherheitsverbunds-
übungen  

Die Sicherheitsverbundsübungen sind grosse nationale Übungen von Bund, 
Kantonen und Dritten, bei denen es um das sicherheitspolitische Krisenma-
nagement unter Einbezug von Kantonen, Gemeinden sowie Betreibern von 
kritischen Infrastrukturanlagen geht. Diese Übungen sollen aufzeigen, ob der 
Sicherheitsverbund Schweiz gleichzeitig ein bis mehrere grosse Ereignisse 
von nationaler Bedeutung bewältigen und dazu internationale Unterstützung 
wirkungsvoll koordinieren kann. Diese Übungen sollen durch ein Kernteam im 
Generalsekretariat des VBS organisiert werden. 

An diesen Übungen sollen die politischen Entscheidungsträger, die strategi-
schen Führungs- und Koordinationsorgane von Bund, Kantonen, Städten und 
der Armee teilnehmen.  

Grosse Übungen 
Armee 

Die grossen Übungen der Armee sind Armeestabs- oder Armeestabsrahmen-
übungen, teilweise mit Volltruppenanteilen, über mehrere Kommandoebenen 
hinweg. Im Fokus liegen die Stäbe der Armeeführung auf militärstrategischer 
und operativer Stufe. Ziel von Armeeübungen ist die Stärkung des Gesamtsys-
tems.  

In die grossen Übungen der Armee sollen die zivilen Behörden des Bundes 
und der Kantone sowie partiell und szenarienbezogen die Partnerorganisatio-
nen des Bevölkerungsschutzes eingebunden werden. 

Strategische  
Führungsübungen 

Die strategischen Führungsübungen sind Stabsrahmenübungen auf strategi-
scher Ebene, die vom Bundesrat angeordnet werden. Thematisch liegt der 
Fokus auf der Gesamtpolitik, nicht nur auf der Sicherheitspolitik.  

Ziel einer strategischen Führungsübung ist es, sich auf Stufe Bundesverwal-
tung mit Krisen interdepartemental auseinanderzusetzen und dabei die politi-
schen Massnahmen zu definieren, die in einem Ereignisfall bundesrelevant 
sind bzw. auf Stufe Bund auch entschieden werden müssen. Mit Übungen 
dieser Art soll die interdepartementale Zusammenarbeit innerhalb der Bundes-
verwaltung überprüft werden (inkl. Krisenkommunikationsprozesse). 

Rahmenbedingungen Mit Bundesratsbeschluss vom 13. Mai 2015 wurden folgende Rahmenbedin-
gungen für die Durchführung von grossen Übungen festgelegt:  

• Eine Teilnahme der strategischen Ebene (Stufe Bundesrat, General-
sekretariate, Kommunikation des Bundesrates) soll nur einmal alle vier 
Jahre stattfinden. 

• Sicherheitsverbundsübungen sollen mindestens alle acht Jahre, maxi-
mal alle vier Jahre durchgeführt werden. 

• Der Bundesstab ist höchstens alle zwei Jahre zu beüben; die Bun-
destabsübung kann im Rahmen einer GNU, SVU oder SFU stattfinden. 

• Alle vier Jahre finden in der Regel die grossen Übungen der Armee 
statt; diese können Teil einer SVU sein. 
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• Gesamtnotfallübungen sollen alle zwei Jahre stattfinden; diese können 
Teil einer SVU sein. 

• Es ist anzustreben, Übungen zusammenzulegen, um den Aufwand für 
die Beteiligten zu reduzieren. 

• Eine Gesamtplanung der grossen Übungen mit einem Zeithorizont von 
mindestens acht Jahren (vier Jahre verbindliche Planung, vier weitere 
Jahre Ausblick) soll dem Bundesrat alle vier Jahre vorgelegt werden. 

Die Bundeskanzlei und das VBS wurden beauftragt, unter Berücksichtigung 
dieser Rahmenbedingungen und in Abstimmung mit den relevanten Departe-
menten und Partnern eine Arbeitsgruppe zu bilden, welche die Gesamtpla-
nung der grossen Übungen mit einem Horizont von mindestens acht Jahren 
(vier Jahre verbindliche Planung, vier weitere Jahre Ausblick) in enger Zu-
sammenarbeit mit den Kantonen und den Betreibern von kritischen Infrastruk-
turen erarbeitet und koordiniert. 

Leitlinien 
„Best Practice“ 

Zurzeit gibt es keinen formellen Prozess, anhand dessen die aus der Planung 
oder der Durchführung der Übungen resultierenden Aussagen, Folgerungen 
und Konsequenzen erfasst werden können. Diese Feststellungen würden je-
doch nützliche Grundlagen für die Durchführung ähnlicher Übungen vermitteln. 

Anhand von Leitlinien für eine „Best Practice“ sollen nach einem formellen 
Verfahren die Erkenntnisse, Feststellungen und Konsequenzen grosser Übun-
gen einschliesslich ihrer Vorbereitungsphasen erfasst werden.  

 

3.6 Optimierung der Zusammenarbeit Bund-Kantone 

Klare Zuordnung Auf Stufe Bund und Kantone übernehmen heute teilweise mehrere Stellen und 
Ämter Koordinationsfunktionen im Bevölkerungsschutz. Entsprechend gross 
sind der Absprachebedarf und die Gefahr von Doppelspurigkeiten. Um dies zu 
vermeiden und um Synergien nutzen zu können, soll die Verantwortung für die 
horizontale Koordination (auf der gleichen Staatsebene) und vertikale Koordi-
nation (mit der über- und/oder untergeordneten Ebene) auf Stufe Bund und 
Kanton jeweils möglichst einer Stelle bzw. einem Amt zugewiesen werden. Die 
heute vorhandenen Strukturen sollen wo immer möglich vereinfacht und ge-
strafft werden. Anzumerken bleibt, dass es sich im Folgenden um Empfehlun-
gen handelt; die organisatorische Ausgestaltung liegt in der Verantwortung der 
Kantone. 

 

3.6.1 Kantonale Amtsstellen für den Bevölkerungsschutz 

Harmonisierung der 
kantonalen Strukturen 

Die Zuständigkeit für die Koordination in allen Fragen und Themenbereichen 
des Bevölkerungsschutzes auf kantonaler Ebene soll in Zukunft durch Anpas-
sungen der Zuständigkeiten oder organisatorische Massnahmen bei den kan-
tonalen Bevölkerungsschutzämtern oder -stellen liegen. Dabei kann es sich 
sowohl um ein eigenes Amt als auch um eine für den Bevölkerungsschutz zu-
ständige Stelle einer anderen grösseren Organisationseinheit  handeln. Dank 
möglichst homogener Strukturen in den Kantonen soll die interkantonale Koor-
dination sowie die Koordination zwischen Bund und Kantonen deutlich verein-
facht werden. 

Leitung KFO  Um die Synergien und die in den kantonalen Bevölkerungsschutzämtern oder -
stellen vorhandene Fachkompetenz optimal zu nutzen und um einen Bruch 
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zwischen den Phasen der Vorsorge und des Einsatzes möglichst zu vermei-
den, sollte die Leitung der KFO ebenfalls bei einer Amtsstelle angesiedelt wer-
den, die im Bereich Bevölkerungsschutz tätig ist. Dadurch wird gewährleistet, 
dass die Planung und Koordination in den Phasen der Vorsorge und des Ein-
satzes „aus einer Hand“ erfolgen kann. Über die Leitung der KFO sind die kan-
tonalen Bevölkerungsschutzämter oder -stellen damit auch während der Pha-
se des Einsatzes für die Koordination des Verbundsystems verantwortlich. Die 
operative Einsatzführung und -verantwortung verbleibt jedoch in jedem Fall bei 
den eingesetzten Organisationen. Die Organisation sowie die verwaltungs-
mässige Zuordnung der KFO ist Sache der Kantone.  

Ein Ansprechpartner 
pro Kanton  

Die kantonalen Amtsstellen für Bevölkerungsschutz vertreten das „kantonale 
Verbundsystem Bevölkerungsschutz“ gegenüber dem Bund und haben dafür 
zu sorgen, dass alle Partnerorganisationen in den kantonalen Bevölkerungs-
schutz involviert sind. Mit einer solchen Harmonisierung können die Kommuni-
kationswege vereinfacht und die Strukturen übersichtlicher werden. An der 
(Einsatz-)Verantwortung und Unterstellung der Partnerorganisationen soll je-
doch nichts geändert werden, da vier von fünf Partnerorganisationen primär 
auf die Bewältigung von Alltagsereignissen und Grossereignissen ausgerichtet 
sind. Eine Unterordnung der Partnerorganisationen (insbesondere der Blau-
lichtorganisationen und der technischen Betriebe) unter das für die Koordinati-
on des Verbundsystems Bevölkerungsschutz zuständige Amt ist deshalb nicht 
sinnvoll.  

 

3.6.2 Bundesamt für Bevölkerungsschutz 

Stärkung der Koordi-
nationsfunktion 

Gemäss dem Strategiebericht Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 2015+ soll 
die Koordinationsfunktion des BABS für den Bevölkerungsschutz als Gesamt-
system gestärkt werden. Zu diesem Zweck sollen dem BABS zusätzlich zu 
seinen bisherigen Funktionen und in Analogie zu den Anpassungen auf kanto-
naler Stufe teils neue Aufgaben zugeordnet werden; die Koordinationsfunktion 
in einzelnen Bereichen soll verstärkt werden. Zusammen mit der Stärkung der 
kantonalen Amtsstellen für Bevölkerungsschutz soll dies zu einer Optimierung 
der gesamtschweizerischen Koordination im Bevölkerungsschutz beitragen. 

Es ist anzustreben, dem BABS zusätzlich zu seinen bisherigen Funktionen die 
Zuständigkeiten für die Koordination der folgenden Bereiche im Hinblick auf 
die Vorbereitung auf Katastrophen und Notlagen und deren Bewältigung zu-
zuweisen. 

 
Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen  

Polizei Die Zuständigkeit für die Polizei ist und bleibt Sache der Kantone (und Ge-
meinden). Soweit es aber die Polizei in ihrer Funktion als Partnerorganisation 
des Bevölkerungsschutzes betrifft, soll das BABS vermehrt koordinierende 
Funktionen übernehmen. Im Fokus stehen etwa der Bereich der Ausbildung 
(gemeinsame Ausbildungsgänge für alle Partnerorganisationen) oder die Fest-
legung einer einheitlichen Doktrin, inklusive Terminologie, für die Bewältigung 
von Katastrophen und Notlagen. Zudem soll das BABS den Institutionen und 
Organisationen der Polizei (zum Beispiel KKPKS) auf Bundesebene als An-
sprechstelle für generelle Fragen des Bevölkerungsschutzes dienen, insbe-
sondere für die gemeinsamen technischen Infrastrukturen wie Polycom, siche-
res Datenverbundnetz, Polyalert, mobile Alarmierung und Ereigniskommunika-
tion oder Lageverbund. Hier ist die Polizei verstärkt in die entsprechenden 
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Fachgremien auf Stufe Bund mit einzubeziehen. 

Feuerwehr Auf die Schaffung von Kompetenzen des Bundes im Bereich der Feuerwehr 
soll verzichtet werden. Das Feuerwehrwesen bleibt weiterhin in der Verantwor-
tung der Kantone und der Gemeinden. Das BABS soll jedoch künftig, soweit 
es die Funktion der Feuerwehr als Partnerorganisation des Bevölkerungs-
schutzes betrifft, auf Bundesebene die Koordination mit den entsprechenden 
Institutionen der Feuerwehr (beispielsweise die Feuerwehr Koordination 
Schweiz) verstärken und wo möglich institutionalisieren. Analog zur Polizei 
stehen dabei Themen wie die Koordination der Ausbildung oder die Festle-
gung einheitlicher Führungs- und Einsatzterminologien im Hinblick auf Einsät-
ze des Verbundsystems Bevölkerungsschutz im Vordergrund. 

Gesundheitswesen Das Gesundheitswesen, einschliesslich des sanitätsdienstlichen Rettungswe-
sens, ist bezüglich Personal, Organisation, Ausrüstung, Ausbildung und Fi-
nanzierung primär kantonal geregelt. Die Kantone sind wie bis anhin für die 
erforderlichen organisatorischen Strukturen und für die Bereitstellung der Mittel 
zuständig. 

Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren 
(GDK) soll eine allfällige administrative Neuzuordnung des Koordinierten Sani-
tätsdienstes (KSD) und eine verbesserte Zusammenarbeit des Gesundheits-
wesens im Rahmen des Sicherheitsverbunds Schweiz (SVS) prüfen. 

Technische Betriebe Im Bereich der technischen Betriebe ist eine grosse Anzahl verschiedener 
Betreiber involviert, die privatrechtlichen als auch öffentlich-rechtlichen Cha-
rakter haben. Sie erbringen ihre Leistung aufgrund der Vorgaben bzw. 
Rechtsgrundlagen in den jeweiligen Bereichen (Energie, Verkehr, Kommunika-
tion usw.). In einigen Bereichen verfügt der Bund über Regulationskompeten-
zen, in anderen Bereichen liegen diese bei den Kantonen. Es ist anzustreben, 
dass alle Betriebe und Unternehmen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Be-
wältigung einer ausserordentlichen Lage beitragen. Aufgrund der grossen An-
zahl verschiedener Akteure und der Heterogenität der Zuständigkeitsbereiche 
ist eine institutionalisierte und formalisierte Einbindung im Bevölkerungsschutz 
kaum möglich. Auf Stufe Bund existiert jedoch im Rahmen der Arbeiten zum 
Schutz kritischer Infrastrukturen bereits eine etablierte Zusammenarbeit mit 
national tätigen Betreibern. Über die Regulationsbehörden wie auch über ei-
nen direkten Einbezug grosser nationaler Betreiber von kritischen Infrastruktu-
ren soll die Zusammenarbeit im Bereich der Vorsorgeplanung sowie im Rah-
men des Bundesstabes verstärkt werden. Auf kantonaler bzw. kommunaler 
Ebene ist die Zusammenarbeit mit regionalen Infrastrukturbetreibern in der 
Regel im Rahmen der Führungsorgane bereits etabliert.  

Zivilschutz Der Zivilschutz ist die einzige Partnerorganisation des Bevölkerungsschutzes, 
die auf einer nationalen Rechtsgrundlage und Dienstpflicht basiert. Die Aufga-
ben des Bundes bzw. des BABS im Zivilschutz sind im Bundesgesetz über 
den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (BZG) geregelt. Das BABS soll 
weiterhin zuständig für die Konzeption und Koordination des Zivilschutzes in 
strategischen Belangen sein. Weitere Aufgaben wie die Rekrutierung der 
Schutzdienstpflichtigen, die Ausbildung der Zivilschutzkommandanten sowie 
bestimmter Kader und Spezialisten, der Betrieb einer Ausbildungsinfrastruktur 
und die Erstellung von Grundlagen für eine einheitliche Ausbildung werden 
beibehalten. Dies gilt auch für die Zuständigkeiten im Bereich der Schutzbau-
ten, der Systeme zur Alarmierung der Bevölkerung, der Kommunikationsinfra-
struktur des Zivilschutzes sowie des standardisierten Materials (ABC-Material). 
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Verstärkte thematische Koordinationsfunktion des BABS 

Forschung Das BABS sorgt für die Forschung im Bereich Bevölkerungsschutz und Kata-
strophenmanagement. Mit der Forschung werden Grundlagen für die kontinu-
ierliche Weiterentwicklung des Bevölkerungsschutzes und des Katastrophen-
managements in der Schweiz bereitgestellt. Gleichzeitig stellt das Amt sicher, 
dass Aspekte des Bevölkerungsschutzes und des Katastrophenmanagements 
in Forschungsprojekten anderer Departemente und des Bundes berücksichtig 
werden. In diesem Bereich soll die Zusammenarbeit mit den Partnern auf Stu-
fe Bund und Kantone intensiviert und institutionell besser und breiter abge-
stützt werden. 

Vorsorgeplanungen Vorsorgeplanungen, d.h. die Erarbeitung von Massnahmen für die Vorberei-
tung auf bevölkerungsschutzrelevante Katastrophen und Notlagen, stützen 
sich auf Risikoanalysen. Das BABS erarbeitet zusammen mit Fachstellen aus 
allen Verwaltungsstufen, der Privatwirtschaft und der Wissenschaft seit 2012 
die nationale Risikoanalyse von Katastrophen und Notlagen in der Schweiz. 

Gestützt auf die Grundlagen, die periodisch aktualisiert werden, soll das BABS 
zusammen mit den relevanten Stellen des Bundes und der Kantone sowie 
wichtigen Betreibern von kritischen Infrastrukturen die Vorsorgeplanungen auf 
gesamtschweizerischer Ebene erarbeiten. Dazu sollen die verschiedenen Ak-
teure, die Ressourcen und die Prozesse für die Ereignisbewältigung erfasst, 
Lücken in der Vorbereitung identifiziert und entsprechende Massnahmen zur 
Verbesserung der Fähigkeiten des Bevölkerungsschutzes geplant werden. 
Diese Aufgaben sowie die verschiedenen involvierten Partner sollen neu in der 
Fachkonferenz des Bundesstabes und unter Leitung des BABS gebündelt und 
die anstehenden Arbeiten auf der Basis eines Masterplanes zielorientiert ge-
steuert werden. Die erstellten gesamtschweizerischen Notfallpläne sollen 
durch die Direktorenkonferenz des Bundesstabes genehmigt und verabschie-
det werden. 

ABC-Schutz Das BABS ist auf Bundesebene die Fachstelle für die Vorsorge und Bewälti-
gung von ABC-Ereignissen. Es sorgt einerseits für die Forschung im ABC-
Bereich (Labor Spiez) und unterstützt die Kantone und die internationale Ge-
meinschaft mit Forschungsgrundlagen, Expertisen und Infrastrukturen. Die 
gemeinsam von Bund und Kantonen getragene Geschäftsstelle Nationaler 
ABC-Schutz soll weiterhin beim BABS verbleiben. Sie fungiert als Drehscheibe 
für alle Fragen des ABC-Schutzes und unterstützt den Wissenstransfer aus 
der ABC-Forschung in die Praxis. 

Das BABS soll weiterhin verantwortlich für die Beschaffung und Finanzierung 
des spezialisierten ABC-Schutzmaterials des Zivilschutzes sein. Dazu kommt 
die Evaluation, Beschaffung und Finanzierung von weiterem ABC-Material, 
etwa für die EEVBS und die geplanten interkantonalen Stützpunkte. Gemäss 
den Zuständigkeiten des Bundes sowie aus Effizienzgründen soll dieses ABC-
Material zentral vom Bund beschafft werden. 

Naturgefahren Die Bewältigung der Folgen von Naturgefahren ist ein wesentlicher Gegen-
stand des Bevölkerungsschutzes. Aufgrund der Klimaänderungen ist künftig 
mit einer Häufung von bestimmten Naturgefahren zu rechnen. Der Lenkungs-
ausschuss Intervention Naturgefahren (LAINAT) hat den Auftrag, die Vorsor-
ge, Warnung und Alarmierung im Bereich Naturgefahren zu fördern. Da die 
kantonalen Führungsorgane und der Bundesstab direkt von den Arbeiten des 
LAINAT betroffen sind, soll der LAINAT stärker in den Bevölkerungsschutz 
eingebunden werden. Vor diesem Hintergrund soll der LAINAT als permanen-
tes Mitglied in die Fachkonferenz des Bundesstabes und die Vorsorgeplanung 
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integriert werden. 

Alarmierungs-, Füh-
rungs- und Kommu-
nikationssysteme 

Das BABS soll die gesamtschweizerischen technischen Alarmierungs-, Füh-
rungs- und Kommunikationssysteme unter Einbezug und Mitsprache der Kan-
tone steuern und führen. Dazu gehören insbesondere die Projekte Sicheres 
Datenverbundnetz, Polycom 2030, Polyalert 2030, Lageverbund, Alertswiss, 
Polyinform+. Diese Aufgabe beinhaltet die Konzeption (zum Beispiel Anforde-
rungsmanagement), die Evaluation und die Beschaffung der Systeme, die je-
weilige Projektleitung und Kommunikation mit den involvierten Akteuren sowie 
die Unterstützung der Kantone in Betrieb und Unterhalt (unter anderem über 
Leistungsvereinbarungen mit den Kantonen). Bezüglich der Finanzierung soll 
der Kostenschlüssel zwischen Bund und Kantonen gemäss Zuständigkeiten 
festgelegt werden. 

Schutz Kritischer Inf-
rastrukturen (SKI) 

Der Bundesrat hat das BABS mit der Umsetzung der nationalen Strategie zum 
Schutz kritischer Infrastrukturen beauftragt. Dazu führt es unter anderem das 
Inventar der kritischen Infrastruktur-Objekte der Schweiz. Dabei handelt es 
sich um ein Verzeichnis von Bauten und Anlagen von strategisch wichtiger 
Bedeutung, die entweder eine wichtige Versorgungsfunktion für die Gesell-
schaft und die Wirtschaft haben oder erhebliche Gefahrenpotentiale in sich 
bergen. Das BABS koordiniert zudem die Erarbeitung von vorsorglichen Ein-
satzplanungen zum Schutz dieser Objekte durch die Partner im Bevölkerungs-
schutz und die Armee. Weiter überprüft das BABS zusammen mit den zustän-
digen Fachbehörden und Betreibern die Resilienz der kritischen Infrastrukturen 
und erarbeitet bei Bedarf mit diesen Partnern Massnahmen zur Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit.  

Unveränderte Aufga-
ben 

Die bereits heute dem BABS zugewiesenen Aufgaben in den Bereichen Kon-
zeption und Koordination, Forschung und Entwicklung, Ausbildung und Übun-
gen, technische Systeme und Schutzbauten sollen weiterhin unverändert 
wahrgenommen werden. 

 

3.6.3 Plattformen im Bevölkerungsschutz 

Plattformen Die oben beschriebene Vereinfachung der Strukturen bildet die Grundlage, um 
die Zusammenarbeit und die Koordination zwischen dem Bund und den Kan-
tonen ebenfalls zu vereinfachen, Synergien zwischen teils bestehenden Platt-
formen durch eine Zusammenführung zu nutzen und die Ressourcen optimal 
einzusetzen. Bestehende Instrumente und Plattformen sollen aufgewertet und 
effizienter genutzt werden. Mit diesen Massnahmen soll die Zusammenarbeit 
zwischen Bund und Kantonen zielgerichteter gestaltet werden. 
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Abbildung 7: Zusammenarbeit im Bereich Bevölkerungsschutz 

Politisch-strategische 
Ebene 

Auf politisch-strategischer Ebene werden die Anliegen der Kantone im Bereich 
des Bevölkerungsschutzes durch die Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz 
und Feuerwehr (RK MZF) vertreten. Diese ist die primäre Ansprechpartnerin 
für das VBS bezüglich bevölkerungsschutzrelevanter Themen. Weitere für den 
Bevölkerungsschutz wichtige kantonale Regierungskonferenzen sind die Kon-
ferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren 
(KKJPD), die Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirekto-
rinnen und -direktoren (GDK) und die Konferenz Kantonaler Energiedirektoren 
(EnDK).  

Operative Ebene Die Konferenz der kantonalen Verantwortlichen für Militär, Bevölkerungsschutz 
und Zivilschutz (KVMBZ) ist auf operativer Ebene das zuständige interkanto-
nale Gremium für die kantonalen Bereiche des Militärs, des Bevölkerungs-
schutzes und des Zivilschutzes und damit die primäre Ansprechpartnerin des 
BABS. Die Feuerwehr Koordination Schweiz (FKS) übernimmt diese Funktion 
für die Belange der Feuerwehren, welche nicht primär mit deren Rolle als 
Partnerorganisation des Bevölkerungsschutzes zu tun haben. Das gleiche gilt 
für die Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz 
(KKPKS).Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, ob künftig für bevölkerungs-
schutzrelevante Themen auch eine Vertretung dieser beiden Organisationen in 
die Konferenz der Amtschefs BABS-Kantone integriert werden soll.  

Konferenz der Amts-
chefs BABS-Kantone 

Die wichtigste Plattform für die Koordination im Bevölkerungsschutz auf opera-
tiver Ebene ist die Konferenz der Amtschefs BABS-Kantone (KdA). Diese hat 
sich bewährt und soll weiterhin bestehen. Teilnehmende sind die Amtschefs 
der Kantone sowie der Direktor und die Chefs der Geschäftsbereiche des 
BABS. Mit dieser Zusammensetzung können zielgerichtet strategische Frage-
stellungen erörtert und Entscheide zu operativen Fragen des Bevölkerungs-
schutzes getroffen werden.  

Im Rahmen ihrer Kompetenzen entscheidet die KdA über die von den Fach-
gremien oder dem BABS zeitgerecht vorbereiteten Geschäfte zu allgemeinen 
Themen zum Bevölkerungsschutz und insbesondere zum Zivilschutz. Zudem 
dient die KdA als Plattform zum Informationsaustausch zwischen dem BABS 
und den Kantonen. Sie tagt grundsätzlich zweimal im Jahr. 

Fachliche Ebene Auf fachlicher Ebene finden der Austausch und die Koordination zwischen den 
einzelnen Fachverantwortlichen des BABS und der für den Bevölkerungs-
schutz zuständigen kantonalen Ämter in bereits heute definierten Fachgremien 
statt. Diese bereiten die Geschäfte zuhanden der KdA vor, welche die Ent-
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scheide trifft. Zu den Fachkonferenzen gehören beispielsweise der Informati-
onsrapport Ausbildung (Ausbildungschefs Zivilschutz BABS und Kantone), der 
Rapport für die baulichen Chefs und Sachbearbeiter der Kantone sowie der 
grösseren Städte oder der Materialrapport Zivilschutz. Je nach Bedarf können 
weitere Fachgremien und Arbeitsgruppen geschaffen werden. 

 

3.6.4 Instrumente und Plattformen im Katastrophenmanagement 

 

 

Abbildung 8: Instrumente und Plattformen im Katastrophenmanagement 

Politisch-strategische 
Ebene 

Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen auf politisch-strategischer 
Ebene im Bereich des Katastrophenmanagements inklusive der Vorsorgepla-
nung wird durch die politische Plattform des Sicherheitsverbunds Schweiz 
(SVS) wahrgenommen; diese nimmt jedoch keine operative oder taktische 
Rolle ein. Sie setzt sich aus den Chefs des VBS und des EJPD sowie den 
Präsidenten der RK MZF und der KKJPD zusammen. 

Operative Ebene Die bestehende Fachgruppe der Stabschefs der kantonalen Führungsorgane 
ist etabliert und hat sich bewährt. Sie soll mit Vertretern des Bundesstabes 
ergänzt werden. Der Tagungsrhythmus von in der Regel zwei Fachtagungen 
pro Jahr soll beibehalten werden. Die Inhalte und Themen haben ihren Fokus 
auf dem Katastrophenmanagement, den Vorsorgeplanungen sowie dem In-
formations- und Erfahrungsaustausch. In diesem Sinne wird keine neue Konfe-
renz geschaffen. Das Ziel ist vielmehr eine bessere Zusammenarbeit und Nut-
zung von Synergien zur Effizienzsteigerung. 

Fachliche Ebene Die Geschäftsstelle des Bundesstabes soll die Arbeiten zur Vorsorgeplanung 
für das Katastrophenmanagement koordinieren und das Controlling sicherstel-
len. Auf fachlicher Ebene sollen die Fachstellen des Bundes und der Kantone, 
die entsprechenden koordinierten Bereiche in themenbezogenen Arbeitsgrup-
pen zusammenarbeiten. Die zu erarbeitenden Massnahmen- bzw. Notfallpläne 
sollen in einem von der Direktorenkonferenz verabschiedeten und priorisierten 
Masterplan vorgegeben werden und auf Risiko- und Defizitanalysen basieren. 
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 Auf Stufe Bund sollen die verschiedenen in der Fachkonferenz des Bundes-
stabes vertretenen Ämter sowie die koordinierten Bereiche in die Vorsorgepla-
nung für das Katastrophenmanagement involviert werden. Die koordinierten 
Bereiche haben unterschiedliche Aufgaben, sind unterschiedlich organisiert 
und gründen auf verschiedenen rechtlichen Grundlagen. Sie sollen stärker als 
bisher in die Vorsorgeplanung mit einbezogen werden, so dass das vorhande-
ne Wissen besser genutzt und gebündelt werden kann. Sie befassen sich da-
bei jeweils mit denjenigen Themen, die in ihre fachliche Zuständigkeit fallen. 
Die nachstehende Tabelle zeigt die verschiedenen für den Bevölkerungs-
schutz wesentlichen koordinierten Bereiche, ihre Angliederung sowie ihre 
rechtlichen Grundlagen auf.  

 Koordinierte Bereiche Angliederung Rechtgrundlage 

Eidgenössische Kommis-
sion für ABC-Schutz 
(KomABC) 

Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz 

Regierungs- und Ver-
waltungsverordnung 
(RVOV) 

Koordinierter Sanitäts-
dienst (KSD) 

zu prüfen Verordnung über den 
Koordinierten Sanitäts-
dienst (VKSD) 

Eidgenössische Kommis-
sion für Telematik im Be-
reich Rettung und Si-
cherheit (KomTmBORS) 

Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz 

Regierungs- und Ver-
waltungsverordnung 
(RVOV) 

Koordination des Ver-
kehrswesens im Ereignis-
fall (KOVE) 

Bundesamt für Verkehr Verordnung über die 
Koordination des Ver-
kehrswesens im Ereig-
nisfall (VKOVE) 

Koordinierter Bereich 
Wetter (KBW) 

Bundesamt für Meteorolo-
gie und Klimatologie 

Verordnung über die 
Koordination des Wet-
terdienstes 

Lenkungsausschuss In-
tervention Naturgefahren 
(LAINAT) 

Bundesamt für Umwelt Geschäftsordnung 

Landesversorgung Bundesamt für wirtschaftli-
che Landesversorgung 

Bundesgesetz für die 
wirtschaftliche Landes-
versorgung (LVG) 

Verordnung über die 
Organisation der wirt-
schaftlichen Landesver-
sorgung 

Verordnung über die 
Vorbereitungsmass-
nahmen der wirtschaftli-
chen Landesversorgung 
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3.6.5 Bevölkerungsschutzkonferenz 

 Die Bevölkerungsschutzkonferenz ist die zentrale Plattform im Bevölkerungs-
schutz für den Austausch von Informationen zwischen den Partnerorganisatio-
nen und weiteren interessierten Kreisen. Sie steht daher einem breiten Teil-
nehmerfeld offen. 

Mit Referaten und Podiumsdiskussionen werden aktuelle Themen und Trends 
im Bevölkerungsschutz auf strategisch-operativer Stufe vorgestellt und disku-
tiert. Die Bevölkerungsschutzkonferenz dient auch der Pflege des Netzwerks 
und der Kontakte unter den wichtigsten Akteuren des Bevölkerungsschutzes.  

Die Bevölkerungsschutzkonferenz wird grundsätzlich jährlich durch das BABS 
in Zusammenarbeit mit dem Kanton organisiert, auf dessen Gebiet die Konfe-
renz stattfindet. 

Ab 2017 soll die Bevölkerungsschutzkonferenz ein neues Format erhalten. 
Dabei sollen nebst der Hauptkonferenz parallel bereits bestehende Fachkonfe-
renzen durchgeführt werden. Mit dieser Bündelung können Synergien genutzt 
und die Effizienz gesteigert werden. 
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4 Zivilschutz 

4.1 Leistungsprofil 

4.1.1 Grundlagen 

Ausrichtung Das Leistungsprofil des Zivilschutzes richtet sich auf die Bewältigung von Ka-
tastrophen und Notlagen aus. An dieser Ausrichtung wird grundsätzlich nichts 
geändert. Im Rahmen des Risikokreislaufs bleibt es auf die Phasen Einsatz 
und Instandstellung fokussiert.6  

 

 

Abbildung 9: Modell „Integrales Risikomanagement“– Hauptfokus Leistungsprofil Zivilschutz 

 

Erweiterung  
 

Das Leistungsprofil soll insbesondere in der Logistik und im ABC-Schutz er-
weitert werden. Diese Erweiterung, die Erhöhung der Einsatzbereitschaft und 
die zunehmende Regionalisierung resp. Kantonalisierung der Zivilschutzorga-
nisationen mit einer geographischen Konzentration von Personal und Material 
machen es notwendig, dass der Zivilschutz autonomer und mobiler werden 
muss. Diese Entwicklung erfordert zudem die Angliederung von Führungsun-
terstützungs- und Logistikzellen an die Einsatzelemente sowie die Beschaf-
fung eigener Transportmittel. 

Interoperabilität Die Interoperabilität ist für die Nachbarschaftshilfe und für den Einsatz im Ver-
bundsystem Bevölkerungsschutz ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Der Grad der 
Standardisierung, insbesondere in den Bereichen Führung, Ausbildung sowie 
Material und Ausrüstung ist für die Zusammenarbeit innerhalb des Zivilschut-

                                                
 
6 Vgl. dazu: Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Sicherheitspolitik der 
Schweiz vom 23. Juni 2010 (SIPOL B 2010); Bericht des Bundesrates zur Strategie Bevölkerungs-
schutz und Zivilschutz 2015+ vom 9. Mai 2012; Bevölkerungsschutz 2025, Trends aus den Bereichen 
Umwelt, Technologie, Gesellschaft, ETHZ 2014. 

Hauptfokus 
Leistungsprofil 

Zivilschutz 
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zes sowie zwischen Zivilschutz und Partnerorganisationen von grosser Bedeu-
tung. 

Basisleistungsprofil Das Basisleistungsprofil des Zivilschutzes setzt sich aus den Fähigkeiten auf 
der kommunalen und regionalen Ebene zusammen. Es ist grundsätzlich ge-
samtschweizerisch gleich und muss flächendeckend vorhanden sein. 
Sofern im Kanton eine oder mehrere dieser Fähigkeiten auch in Katastrophen 
und Notlagen und mit der erforderlichen Durchhaltefähigkeit von einer anderen 
Partnerorganisation abgedeckt werden, reduziert sich das entsprechende Ba-
sisleistungsprofil. 
Alle zu erbringenden Leistungen, vor allem diejenigen, die vom Standard ab-
weichen, sind mit Leistungsaufträgen zu regeln. 

Verstärkung des 
Zivilschutzes  

Bei Katastrophen und Notlagen mit extremer Intensität sowie bei einem be-
waffneten Konflikt sind zusätzliche Fähigkeiten erforderlich, welche die Leis-
tungen des Zivilschutzes insbesondere in quantitativer Hinsicht ergänzen (da-
zu Kapitel 4.7). 

 

4.1.2 Führung 

 Die Führung ist zur Bewältigung sämtlicher Ereignisse erforderlich. Sie ist 
permanent und nach standardisierten Grundsätzen auf allen Hierarchieebenen 
und in sämtlichen strukturellen Bereichen sicherzustellen. 

 Der Zivilschutz erbringt folgende Leistung im Bereich der Führung: 

• Die Zivilschutzorganisation in organisatorischer, personeller, materieller 
und administrativer Hinsicht führen 

• Formationen im Einsatz führen 
• Ausbildungen vorbereiten, durchführen, leiten und auswerten 
• Kaderplanungen sicherstellen  
• Planungen (z. B. Eventualplanung, Folgeplanung) sicherstellen 
• Behörden, Führungsorgane, Einsatzdienste usw. in Zivilschutzfragen 

beraten 

 

4.1.3 Führungsunterstützung 

 Die Führungsunterstützung ist bei sämtlichen Ereignissen und auf allen Ebe-
nen zu leisten. Sie wird im Zivilschutz selbst sowie für Behörden, Führungsor-
gane und Partnerorganisationen erbracht. Die Bereitschaftselemente der Füh-
rungsunterstützung sollen in der Regel spätestens eine Stunde nach Aufgebot 
zur Verfügung stehen. 

 Die Führungsunterstützung erbringt folgende Leistungen: 

• Lagezentrum einrichten und betreiben 
• Produkte zur Lage erarbeiten, führen und präsentieren  

(z. B. Lagebild, Lagebeurteilung, Einsatzjournal) 
• Lageverbund führen oder in einem Lageverbund mitwirken 
• Kommunikationsnetze erstellen und betreiben 
• Telematikmittel am Führungsstandort betreiben 
• Informations- und Kommunikationsaufgaben unterstützen 
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4.1.4 Betreuung  

 Die Betreuung von hilfsbedürftigen Personen ist eine Kernkompetenz des Zi-
vilschutzes. Der Zivilschutz ist die einzige Partnerorganisation im Bevölke-
rungsschutz, die diese Leistung mit der erforderlichen Durchhaltefähigkeit er-
bringen kann. Erfordert die Betreuung spezifische Kenntnisse (z.B. zur Unter-
stützung der Rettungsdienste auf dem Schadenplatz oder zur Unterstützung 
des Gesundheitswesens) soll diese durch Betreuer mit einer Sanitäts-
Zusatzausbildung wahrgenommen werden. Die Betreuung ist bei sämtlichen 
Ereignissen notwendig und die Bereitschaftselemente sollen in der Regel spä-
testens eine Stunde nach Aufgebot zur Verfügung stehen. Betreuungsleistun-
gen, die auf einen bewaffneten Konflikt ausgerichtet sind, haben eine niedrige-
re Bereitschaft (z.B. Kenntnisse über Aufbau, Einrichtung und Betrieb der 
Schutzbauten). 

 Die Leistungen sind vor allem auf die Betreuung von hilfsbedürftigen Personen 
und die Verstärkung des Gesundheitswesens ausgerichtet.  

• Sammelstellen einrichten und betreiben 
• Betreuungsstellen für Schutzsuchende und Obdachlose einrichten und 

betreiben 
• Alters- und Pflegeeinrichtungen unterstützen 
• Psychosoziale Betreuung für die eigenen Einsatzkräfte sicherstellen 
• Unterstützungs- und Pflegebedürftige in Schutzräumen unterbringen 

und betreuen (v.a. bei Katastrophen und Notlagen mit extremer Intensi-
tät und bewaffneten Konflikten) 

• Betreuung von Asylsuchenden unterstützen 
• Rettungsdienste auf dem Schadenplatz unterstützen 
• Einrichtungen des Gesundheitswesens unterstützen 
• Spitalexterne Pflege unterstützen 
• Aufbau und Betrieb von Impfzentren unterstützen 
• Pflege und Betreuung in sanitätsdienstlichen Schutzanlagen im Rah-

men des koordinierten Sanitätsdienstes unterstützen (v.a. bei Katastro-
phen und Notlagen mit extremer Intensität und bewaffneten Konflikten) 

 Es besteht bereits die Möglichkeit, eine Zusatzausbildung zum Sanitäter zu 
absolvieren. Diese Zusatzausbildung soll gemäss den Bedürfnissen der Kan-
tone ergänzt bzw. ausgebaut werden. So ist denkbar, dass verschiedene Ty-
pen von Sanitäts-Spezialisten geschaffen werden (z.B. für die Unterstützung 
des medizinischen Personals in sanitätsdienstlichen Anlagen).  

 

4.1.5 Technische Hilfe 

 Leistungen in den Bereichen der technischen Hilfe zählen zu den Kernkompe-
tenzen des Zivilschutzes. Sie erweitern die Durchhaltefähigkeit des Bevölke-
rungsschutzes. Die technische Hilfe ist bei sämtlichen Ereignissen notwendig 
und die Bereitschaftselemente sollen in der Regel spätestens eine Stunde 
nach Aufgebot einsatzbereit sein. Für Instandstellungsarbeiten ist die Bereit-
schaft niedriger. 

Die Leistungen der technischen Hilfe umfassen folgende Bereiche: 
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 Pionierleistungen 

• Technische Sicherungen ausführen (z.B. Stützkonstruktionen, Was-
serwehrmassnahmen) 

• Infrastrukturen bereitstellen (z.B. behelfsmässige temporäre Zugänge 
und Verbindungen) 

• Schadensauswirkungen beheben (z.B. freilegen und freischneiden) 

Orten und Retten 

• Orten von eingeschlossenen oder verschütteten Personen 
• Retten und bergen aus Trümmerlagen 

ABC-Schutz 

• Spezial- und Schwergewichtsmaterial bereithalten 
• Im gesamten ABC-Spektrum: Probenahme und Meldung von Messre-

sultaten 
• Im Bereich Radioaktivität: Nachweise erbringen, Ortsdosisleistung 

messen und radioaktive Kontamination nachweisen 
• Einsatzdienste und verpflichtete Personen bei der Bewältigung von A-

Ereignissen beraten, einsatzorientiert instruieren und überwachen (z.B. 
Dosimetrie) 

• Im gesamten ABC-Spektrum: Behörden und Einsatzdienste bei Dekon-
taminationsmassnahmen unterstützen, kontaminierte Bereiche bzw. 
Gebiete isolieren (Sperrzonen), Dekontaminationsstellen und Bera-
tungsstelle Radioaktivität aufbauen und betreiben, Oberflächen dekon-
taminieren sowie spezielle Arbeiten bei der Bekämpfung von Tierseu-
chen verrichten (z.B. Geflügel keulen) 

Sicherheit 

• Absperrmassnahmen ausführen und durchsetzen 
• Verkehr regeln 
• Gelände oder Infrastrukturen überwachen (beobachten, melden) 
• Beiträge zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit leisten 

(z.B. Zutritt kontrollieren, beleuchten) 
• Vermisste Personen suchen (z.B. Gelände absuchen) 

 Für die Bereiche ABC-Schutz und Sicherheit ist darauf hinzuweisen, dass das 
Gros dieser Leistungen komplementär sind, d.h. der Zivilschutz ergänzt und 
verstärkt die anderen Einsatzorganisationen und stellt die Ablösung und 
Durchhaltefähigkeit sicher. Der Zivilschutz darf im Bereich Sicherheit keine 
Massnahmen ergreifen, bei denen Zwang oder Gewalt anzuwenden ist.  

 

4.1.6 Kulturgüterschutz 

 Im Bereich Kulturgüterschutz arbeitet der Zivilschutz eng mit der Feuerwehr, 
kulturellen Institutionen und Fachstellen sowie mit privaten Besitzern zusam-
men. Der Kulturgüterschutz ist je nach Grösse des Einzugsgebietes und Dich-
te der Kulturgüter nicht zwingend auf der kommunalen oder regionalen Ebene 
notwendig. Das Gros der Einsatzequipe des Kulturgüterschutzes sollte inner-
halb einer Stunde beim Schadenplatz eintreffen. 
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 Der Kulturgüterschutz umfasst folgende Leistungen:  

• Inventarisierung von Kulturgütern und Erstellung von Kurzdokumentati-
onen 

• Massnahmen zum Schutz von Kulturgütern 
• Massnahmen zur Schadensminderung an Kulturgütern im Ereignisfall 

(in Zusammenarbeit insbesondere mit der Feuerwehr) 
• Schutz von Kulturgütern im Hinblick auf einen bewaffneten Konflikt 
• Kontrolle, Wartung und Unterhalt von Kulturgüterschutzräumen (die 

Kontrolle erfolgt durch bauliche Fachleute; Wartung und Unterhalt kön-
nen von logistischen Elementen erledigt werden) 

 

4.1.7 Logistik 

 Logistische Leistungen sind vom Zivilschutz bei sämtlichen Ereignissen erfor-
derlich. Zum Erhalt der Einsatzbereitschaft von Schutzanlagen und öffentli-
chen Schutzräumen stellen die logistischen Leistungen hauptsächlich Vorsor-
gemassnahmen dar, insbesondere für den bewaffneten Konflikt. Die Kenntnis-
se über den Aufbau, die Einrichtung und den Betrieb von Schutzräumen ist zu 
erhalten. Zur Planung und Durchführung der periodischen Schutzraumkontrol-
le können Zivilschutzangehörige eingesetzt werden. 

Logistische Leistungen zugunsten der Bereitschaftselemente müssen spätes-
tens eine Stunde nach Aufgebot zur Verfügung stehen. Dabei sind Eigenleis-
tungen von Dienstleistungen für Behörden und Partnerorganisationen zu un-
terscheiden. Fähigkeiten der Logistik, die ausschliesslich auf einen bewaffne-
ten Konflikt ausgerichtet sind, haben eine niedrigere Bereitschaft. 

Die Logistik erbringt Leistungen in folgenden Bereichen: 

 

Versorgung 

• Sicherstellung der Haushalts- und Rechnungsführung 
• Verpflegung von Einsatzkräften, Institutionen (z.B. Altersheime) und 

der Bevölkerung (z.B. Unterstützungsbedürftige) 
• Punktuelle Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im Notfall mittels 

Trinkwasseraufbereitungsanlagen 
• Versorgung von Nutztieren als Unterstützung der Landwirtschaft 
• Beschaffung und Verteilung von Gütern (z.B. für Unterstützungsbedürf-

tige) 
• Punktuelle Sicherstellung der Energieversorgung, insbesondere durch 

Unterstützung von Werken (z.B. Treibstoffe, Brennstoffe, Gas, Elektrizi-
tät) 

• Unterstützung der technischen Betriebe bei Entsorgungsmassnahmen, 
insbesondere von Tierkadavern sowie Abfall und Abwasser. 

• Durchführung und Unterstützung von Massnahmen bei Versorgungs-
engpässen, z.B. Rationierungsmassnahmen (nur für den bewaffneten 
Konflikt) 
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 Infrastruktur 
Kontrolle, Unterhalt und Betrieb von Standorten und Infrastrukturen, insbeson-
dere: 

• Sicherstellung des technischen Betriebs 
• Aufbau und Betrieb von mobilen Obdachlosen- und Verpflegungsstel-

len 
• Sicherstellung des Dienstbetriebs 
• Sicherstellung der Einsatzbereitschaft von Schutzanlagen und öffent-

lichen Schutzräumen (nur für den bewaffneten Konflikt) 
• Erstellung der vollständigen Betriebsbereitschaft von Schutzanlagen 

(nur für den bewaffneten Konflikt) 
• Sicherstellung des technischen Betriebs der sanitätsdienstlichen An-

lagen im Rahmen des koordinierten Sanitätsdienstes (nur für den be-
waffneten Konflikt) 

• Sicherstellung der Einsatzbereitschaft von Schutzräumen im Rahmen 
der periodischen Schutzraumkontrolle (nur für den bewaffneten Kon-
flikt) 

• Unterstützung der Bevölkerung beim Bezug und Betrieb der Schutz-
räume (nur für den bewaffneten Konflikt) 

 

Material und Transporte 

• Inventarisierung, Lagerung, Wartung und Bereitstellung sowie Repara-
tur von Material 

• Organisation und Durchführung von Personen- und Gütertransporten 
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4.1.8 Aufgaben und Tätigkeitsfelder des Zivilschutzes 

 Die folgende Tabelle fasst die Aufgaben und Tätigkeitsfelder des Zivilschutzes 
zusammen: 

 
Aufgaben  Tätigkeitsfelder 

Führung  Führung der Zivilschutzorganisation  
(Organisation, Personal, Material, Administration) 

  Führung im Einsatz und in der Ausbildung 
  Planungen und Beratungen 
   

Führungs- 
unterstützung 

 Lage 
 Telematik 

  Information und Kommunikation 
   

Betreuung  Betreuung von hilfsbedürftigen Personen 
(inkl. Sanität)  Schutz und Betreuung der Bevölkerung in Schutzräumen 

(im bewaffneten Konflikt) 
  Verstärkung des öffentlichen Gesundheitswesens 
   

Technische Hilfe  Pionierleistungen  
  Orten und Retten 
  ABC-Schutz 
  Sicherheit 
   

Kulturgüterschutz  Dokumentation 
  Schutz und Schadensminderung 
  Kulturgüterschutzräume 
   

Logistik  Versorgung (inkl. Rechnungsführung) 
  Infrastruktur 
  Material (inkl. Reparaturwesen) 
  Transport 
   

 Abbildung 10: Aufgaben und Tätigkeitsfelder des Zivilschutzes 
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4.1.9 Strukturmodell 

Auf der Basis des Leistungsprofils ergibt sich folgendes Strukturmodell für den 
Zivilschutz: 
 

 
 Abbildung 11: Strukturmodell Zivilschutz 

 

4.1.10 Bereitschaft und Durchhaltefähigkeit 

 Das Gros der Zivilschutzangehörigen wird zur Erhöhung der Durchhaltefähig-
keit des Bevölkerungsschutzes eingesetzt. Um den Bedürfnissen der Kantone 
zu entsprechen, sollen spezialisierte Teile des Zivilschutzes als Elemente der 
ersten Staffel im Einsatz Schwergewichte bilden. Diese schnellen Einsatzele-
mente sollen rund 10% der Zivilschutzangehörigen aller Fachbereiche ausma-
chen. Sie sollen in der Regel spätestens innerhalb einer Stunde nach Aufgebot 
einsatzbereit sein (d.h. sie sind bereit, in den Einsatz zu gehen, befinden sich 
aber noch nicht auf dem Schadenplatz). Die Vorbereitung für die Alarmierung 
und das Aufgebot sind darauf auszurichten. Diese Elemente sind so zu orga-
nisieren und auszurüsten, dass sie mindestens während 12 Stunden autonom 
eingesetzt werden können. 

Das Gros der zweiten Staffel der Zivilschutzangehörigen soll in der Regel erst 
nach Tagen zum Einsatz kommen und eine Durchhaltefähigkeit von Wochen 
bis Monaten gewährleisten. 

Die Anzahl der eingesetzten Zivilschutzangehörigen wächst im Verlauf der 
Ereignisbewältigung kontinuierlich an. Die Vorbereitung für die Alarmierung 
und das Aufgebot soll darauf ausgerichtet werden, dass nach 48 Stunden rund 
60% eingerückt sind. Im Einsatz ist aufgrund der Ablösungen über Wochen bis 
Monate mit einem Einsatzbestand von 30 bis 40% der eingeteilten Zivilschutz-
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angehörigen zur rechnen. 

 

 

 Abbildung 12: Durchhaltefähigkeit  

 

4.2 Organisation 

4.2.1 Ausgangslage 

 Die föderalistische Struktur des Zivilschutzes wird grundsätzlich beibehalten. 
Sie erlaubt Organisationformen, die auf die spezifischen Gefährdungen, die 
topographischen Gegebenheiten und die politischen Strukturen zugeschnitten 
sind. 

Heutige Organisati-
onsstruktur 

Die Anzahl der Zivilschutzorganisationen ging in den letzten Jahren zurück. 
2014 gab es in der Schweiz noch 251 Zivilschutzorganisationen.  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Organisationen  
des Zivilschutzes 373 371 372 332 280 251 

Mit weniger  
als 10’000 Einwohnern  31% 30% 30% 24% 12% 5% 

Mit mehr  
als 10’000 Einwohnern /  
2014: 10’000 – 20’000 

69% 70% 70% 76% 88% 26% 

Mit mehr  
als 20’000 Einwohnern - - - - - 69% 

 

 Abbildung 13: Zivilschutzorganisationen 

 16% der Organisationen waren 2014 auf Kantonsebene, 75% auf Regionse-
bene und 9% auf Gemeindeebene organisiert. 
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Mischformen bestehen dort, wo der Kanton zusätzlich zu den Gemeinden und 
Regionen über kantonale Einsatzformationen verfügt. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kantonsebene  10% 10% 11% 12% 15% 16% 

Regionsebene  74% 74% 73% 73% 70% 75% 

Gemeindeebene 16% 16% 16% 15% 15% 9% 

 Abbildung 14: Organisationsebenen  

Künftige Grössenord-
nung 

Anzustreben sind kantonale und regionale Zivilschutzorganisationen, die unter 
Berücksichtigung der politischen und topographischen Gegebenheiten für 
mindestens 30‘000 bis 50‘000 Einwohner verantwortlich sind. Es handelt sich 
hierbei um Richtwerte.  

 

4.2.2 Zuständigkeiten 

 Aufgebot 

Kantone, Regionen 
und Gemeinden 

Der Zivilschutz wird grundsätzlich durch die Kantone aufgeboten. Die Kantone 
können die Aufgebotskompetenz an Regionen oder Gemeinden delegieren. 
Elemente der ersten Staffel können direkt durch die Einsatzleitung in Abspra-
che mit dem Zivilschutzkommandanten aufgeboten werden. Elemente der 
zweiten Staffel werden auf Antrag durch die Behörden oder durch ein Füh-
rungsorgan aufgeboten. 

Bund Der Bund kann wie bisher  
• den Zivilschutz bei Katastrophen und in Notlagen aufbieten, die mehre-

re Kantone, die ganze Schweiz oder das grenznahe Ausland betreffen; 
• den Zivilschutz in Absprache mit den Kantonen bei Ereignissen aufbie-

ten, die in seiner Verantwortung liegen (z.B. radiologische Verstrah-
lungslagen, Epidemien); 

• den Zivilschutz im Fall eines bewaffneten Konflikts aufbieten. 

 Führung 

 Der Zivilschutz wird grundsätzlich im Verbund mit anderen Partnerorganisatio-
nen des Bevölkerungsschutzes eingesetzt. Der Zivilschutz erhält seine Aufträ-
ge von einem Führungsorgan oder der Einsatzleitung. Die Formationen des 
Zivilschutzes können einer Einsatzleitung zugewiesen oder unterstellt werden. 
Die Führungsverantwortung bleibt bei den Zivilschutzkadern. 

Der Zivilschutz soll über einheitliche Führungs- und Einsatzgrundsätze verfü-
gen. Die entsprechenden Reglemente sollen vom BABS in Zusammenarbeit 
mit den Kantonen erarbeitet werden. 

 Schutzbauten 

 Der Bund regelt die Baupflicht und die Steuerung des Schutzraumbaus sowie 
die Erstellung, die Ausrüstung, den Unterhalt, die Erneuerung und die Umnut-
zung von Schutzanlagen. Für die sanitätsdienstlichen Schutzanlagen gelten 
besondere Regelungen. 
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Die Kantone sind für die Planung und den Vollzug der entsprechenden Mass-
nahmen verantwortlich. Die Zivilschutzorganisationen können Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Einsatzbereitschaft und der Werterhaltung der 
Schutzbauten übernehmen. Dadurch werden Kompetenzen erhalten, die für 
den bewaffneten Konflikt von zentraler Bedeutung sind. 

 Zivilschutzmaterial 

 Die Kantone sind wie bisher für das Material7 des Zivilschutzes verantwortlich. 
Der Bund soll weiterhin für das Material in den Bereichen Telematik, Schutzan-
lagen und ABC-Schutz sowie für die materielle Vorbereitung auf einen bewaff-
neten Konflikt verantwortlich sein. 

 Das Schweizerische Materialforum für Zivilschutzmaterial (SMZM) ist für die 
Beschaffung und die Erarbeitung der konzeptionellen Grundlagen zur Einsatz-
bereitschaft von Zivilschutzmaterial verantwortlich. Es besteht aus einem Ver-
treter pro Kanton und einem Vertreter aus dem BABS. 
Der Vorstand des SMZM setzt Arbeitsgruppen ein. Diese erarbeiten entspre-
chende Grundlagen und formulieren Empfehlungen. Das BABS und die kanto-
nalen Ämter entscheiden über die Beschaffung. Sie beauftragen eine geeigne-
te logistische Organisation (z.B. Zeughäuser, armasuisse) mit der Umsetzung. 
Zurzeit prüfen die Kantone in Absprache mit dem BABS, ob dieses die Feder-
führung beim Beschaffungsprozess für das Zivilschutzmaterial übernehmen 
soll. Dadurch können der Beschaffungsprozess optimiert und bessere Konditi-
onen bei der Beschaffung erreicht werden. Zudem wird die gesamtschweizeri-
sche Interoperabilität und Einheitlichkeit des Zivilschutzes gefördert.  

 

4.2.3 Formationen 

Einflussfaktoren Folgende Faktoren beeinflussen die Organisationsstruktur einer Zivilschutzor-
ganisation: 

• Einzugsgebiet (Anzahl Einwohner) 
• Topographie 
• Politische Strukturen 
• Organisationsstufe (kommunale, regionale oder kantonale Organisatio-

nen; kantonale und interkantonale Stützpunkte) 
• Leistungsprofil (erforderliche Bestände, notwendige fachliche Gliede-

rung, Bereitschaft und Durchhaltefähigkeit) 

Um die Autonomie im Einsatz zu gewährleisten, müssen Zivilschutzeinheiten 
ab Stufe Kompanie über eine eigene Führungsunterstützung und Logistik ver-
fügen. Die personelle Zusammensetzung der Formationen ergibt sich aus der 
Organisationsstruktur. 

Gruppe Die Gruppe soll zwischen vier und acht Zivilschutzangehörige umfassen und 
von einem Gruppenführer geleitet werden. 

Zug Der Zug ist grundsätzlich das kleinste Einsatzelement. Er soll sich in drei bis 
vier Gruppen gliedern und von einem Zugführer geleitet werden. Jeder Zug 
soll über klar definierte fachspezifische Fähigkeiten verfügen. In der Logistik 
und in der Führungsunterstützung macht es Sinn, die fachspezifischen Fähig-

                                                
 
7 Unter Material ist sowohl das Einsatzmaterial (Geräte, Werkzeuge) als auch die persönliche Ausrüs-
tung des Schutzdienstpflichtigen (Einsatzbekleidung) zu verstehen. 
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keiten bis auf Stufe Gruppe zu definieren. 

Kompanie Eine Kompanie ist dank eigener Logistik und Führungsunterstützung autonom 
einsetzbar. Sie soll aus drei bis vier Zügen bestehen und durch einen Kompa-
niekommandanten geführt werden. 

Bataillon Das Bataillon soll aus drei bis vier Kompanien bestehen und von einem Batail-
lonskommandanten geführt werden. Der Bataillonskommandant soll über ei-
nen Stellvertreter und einen Stabschef verfügen. Der Stabschef soll den Batail-
lonsstab führen. Der Bataillonsstab soll aus Offizieren bestehen, die als Füh-
rungsgehilfen des Bataillonskommandanten und als fachtechnische Vorge-
setzte der Truppe dienen. 
Die Kompanien eines Bataillons können entweder artrein oder gemischt zu-
sammengesetzt sein. Jedes Bataillon soll über mindestens eine Bereitschafts-
kompanie verfügen. Diese muss mobil und autonom einsetzbar sein. Bereit-
schaftskompanien sollen aus bestehenden Kompanien zusammengestellt sein 
oder als eigenständige Einheiten existieren. 

Varianten8 Die Kompanie Typ A soll eine eigenständige Zivilschutzorganisation bilden. 
Sie soll durch einen Kompaniekommandanten geführt werden, der gleichzeitig 
Zivilschutzkommandant ist. Er soll in der Regel von zwei Stellvertretern sekun-
diert werden und über eine eigene Logistik und Führungsunterstützung verfü-
gen. Die Kompanie Typ A soll mindestens über ein voll motorisiertes Element 
in erhöhter Bereitschaft (Bereitschaftszug) verfügen. Dieser Bereitschaftszug 
soll ad hoc aus bestehenden Zügen zusammengestellt werden oder als per-
manente Struktur existieren.  

Die Kompanie Typ B soll Teil eines Bataillons sein. Sie soll durch einen Kom-
paniekommandanten geführt werden, der von einem Stellvertreter sekundiert 
wird. Der Kompaniekommandant soll über eine eigene Logistik und Führungs-
unterstützung verfügen; diese kann ihm vom Bataillon auch einsatzbezogen 
zugewiesen werden. 

 Das Bataillon Typ A soll aus artrein zusammengesetzten Kompanien beste-
hen, d.h. die Einsatzelemente der Kompanien bestehen jeweils nur aus einem 
Fachbereich. Das Bataillon Typ B soll aus gemischt zusammengesetzten 
Kompanien bestehen, d.h. jede Kompanie umfasst Zivilschutzangehörige aller 
Fachbereiche.  

Zivilschutzbataillone sollen von professionellen Kadern (mindestens der Kom-
mandant) geführt werden. Dabei ist anzustreben, dass insbesondere das Ba-
taillonskommando und idealerweise auch Teile des Bataillonsstabes durch 
hauptberufliches Personal geführt werden. 

 

  

                                                
 
8 Mögliche Organisationsstrukturen sowie Varianten sind im Anhang 4 dargestellt.  
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4.3 Bestände 

4.3.1 Heutige Bestände 

 2014 hatte der Zivilschutz 134‘136 Angehörige, davon 72‘866 Aktive. Bezogen 
auf die Wohnbevölkerung ergibt dies einen Anteil von insgesamt 1,63% Zivil-
schutzangehörigen, davon 0,88% Aktive. Kantone mit einer Wohnbevölkerung 
unter 100‘000 Einwohner und eher ländlichem Charakter sowie einem hohem 
Anteil an Gebirgs- oder Hügelzonen haben tendenziell höhere Bestände. Hin-
gegen weisen bevölkerungsreiche Kantone mit grossem städtischem Anteil, 
die überwiegend im Flachland liegen, tendenziell niedrigere Bestände aus. 
Zwischen der Finanzkraft eines Kantons und seinen Personalbeständen be-
steht jedoch kein Zusammenhang. 

 Die aktiven Zivilschutzangehörigen verteilten sich wie folgt auf die Fachberei-
che: 

 
Fach-
gebiet 

Kdo FU Betreu Ustü KGS Log Andere Total 

AdZS 1‘106 11‘919 18‘412 27‘643 1‘920 10‘684 1‘182 72‘866 

in % 1,5% 16,3% 25,3% 38,0% 2,6% 14,7% 1,6% 100% 

 Abbildung 15: Bestände Fachbereiche (Stand 31.12.2014) 
 

4.3.2 Zukünftige Bestände 

Festlegung Sollbe-
stand 

Folgende Faktoren haben einen wesentlichen Einfluss auf die zukünftigen Be-
stände (Anzahl und Zusammensetzung):  

• Gefahren- und Risikoanalysen  
• Das daraus abgeleitete Leistungsspektrum und Leistungsprofil (mit 

Einsatzbereitschaft und Durchhaltefähigkeit),  
• Organisationsebenen und Organisationsformen 
• Kantonsspezifische Voraussetzungen  
• Rekrutierungsquoten (siehe Kap. 4.5.2) 

Das angepasste Leistungsspektrum für den Zivilschutz wurde auf der Basis 
von ausgewählten Katastrophen- und Notlagenszenarien aus dem Risikobe-
richt 20129 erstellt. Die Gefährdungsanalyse der Kantone erfolgt im Allgemei-
nen mittels KATAPLAN.10 Es wird davon ausgegangen, dass die meisten Kan-
tonen die Zivilschutzbestände bereits heute auf ihr spezifisches Gefahrenpo-
tential ausgerichtet haben, so dass die ca. 72‘000 aktiven Zivilschutzangehöri-
gen dem heutigen und zukünftigen Bedarf in etwa entsprechen. 

                                                
 
9 Katastrophen und Notlagen Schweiz - Risikobericht 2012 (BABS 2013) 
10 Leitfaden KATAPLAN, Kantonale Gefährdungsanalyse und Vorsorge (BABS 2013) 
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 Die theoretisch notwendigen Bestände zur Bewältigung von Katastrophen und 
Notlagen mit extremer Intensität und bewaffneten Konflikten wurden auf der 
Basis eines entsprechenden Szenarios berechnet und auf ca. 100‘000 bis 
120‘000 Schutzdienstleistende veranschlagt. Das zusätzlich notwendige Per-
sonal (30‘000 bis 40‘000 Personen) ist nicht im Sollbestand zur Bewältigung 
von Katastrophen und Notlagen enthalten und muss verfügbar gemacht wer-
den (siehe Kapitel 4.7). 

Das Leistungsspektrum des Zivilschutzes erfährt nur geringfügige Akzentver-
schiebungen (mehr Logistik und Pionierleistungen). Die zukünftigen Bestände 
entsprechen daher in etwa dem heutigen Bestand an aktiven Zivilschutzange-
hörigen, was einen gesamtschweizerischen Sollbestand von rund 75‘000 Per-
sonen ergibt. 

Einsatzbereitschaft Im Durchschnitt sollen rund 10% der Zivilschutzangehörigen eine erhöhte Be-
reitschaft haben und in Bereitschaftsformationen dienen. Die Bereitschaftsfor-
mationen sind so zu organisieren und auszurüsten, dass sie in der Regel ma-
ximal in einer Stunde nach Aufgebot einsatzbereit sind und für 12 Stunden 
autonom zum Einsatz gelangen können. 
Die erhöhte Bereitschaft hat im Prinzip keine Auswirkungen auf die Sollbe-
stände. Sie kann jedoch nur mit einer Erhöhung der Mobilität und Beschleuni-
gung von Alarmierung und Aufgebot realisiert werden.  

Durchhaltefähigkeit Die Einsatzdauer für Katastrophen und Notlagen ist theoretisch unbeschränkt. 
Aus volkswirtschaftlichen Gründen ist jedoch damit zu rechnen, dass man je-
den Zivilschutzangehörigen nur für eine beschränkte Anzahl Tage aufbieten 
kann (beispielsweise für zwei bis drei Wochen). 
Es ist davon auszugehen, dass Zivilschutzangehörige zu unterschiedlich ho-
hen Prozentsätzen einrücken. Vom Ereignis selbst Betroffene haben eher die 
Tendenz, nicht oder später einzurücken als nicht Betroffene. Zwischen 10 und 
20% der Zivilschutzangehörigen werden aus anderen Gründen dem Aufgebot 
nicht Folge leisten. Die Einrückungsquoten sind abhängig von weiteren Fakto-
ren wie dem Bereitschaftsgrad, dem Wochentag und der Tageszeit. 

Will man über Wochen (bis Monate) permanent ca. 30‘000 bis 40‘000 Zivil-
schutzangehörige im Einsatz haben, muss man mindestens über ein Reservoir 
von 80‘000 eingeteilten Schutzdienstpflichtigen verfügen. 

Organisationsform Die Tendenz hin zur Regionalisierung und zur Kantonalisierung der Zivil-
schutzorganisationen führt zwar zu einer Konzentration der Kräfte, jedoch 
nicht zwangsläufig zu einer Reduktion der Bestände. Es werden dabei ver-
mehrt Zivilschutzorganisationen mit Bataillonsstruktur entstehen, welche etwas 
mehr Kader benötigen. Die dadurch entstehenden grösseren Einsatzdistanzen 
erfordern wiederum eine erhöhte Mobilität der Einsatzelemente. Hingegen 
können bei grösseren Einheiten substanzielle Einsparungen in der Verwaltung 
realisiert werden. 

Kantonale Sollbe-
stände 
 

Die kantonalen Sollbestände sollen sich nach dem effektiven Bedarf im Kanton 
richten. Die Analyse der spezifischen Gefährdungen, der topographischen 
Gegebenheiten, der politischen Strukturen sowie der Einsatzbereitschaft und 
der Durchhaltefähigkeit der Partnerorganisationen sollen zu massgeschneider-
ten Beständen und Organisationen führen. 

Aufgrund möglicher niedrigerer Einrückungsbestände bei einer Katastrophe 
oder Notlage sollen die Bestände nicht nur auf den eigenen Bedarf ausgerich-
tet werden. Das Potential für eventuelle Nachbarschaftshilfe ist zu berücksich-
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tigen.  

Gewichtung  Wenn man die Zahlen von 2014 auf das neue Strukturmodell überträgt und 
dabei die Akzentverschiebungen im Leistungsspektrum berücksichtigt, ergibt 
sich daraus als Richtwert folgende prozentuale Verteilung auf die Fachberei-
che: 

 

 

 Abbildung 16: Neue Gewichtung der Fachbereiche 

 

4.4 Interkantonale Zivilschutz-Stützpunkte  

4.4.1 Grundlagen 

Ausgangslage Der Bericht des Bundesrates zur Strategie Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 
2015+ vom 9. Mai 2012 hält fest, dass „neben den bereits bestehenden Zivil-
schutzorganisationen auf Stufe Gemeinde und Region und den in etlichen 
Kantonen aufgebauten kantonalen Elementen (Stützpunkten) – unter der Vo-
raussetzung einer Bundesbeteiligung – neu interkantonale und mobile Forma-
tionen (Stützpunkte) des Zivilschutzes geschaffen beziehungsweise bestehen-
de Organisationen entsprechend angepasst, ausgerüstet und ausgebildet 
werden [sollen].“ 

Ziele Der Aufbau von interkantonalen Zivilschutz-Stützpunkten [IKS, Abkürzung ist 
noch zu klären] lässt sich aus dem Bedürfnis heraus begründen, neben den 
Leistungen des Zivilschutzes auf Ebene Region und Kanton zusätzliche spezi-
alisierte Leistungen zu erbringen und zu diesem Zweck spezielle personelle 
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und materielle Mittel in IKS zu bündeln.  

Die IKS bieten im Weiteren die Möglichkeit, Defizite bzw. Lücken zu beheben, 
sei es in materieller oder personeller Hinsicht, aber auch generell in Bezug auf 
die Einsatzfähigkeit. So können Leistungen, die heute in den Kantonen oder 
auch durch den Bund nur ungenügend und unsystematisch abgedeckt sind, 
durch IKS übernommen werden. Dies betrifft etwa die Bereiche ABC-Schutz 
oder Orten und Retten aus der Tiefe. Dadurch verstärken die IKS die Einsatz-
fähigkeit und erhöhen die Effizienz des Zivilschutzes; sie führen damit zu ei-
nem Sicherheitsgewinn für die Schweizer Bevölkerung. Zudem erzeugen sie 
einen Mehrwert hinsichtlich Interoperabilität und Mobilität. Sie ermöglichen die 
rasche Bildung von Schwergewichten und vereinfachen die interkantonale 
Zusammenarbeit. 

Mit Hilfe der IKS kann der Zivilschutz auf unterschiedlichste Gefährdungssitua-
tionen differenziert und flexibel reagieren. Die IKS schaffen Synergien und 
senken mittelfristig die Gesamtkosten zur Bewältigung von Katastrophen und 
Notlagen. Dies auch durch die Beschaffung von Material, das nicht jeder Kan-
ton einzeln bereithalten kann. Die IKS sollen die vorhandenen Mittel im Bevöl-
kerungsschutz und der Armee nicht duplizieren und auch nicht zu einer Kon-
kurrenzierung führen. Vielmehr sollen sie eine Ergänzung zum Zivilschutz auf 
Stufe Region und Kanton bilden. 

 

4.4.2 Aufgaben und Leistungen 

Basis Die Basis für das Leistungsprofil der IKS bilden die Grundsätze der Speziali-
sierung, der Abgrenzung von anderen Leistungserbringern und der Schwer-
gewichtsbildung. 

Die IKS sollen sich in erster Linie auf Aufgaben und Leistungen ausrichten, die 
regionale und kantonale Zivilschutzorganisationen, die Partnerorganisationen 
des Bevölkerungsschutzes (z.B. die Feuerwehr) und die Armee nicht, nur ver-
einzelt oder in ungenügender Weise erfüllen können (z.B. bei schweren Erd-
beben oder ABC-Ereignissen). 

Pooling und Sharing Um Synergien zu nutzen, die Interoperabilität zu stärken und die Kosten mittel-
fristig zu senken, sollen besondere Mittel und Kompetenzen in den IKS zu-
sammengelegt werden. Die Leistungen der IKS ergeben sich somit aus der 
Bündelung und Konzentration spezieller Kompetenzen sowie spezieller mate-
rieller und personeller Mittel. 

Mobilität und Durch-
haltefähigkeit 
 

Die Leistungen der IKS sollen mit hoher Verfügbarkeit erbracht werden. Durch 
ihre hohe Mobilität können die IKS im Ereignisfall ihre Mittel rasch und flexibel 
einsetzen. Manpower und Durchhaltefähigkeit sind grundsätzlich auf anderer 
Stufe (regionale oder kantonale Zivilschutzorganisationen) sicherzustellen. Je 
nach Ereignis und bei einem Mangel an Einsatzkräften können IKS aber auch 
unterstützende Leistungen erbringen, um die personelle und materielle Durch-
haltefähigkeit der regionalen oder kantonalen Zivilschutzorganisationen zu 
garantieren. 

IKS sollen daher nicht nur zur Bewältigung seltener Katastrophen eingesetzt 
werden, sondern auch als Verstärkung bzw. Schwergewichtsmittel der Zivil-
schutzorganisationen auf regionaler und kantonaler Stufe. 

 Die Leistungsschwerpunkte der IKS sind: 

• Technische Hilfe (Orten und Retten, ABC-Schutz) 



    
 

55/96 

Ident-Nr./Vers. 10014105190/01 Aktenzeichen: 241-01 
 

 

• Logistik (Aufbau und Betrieb mobile Notunterkünfte, Trinkwasseraufbe-
reitung) 

Grund- und Zusatz-
leistungen 
 

Zu den IKS-Grundleistungen gehören die technische Hilfe (Orten und Retten, 
ABC-Schutz) und die Logistik (Aufbau und Betrieb Notunterkünfte, Trinkwas-
seraufbereitung). Jeder IKS hat zudem die Führungsunterstützung und die 
IKS-interne Logistik (Fachlogistik) sicherzustellen.  

IKS können Zusatzleistungen aufgrund des Gefährdungsspektrums bzw. den 
Bedürfnissen der Region, in der ein IKS steht, erbringen (denkbar wäre z.B. 
die Unterstützung der alpinen Rettung durch einen gebirgsnahen IKS). 

 

Technische Hilfe 

 Orten und Retten 

Begründung Oberflächliche, leichte Ortungen und Rettungen können durch die Feuerwehr 
als Ersteinsatzelement durchgeführt werden. Für eine weitergehende Rettung 
mit Bohr- und Abstützarbeiten besitzen die Zivilschutzorganisationen auf Stufe 
Region/Kanton teilweise die Fähigkeiten und das Material. Das BABS hat zu-
handen der Kantone entsprechende Ausbildungsunterlagen für die Weiterbil-
dung der Kader erstellt und führt Kurse für die Vorbereitung der Instruktoren 
durch. Trotzdem besteht ein Defizit, wenn es darum geht, eine umfassende 
Ortung und Rettung aus der Tiefe mit dem entsprechenden Know-how sicher-
zustellen und die Standards eines Medium Urban Search and Rescue Teams 
(USAR)11 zu erfüllen. Hierzu fehlt es trotz der teilweise vorhandenen techni-
schen Mittel in der Regel an einer fundierten Fachkompetenz und Ausbildung. 

In den IKS sollen deshalb im Sinne der Schwergewichtsbildung und Defizitbe-
hebung spezielle Pionierzüge bzw. Teams ausgebildet und ausgerüstet wer-
den, die den Anforderungen eines Medium USAR Teams entsprechen. 

Autonomie Die IKS-Pionierformationen sollen in der ganzen Schweiz innerhalb weniger 
Stunden zum Einsatz kommen. Sie sollen ihre Leistungen autonom über min-
destens einen Zeitraum von sieben Tagen im 24-Stunden Betrieb erbringen.  

Material und Fahr-
zeuge 

Die IKS-Pionierformationen sollen zur Ortung und Rettung sowie für die Logis-
tik über das entsprechende Material verfügen. Der landesweite Einsatz erfor-
dert eine hohe Mobilität. Diese ist mit den notwendigen Fahrzeugen sicherzu-
stellen. Das erforderliche Personal und Material der IKS-Formationen kann 
auch mittels Lufttransporten der Armee transportiert werden. 

Ausbildung Die Ausbildung der IKS-Pioniere ist auf anspruchsvolle Ortung und Ret-
tungauszurichten. Dies schliesst Zielerkundung, Trümmerbeurteilung und 
Trümmerstatik, Gefahrenanalyse, Sicherheit sowie Schadenplatzorganisation 
ein. 

 ABC-Schutz 

Begründung Im Bereich ABC-Schutz bestehen in der Schweiz Lücken und Handlungsbe-
darf. Dies zeigen insbesondere das auf Defizitanalysen basierende „Konsens-
papier: Vorsorge und Bewältigung von ABC-Ereignissen“ vom 12. November 

                                                
 
11 Zu den Anforderungen siehe die INSARAG Guidelines and Methodology des United Nations Office 
for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). 
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2011 sowie der Bericht „Überprüfung der Notfallschutzmassnahmen in der 
Schweiz“ der interdepartementalen Arbeitsgruppe IDA NOMEX vom 22. Juni 
2012. Der Aufbau von IKS bietet die Möglichkeit, Defizite im ABC-Bereich zu 
beheben sowie spezielles Know-how, Personal und Material im Sinne von 
„Pooling und Sharing“ zu bündeln.  

Nach wie vor soll jeder Kanton ein Ersteinsatzelement bei ABC-Ereignissen 
bestimmen, welches ein Alltagsereignis selbst bewältigen kann oder innerhalb 
kurzer Zeit auf dem Schadenplatz sein und ein ABC-Ereignis gemäss den Re-
ferenzszenarien erkennen kann. Dieses Ersteinsatzelement bildet meistens 
die Feuerwehr mit ihren Strahlen-/Chemiewehren. Hinzu kommen die ABC-
Mittel des Zivilschutzes, wobei hier kantonal grosse Unterschiede bestehen. 
Einige Kantone verfügen aufgrund ihrer Gefährdungslage über entsprechende 
ABC-Mittel (z.B. AG, BE, BS, BL); andere hingegen verfügen über wenige o-
der keine ABC-Mittel im Zivilschutz. 

Je nach Ereignis und Eskalationsstufe werden die vorhandenen kantonalen 
ABC-Mittel nicht ausreichen. In einem solchen Fall müssen regionale Mittel 
und Bundesmittel (z.B. NAZ, Probe-/Messorganisationen des Bundes, Fach-
stellen, Labor Spiez, Armee) zum Einsatz kommen. Wie das ABC-
Konsenspapier aufzeigt, hat sich der Bund bei vielen Szenarien auf die (sub-
sidiäre) Unterstützung bei Personal und Mittel einzustellen, auch wenn ein 
Ereignis nicht unbedingt direkt in seine Zuständigkeit fällt. Es ist deshalb un-
abdingbar, dass bei ABC-Ereignissen verschiedene Mittel (personell und ma-
teriell) rasch zum Einsatz kommen können. 

Ziele In den IKS sollen personelle und materielle Mittel bereitgestellt werden, die die 
in den Kantonen vorhandenen Ersteinsatzmittel ergänzen und im Falle eines 
Grossereignisses oder einer Katastrophe zusätzlich zum Einsatz kommen. 
Somit sollen IKS grundsätzlich keinen Ersatz für bestehende kantonale oder 
regionale ABC-Zivilschutzformationen bilden, sondern deren Ergänzung. Sie 
können zudem bestehende kantonale Leistungen duplizieren. Zudem sollen in 
IKS Spezial- und Schwergewichtsmaterial für die Bewältigung von ABC-
Ereignissen mit interkantonalen Auswirkungen vorgehalten werden.12 

Leistungen Für die IKS ergeben sich folgende Leistungen im Bereich ABC: 

• Dosimetrie für Einsatzkräfte 
• Dekontamination von Personen und Tieren 
• Dekontamination von Oberflächen, Infrastrukturen, Objekten, Fahrzeugen 
• Tierseuchenbekämpfung 
• Vorhalten von spezifischem ABC-Material zur Bewältigung von ABC-

Ereignissen mit interkantonalen Auswirkungen (z.B. ABC-Schutzmaterial, 
Mess-/Nachweisgeräte, Dekontaminationsmaterial, mobile Dekontaminati-
onsstellen, schweres Dekontaminationsgerät für Flächen- und Objektde-
kontamination) 

 Die ABC-Leistungen sollen durch Zivilschutzangehörige mit einer Zusatzaus-
bildung im ABC-Bereich erbracht werden. 

 

 

                                                
 
12 Sowohl das ABC-Konsenspapier als auch der IDA NOMEX-Bericht zu den Massnahmen 2 und 4 
„Personal und Material bei einem KKW-Unfall“ weisen auf die Notwendigkeit der Vorhaltung von ABC-
Material auf Stützpunkten hin, vgl. die Ausführungen des ABC-Konsenspapiers zur dezentralen Vor-
haltung des ABC-Einsatzmaterials S. 43f. 
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Logistik 

 Mobile Notunterkünfte 

 Je nach Ausmass einer Katastrophe, beispielsweise einem schweren Erdbe-
ben oder einer Verstrahlungslage, werden nicht ausreichend Unterkünfte für 
Obdachlose bzw. Evakuierte zur Verfügung stehen. In einem solchen Fall 
werden Obdachlosen- und Versorgungsstellen  für eine grössere Anzahl Men-
schen benötigt. Das für den Aufbau und Betrieb von Obdachlosen- und Ver-
sorgungsstellen (Module für je 1000-2000 Personen) erforderliche Material 
(Zeltstädte, sanitäre Anlagen, Stromversorgung, Heizung usw.) soll in den IKS 
vorgehalten werden. 

Die IKS benötigen zudem Spezialisten für den Aufbau und den logistischen 
Betrieb von Obdachlosen- und Versorgungsstellen. Dabei handelt es sich um 
Pioniere mit einer Zusatzausbildung. Die eigentliche Betreuung in den Ob-
dachlosen- und Versorgungsstellen soll durch Zivilschutzangehörige der kan-
tonalen oder regionalen Zivilschutzorganisationen erfolgen. 

 Trinkwasserversorgung 

 Bei Katastrophen und Notlagen ist mit einem Mangel an Trinkwasser zu rech-
nen. Die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung ist primär eine Aufgabe 
der Gemeinden und der entsprechenden Stellen. Zur Bewältigung der anfal-
lenden Trinkwasserbedürfnisse können jedoch in den IKS mobile Trinkwas-
seraufbereitungsanlagen vorgehalten werden. Zur Aufbereitung des Trinkwas-
sers müssen die IKS über Pioniere mit Zusatzausbildung verfügen. Das aufbe-
reitete Trinkwasser muss rechtzeitig an die betroffene Bevölkerung verteilt 
werden. Dazu benötigen die IKS über ein mobiles Trinkwasserverteilsystem 
mit einer Kapazität für jeweils 2500 Personen. 

 

4.4.3 Organisation 

 Die Kantone legen Organisation sowie Standorte und Anzahl der IKS fest. Die 
IKS können sich somit in Bezug auf Leistung und Organisation unterscheiden. 
Für die IKS wird keine eigene, neue Organisationsstruktur aufgebaut. Die IKS-
Formationen sollen sich an bereits bestehende Organisationen bzw. Formatio-
nen eines Kantons oder einer Region angliedern. So kann ein IKS beispiels-
weise an ein kantonales Einsatzelement angegliedert werden. Ergänzend 
können IKS-Leistungen auch durch Leistungsvereinbarungen mit kantonalen 
oder regionalen Zivilschutzorganisationen abgedeckt werden, d.h. für eine 
bestimmte Region übernehmen kantonale oder regionale Zivilschutzorganisa-
tionen zusätzlich IKS-Leistungen, welche durch Leistungsvereinbarungen defi-
niert sind. 

 



    
 

58/96 

Ident-Nr./Vers. 10014105190/01 Aktenzeichen: 241-01 
 

 

4.4.4 Dienstpflicht, Rekrutierung, Alimentierung 

Dienstpflicht und 
Rekrutierung 

Für die Angehörigen der IKS soll grundsätzlich dieselbe Dienstpflicht wie für 
andere Zivilschutzangehörige gelten. 

Für die IKS muss genügend qualifiziertes Personal rekrutiert werden. Die IKS-
Angehörigen können daher nicht alleine aus „überzähligen“, in den regiona-
len/kantonalen Zivilschutzorganisationen nicht benötigten Personen rekrutiert 
werden.13 

Die IKS sollen ihre Angehörigen hauptsächlich aus den ihnen angeschlosse-
nen bzw. umliegenden Kantonen rekrutieren. Eine Möglichkeit besteht darin, 
den jährlichen Sollbedarf entsprechend der Einwohnerzahl anteilmässig auf 
die betreffenden Kantone aufzuteilen und die IKS-Angehörigen nach diesen 
Quoten zu rekrutieren (paritätische Rekrutierung). Zusätzlich können geeigne-
te Personen bei Bedarf aus anderen Kantonen mit einer Überzahl an Stel-
lungspflichtigen rekrutiert werden.  

Alimentierung Für die Alimentierung der Bestände der IKS sind die Kantone zuständig. Der 
personelle Sollbestand in der Aufbauphase der IKS soll schrittweise erreicht 
werden. In der Aufbauphase sollen die IKS mit reduzierten Beständen betrie-
ben werden. 

Die personelle Alimentierung soll grundsätzlich interkantonal durch die jeweils 
beteiligten Kantone (Standortkanton und umliegende bzw. dem IKS ange-
schlossene Kantone) erfolgen. Die IKS sollen einerseits durch die rekrutierten 
Zivilschutzangehörigen alimentiert werden, andererseits können auch bereits 
ausgebildete Zivilschutzangehörige aus regionalen oder kantonalen Zivil-
schutzorganisationen den IKS zugeteilt werden. Eine Alimentierung nur durch 
neu Rekrutierte wird insbesondere in der Aufbauphase nicht genügen. Die 
Führung soll durch das Kader der Organisationen bzw. Formationen, an die 
ein IKS angegliedert wird, sichergestellt werden.  

 

4.4.5 Ausbildung  

Grundsatz Die Ausbildung von Kadern und Mannschaften der IKS soll gleich wie bei den 
Angehörigen der Zivilschutzorganisationen auf Stufe Region und Kanton erfol-
gen. Dadurch können die Einheitlichkeit der Ausbildung und die Interoperabili-
tät sichergestellt werden. Zuständig für die Ausbildung soll primär diejenige 
Zivilschutzorganisation sein, an die ein IKS angegliedert ist. Die IKS-
Ausbildung muss unter den Kantonen koordiniert werden. 

                                                
 
13 Hauptsächlich Kantone mit vielen Stellungspflichtigen und städtische Regionen oder Agglomeratio-
nen weisen überzählige Zivilschutzangehörige aus. Diese haben im Vergleich mit ländlichen Kantonen 
erfahrungsgemäss einen höheren Anteil an Studenten. Aufgrund der IKS-Leistungen sind aber vor 
allem Pioniere gefragt, so dass für die IKS genügend Personen mit technischen Berufen oder Hand-
werker zu rekrutieren sind. 
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Grund-, Zusatz- und 
Kaderausbildung  

Jeder Angehörige eines IKS soll eine reguläre Grundausbildung absolvieren. 
Dadurch ist gewährleistet, dass die Angehörigen der IKS auch für reguläre 
Zivilschutzaufgaben eingesetzt werden können. Aufgrund der von den IKS zu 
erfüllenden Aufgaben wird das Gros eine Pionier-Grundausbildung absolvie-
ren. Die Angehörigen der IKS haben zudem fachspezifische Zusatzausbildun-
gen zu absolvieren. Diese Zusatzausbildungen sind auf die speziellen IKS-
Leistungen ausgelegt (z.B. Ortung und Rettung, ABC-Schutz). 

Die Ausbildung der IKS-Kader soll grundsätzlich derjenigen der übrigen Zivil-
schutzkader entsprechen. Dabei sind Ergänzungsausbildungen auf die Füh-
rung eines IKS auszurichten. 

 

4.4.6 Betrieb, Ausrüstung, Material 

 Der Betrieb soll sich nach der Organisation derjenigen Zivilschutzorganisation, 
an die ein IKS angegliedert ist, richten. Dies gilt auch für die Führungsunter-
stützung und Sicherstellung der IKS-internen Logistik.  

Die IKS-Formationen sind mit dem nötigen Material einheitlich und vollständig 
auszurüsten. Darüber hinaus soll auf den IKS nach Bedarf Einsatzmaterial in 
Materialpools für die Kantone vorgehalten werden (z.B. ABC-Material). Zur 
Sicherstellung einer hohen Mobilität benötigen die IKS zudem entsprechende 
Fahrzeuge. Art und Anzahl dieser Fahrzeuge richten sich nach den Leistungen 
der IKS-Formationen. 

 

4.4.7 Einsatz 

Einsatzspektrum und 
Einsatzführung 

Die IKS sollen insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn: 

• für die Ereignisbewältigung die speziellen Leistungen einer oder meh-
rerer IKS-Formationen und die IKS-Schwergewichtsmittel erforderlich 
sind; 

• für die Ereignisbewältigung die Mittel der Zivilschutzorganisationen auf 
Stufe Region und Kanton verstärkt werden sollen. Dies für den Fall 
wenn die vorhandenen Mittel nicht mehr ausreichen oder die Durchhal-
tefähigkeit sichergestellt werden muss (subsidiäre Unterstützung durch 
IKS). 

IKS können bei Bedarf auch zur Bewältigung von regional begrenzten Ereig-
nissen eingesetzt werden und nicht nur bei überregionalen oder nationalen 
Katastrophen. Dabei spielt der geografische Aspekt eine Rolle. So macht es 
unter Umständen mehr Sinn, zur Unterstützung im Ereignisfall die Mittel eines 
nahegelegenen IKS in Anspruch zu nehmen, als die Hilfe eines Nachbarkan-
tons anzufordern. 

Die Führungsverantwortung für die IKS-Formationen soll grundsätzlich beim 
IKS-Kommandanten liegen. Die Zusammenarbeit der IKS mit den Partneror-
ganisationen des Bevölkerungsschutzes und mit der Armee (militärische Kata-
strophenhilfe) ist zu regeln. Dies etwa in Bezug auf Führung und Unterstellung 
bzw. die Rules of Engagement im Allgemeinen. 
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Einsatzbereitschaft 
und Durchhaltefähig-
keit 

Einsatzbereitschaft und Einsatzdauer sollen auftragsbezogen sein und sich 
nach den zu erbringenden Leistungen gemäss dem IKS-Leistungsprofil rich-
ten. Im Ereignisfall ist mit rund einem Drittel der IKS-Angehörigen innerhalb 
weniger Stunden zu rechnen. Innerhalb 12 Stunden sollen zwei Drittel der IKS-
Angehörigen im Einsatz sein. 

Die Durchhaltefähigkeit ergibt sich aus dem Leistungsprofil. Grundsätzlich soll 
eine Durchhaltefähigkeit von mehreren Wochen sichergestellt werden. 

 

4.5 Dienstleistungssystem 

4.5.1 Schutzdienstpflicht 

Grundsätze Die Schutzdienstpflicht basiert auf Art. 61 der Bundesverfassung. Gestützt 
darauf legt Art. 11 des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes fest, dass alle 
für die Schutzdienstleistung tauglichen Männer mit Schweizer Bürgerrecht 
schutzdienstpflichtig sind. Wie bisher sind Militär- und Zivildienstpflichtige nicht 
schutzdienstpflichtig. Wer nach der Zuteilung zur Armee militärdienstuntaug-
lich wird, soll neu schutzdienstpflichtig werden, sofern er die Rekrutenschule 
nicht vollständig absolviert hat. Eingebürgerte Personen nach dem 26. Alters-
jahr sind nicht schutzdienstpflichtig.  

Behördenmitglieder sind, solange sie ihre Funktion ausüben, weiterhin von der 
Schutzdienstpflicht befreit. Schutzdienstpflichtige, die für eine Partnerorganisa-
tion des Bevölkerungsschutzes unentbehrlich sind, können wie bisher vorzeitig 
aus der Schutzdienstpflicht entlassen werden.  

Im Hinblick auf eine Flexibilisierung des Dienstleistungssystems und eine ver-
gleichbare Behandlung bei der Wehrpflichtersatzabgabe sollen die Gesamt-
dauer der Dienstleistungen und das Dienstalter möglichst der Armee angegli-
chen werden. 

 Dienstleistungsmodell für Mannschaft und Unteroffiziere 

Flexibler Dienst-
leistungsbeginn 

Schutzdienstpflichtige Personen absolvieren künftig ihre Grundausbildung 
nach der Rekrutierung, frühestens im 19. Altersjahr, jedoch spätestens in dem 
Jahr, in dem sie das 26. Altersjahr vollenden. 

Die Schutzdienstpflicht für die Mannschaft und die Unteroffiziere beginnt mit 
dem Jahr, in dem die Grundausbildung absolviert wird, und soll insgesamt 12 
Jahre dauern.14 Nach insgesamt 245 geleisteten Ausbildungstagen soll die 
Schutzdienstpflicht ebenfalls als erfüllt gelten. Diese Regelung ist insbesonde-
re für „Durchdiener“ gedacht und entspricht dem Minimum an Tagen, die für 
eine vollständige Befreiung von der Wehrpflichtersatzabgabe geleistet werden 
müssen. Dieses Dienstleistungsmodell garantiert aufgrund der Definition einer 
festen Einteilungszeit einen konstanteren Bestand in den Zivilschutzorganisa-
tionen.  

                                                
 
14 Bei einer anhaltend tiefen Rekrutierungsquote muss die Dienstpflichtdauer eventuell angepasst 
werden (siehe Kap. 4.5.2).  



    
 

61/96 

Ident-Nr./Vers. 10014105190/01 Aktenzeichen: 241-01 
 

 

 

 

Abbildung 17: Dienstleistungsmodell für Mannschaft und Unteroffiziere 

 

 Die Zivilschutzangehörigen können während ihrer gesamten Einteilungszeit zu 
Einsätzen (Katastrophen und Notlagen) und zusätzlich bis zu maximal 40 Ta-
gen Ausbildung pro Jahr aufgeboten werden. Somit ist es grundsätzlich mög-
lich, während der Schutzdienstpflicht 245 Diensttage wie Armeeangehörige zu 
leisten. 

Durchdiener Zivilschutzangehörige mit einer Einteilung in einem kantonalen oder interkan-
tonalen Zivilschutzstützpunkt sollen neu ihren Dienst an einem Stück leisten 
können. Die Dauer beträgt 245 Tage. Danach sind diese Zivilschutzangehöri-
gen von der Wehrpflichtersatzabgabe befreit. Neben dem ständigen Training 
können die Durchdiener Ausbildungs- und Wiederholungskurse unterstützen. 
Die Durchdienerformationen sollen einem Ausbildungszentrum angegliedert 
werden. Führung, Logistik, Trainings- und Einsatzmöglichkeiten sind dadurch 
dauernd sichergestellt. Die Kantone entscheiden, ob sie in ihrem Kanton ein 
Durchdiener-Modell anbieten wollen.  

 Dienstleistungsmodell für höhere Unteroffiziere und Offiziere 

Dienstleistungsdauer Die angestrebte Verjüngung der Mannschaft und der Unteroffiziere erfordert 
eine längere Dienstleistungsdauer für Offiziere und höhere Unteroffiziere bis 
zum 36. Altersjahr. Auch das Kader kann neben den Einsätzen bis zu maximal 
40 Tagen Ausbildung pro Jahr aufgeboten werden.  

 

 

Abbildung 18: Dienstleistungsmodell für höhere Unteroffiziere und Offiziere 

 

Entschädigung Zur Erhöhung der Attraktivität von Kaderlaufbahnen sollen Offiziere und höhe-
re Unteroffiziere in Kaderkursen des Zivilschutzes gleich wie in der Armee eine 
Soldzulage erhalten. Den Kantonen wird empfohlen, Offizieren und höheren 
Unteroffizieren in Milizfunktionen zusätzlich eine Funktionsentschädigung zu 
entrichten. Zur Festlegung dieser Entschädigungen soll das BABS einheitliche 
Empfehlungen erarbeiten. 

Diese Massnahmen werden nur geringfügige Auswirkungen auf die Gesamt-
kosten haben, da es sich bei den Betroffenen um eine relativ geringe Anzahl 
von Zivilschutzangehörigen handelt. Durch eine einheitliche Praxis sollen die 
zum Teil bereits heute entrichteten Entschädigungen in den Kantonen einan-
der angeglichen werden. 

19    20                                               26                                               32                                       37 

 
12 Jahre  
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245 Tage Ausbildung 

19    20                                               26                                               32                               36    37 

  bis 36 
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4.5.2 Rekrutierung 

 Die gemeinsame Rekrutierung der Militär- und der Schutzdienstpflichtigen wird 
beibehalten. 

Grundfunktionen Für den Zivilschutz werden wie bisher folgende Grundfunktionen rekrutiert: 

• Führungsunterstützer (bisher Stabsassistent) 
• Betreuer 
• Pionier 
• Materialwart 
• Anlagewart 
• Koch 

In Zukunft soll mit Schutzdienstpflichtigen mit Kaderpotential auf den Rekrutie-
rungszentren eine Kaderbeurteilung durchgeführt und das Kaderpotential zu-
handen des zuständigen Kantons festgehalten werden. 

Umteilung  Stellt sich während der Grundausbildung oder dem Dienst in der Formation 
heraus, dass sich ein Schutzdienstpflichtiger für die ihm zugeteilte Grundfunk-
tion nicht eignet, so kann der zuständige Kanton eine Umteilung vornehmen 
und eine Umschulung (erneute funktionsbezogene Grundausbildung) verfü-
gen. 

Rekrutierungsquote 2003 wurde davon ausgegangen, dass jährlich rund 15% der Stellungspflichti-
gen für den Zivilschutz rekrutiert werden. Die Rekrutierungsquote ist jedoch 
seit einigen Jahren rückläufig. Betrug sie im Jahr 2010 rund 16% (rund 8000 
Personen), lag sie 2015 noch bei knapp 12% (rund 5700). Sollte die Rekrutie-
rungsquote weiterhin auf tiefem Niveau (unter 6000) verharren, müssen zur 
Sicherung eines Bestandes von mindestens 70‘000 Zivilschutzangehörigen 
Massnahmen ergriffen werden, etwa die Erhöhung der Rekrutierungsquote 
oder die Anpassung der Dienstpflichtdauer. 

 

4.5.3 Einteilung 

Zuweisung und Ein-
teilung 

An der Rekrutierung werden die Schutzdienstpflichtigen dem Wohnsitzkanton 
zugewiesen. Ist der Rekrutierungsbedarf eines Kantons gedeckt, sollen die 
Personen einem Kanton mit Unterbestand zugewiesen werden. Das genaue 
Verfahren regelt der Bund im Einvernehmen mit den betroffenen Kantonen. 

Schutzdienstpflichtige, die bis zum Ende eines Rekrutierungsjahres nicht zu-
gewiesen werden, sollen in einem interkantonalen Personalpool verbleiben, 
der die kantonalen Überbestände erfasst. Damit können regionale oder kanto-
nale Unterbestände bei Bedarf kompensiert werden. 

Die Einteilung in die regionalen Zivilschutzorganisationen sowie in die kanto-
nalen und interkantonalen Stützpunkte erfolgt durch die Kantone oder auf de-
ren Wunsch durch den Rekrutierungsoffizier Zivilschutz. 

Die folgende Grafik fasst den Zuweisungs- und Einteilungsprozess zusammen: 
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 Abbildung 19: Neues System der Zuweisung und Einteilung 

Kontrollführung Für die Zivilschutzkontrollführung sind wie bisher die Kantone gemäss Wohn-
sitzprinzip verantwortlich. Für die Kontrollführung nutzen der Bund und die 
Kantone das Personalinformationssystem der Armee und des Zivilschutzes 
(PISA). In Absprache mit den Kantonen soll das BABS Richtlinien für die Kon-
trollführung erlassen.  

Ausbildung Die Ausbildung soll durch den Kanton, in dem die Zivilschutzangehörigen ein-
geteilt sind, erfolgen. Personen aus dem nationalen Personalpool sollen erst 
nach einer Einteilung in eine Zivilschutzorganisation ausgebildet werden. 

Personalreserve Die Personalreserve in der bisherigen Form soll abgeschafft werden. Dies wird 
durch die Reduktion des Dienstpflichtalters und der interkantonalen Zuteilung 
bei der Rekrutierung möglich. Zudem erlaubt der interkantonale Personalpool 
einen kantonalen Bestandesausgleich der Zivilschutzangehörigen. 
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4.5.4 Erwerbsausfallentschädigung 

 Zivilschutzangehörige haben Anspruch auf eine Erwerbsausfallentschädigung. 
Leistungen zugunsten des eigenen Arbeitgebers sind wie bis anhin nicht er-
laubt. Das von den Kantonen, Regionen und Gemeinden angestellte Zivil-
schutzpersonal hat Anspruch auf Erwerbsausfallentschädigung, wenn es im 
Rahmen seiner Schutzdienstpflicht mit einer Zivilschutzformation Wiederho-
lungskurse und Einsätze bzw. Ausbildungskurse leistet. Bei Dienstleistungen 
in Wiederholungskursen zugunsten Dritter sollen diese Personen jedoch kein 
Anrecht auf Erwerbsausfallentschädigung haben. 

Die Erwerbsausfallentschädigung für Dienstleistungen in der Freizeit (Abend, 
Nacht, Wochenende) kommt weiterhin dem Arbeitgeber zugute, da diesem bei 
Dienstleistungen, welche in die Arbeitszeit fallen, nur 80% des Erwerbsausfalls 
entschädigt werden. 

Zivilschutzangehörige sollen wie bisher für obligatorische Dienstleistungen 
grundsätzlich keinen Anspruch auf Ersatzruhetage haben, zumal schutzdienst-
leistende Arbeitnehmer bei Dienstleistungen in der Regel keinen Erwerbsaus-
fall haben. 

 

4.5.5 Wehrpflichtersatzabgabe 

Bisherige Regelung Nach der heutigen Regelung ist es einem Zivilschutzangehörigen kaum mög-
lich, pro Jahr so viele Diensttage zu leisten, damit keine Wehrpflichtersatzab-
gabe mehr anfällt. Leistet ein Zivilschutzangehöriger mehr als die dafür erfor-
derlichen 25 Diensttage pro Jahr (25 x 4%), werden ihm diese nicht angerech-
net. Dies gilt ebenso für geleistete Schutzdiensttage nach dem 30. Altersjahr. 

Neue Regelung Die Ersatzabgabepflicht beginnt neu mit dem Jahr, in dem der Schutzdienst-
pflichtige die Grundausbildung absolviert und dauert insgesamt 12 Jahre. Den 
Zivilschutzangehörigen sollen dabei sämtliche geleisteten Diensttage für Aus-
bildung und Einsätze an die Wehrpflichtersatzabgabe angerechnet werden.15 
Prozess und Modalitäten der Abrechnung müssen mit der Abteilung Wehr-
pflichtersatz der Eidgenössischen Steuerverwaltung geklärt werden.  

Für die Zivilschutzangehörigen soll sich die Ersatzabgabe für jeden im Ersatz-
jahr geleisteten Diensttag neu um 5% reduzieren (bisher 4%). Bei einer 
Dienstleistung von 20 Tagen in einem Jahr bzw. 240 Tagen während 12 Jah-
ren Dienstpflicht entfällt die Wehrpflichtersatzabgabe. 

 

                                                
 
15 Diese Kompensationsregelung entspricht der von Bundesrat und Parlament gutgeheissenen 
Motion von Nationalrat Walter Müller (Motion 14.3590: Anspruch auf Reduktion der Wehrpflichter-
satzabgabe für Angehörige des Zivilschutzes für die gesamte Dienstleistungszeit). 
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4.5.6 Freiwilliger Schutzdienst 

 Mit der Reduktion des Dienstpflichtalters von Mannschaft und Unteroffizieren 
gewinnt die freiwillige Schutzdienstleistung an Bedeutung. Insbesondere erfah-
rene Kader sollen durch freiwillige Schutzdienstleistungen dem Zivilschutz 
erhalten bleiben. Zudem können Personen mit bereits vorhandenen Spezial-
kenntnissen im Zivilschutz eingesetzt werden. 

Wie bisher können folgende Personen freiwillig Schutzdienst leisten: 

• Männer, die aus der Wehr-, Zivil- oder Schutzdienstpflicht entlassen 
sind. 

• Wehrpflichtige, die nicht mehr militärdienstpflichtig oder zivildienst-
pflichtig sind. 

• Schweizerinnen mit Beginn des Jahres, in dem sie 19 Jahre (bisher 20 
Jahre) alt werden. 

• In der Schweiz niedergelassene Ausländer und Ausländerinnen mit 
Beginn des Jahres, in dem sie 19 Jahre (bisher 20 Jahre) alt werden. 

Wird die Anmeldung einer freiwilligen Person angenommen, so wird sie stel-
lungspflichtig. Wird sie an der Rekrutierung für schutzdiensttauglich erklärt und 
ist bereit, die zugeteilte Funktion zu übernehmen, so wird sie schutzdienst-
pflichtig. Ein freiwilliger Schutzdienst kann bis zum Erreichen des 65. Alters-
jahrs dauern. 

 

4.6 Ausbildungssystem 

Grundsätze Die Ausbildung im Zivilschutz bleibt eine Verbundaufgabe zwischen dem 
BABS und den Kantonen. Die Inhalte richten sich auf die Erfordernisse für die 
Bewältigung von Katastrophen und Notlagen aus. 

Das Ausbildungssystem soll künftig stärker auf die Kaderausbildung und den 
praktischen Einsatz fokussieren. Aus diesem Grund soll die Kaderausbildung 
verlängert und neue Elemente wie der praktische Dienst oder eine zentrale 
Führungsausbildung für Offiziere eingeführt werden. 

Die Ausbildung gliedert sich in Ausbildungskurse und Wiederholungskurse. 
Die Ausbildungskurse befähigen die Schutzdienstleistenden eine Funktion 
auszuüben. Die jährlich stattfindenden Wiederholungskurse dienen dem Erhalt 
des Wissens und der Einsatzbereitschaft. Neu werden auch Instandstellungs-
arbeiten, die Unterstützung von Anlässen und weitere Arbeiten zugunsten von 
Dritten im Rahmen von Wiederholungskursen durchgeführt. Mit dieser Lösung 
kann das heutige System bezüglich Bewilligungsverfahren und Diensttagema-
nagement deutlich vereinfacht werden. Für Wiederholungskurse zugunsten 
Dritter sollen auch in Zukunft die heute gültigen Rahmenbedingungen gelten. 

Dauer Der Bundesrat regelt die minimale Dauer der Ausbildung. Zivilschutzangehöri-
ge sollen für die Ausbildung bis zu maximal 40 Tage im Jahr aufgeboten wer-
den können. Ausgenommen von dieser Regelung sind Durchdiener. 
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Stufe  Ausbildungskurse  WK 
         

Mannschaft 

 Grundausbildung 
10 Tage 

  Zusatzausbildung 
für Spezialisten  
(i.d.R 5 Tage) 
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4 Tage/Jahr 

        
Gruppen-
führer 

 Kaderausbildung 
5 Tage 

 Praktischer Dienst 
5 Tage 

  4 Tage/Jahr 

        

Zugführer  Kaderausbildung 
10 Tage 

 Praktischer Dienst 
5 Tage 

  4 Tage/Jahr 

        
Kompanie-
kommandant 

 Kaderausbildung 
10 Tage 

 Praktischer Dienst 
5 Tage 

  4 Tage/Jahr 

        
Bataillons-
kommandant 

 Kaderausbildung 
10 Tage 

    4 Tage/Jahr 

        
Stabs-
mitarbeiter 

 Kaderausbildung 
10 Tage 

    4 Tage/Jahr 

 

Abbildung 20: Minimale Dauer der Ausbildung 

 

4.6.1 Ausbildungskurse 

Instruktoren Zur Sicherstellung der nötigen Qualität soll die Ausbildung in den Ausbildungs-
kursen in der Regel von Instruktoren (Berufspersonal) erfolgen, welche vom 
BABS anerkannt sind. 

Grundausbildung Nach der Rekrutierung sollen die Schutzdienstpflichtigen spätestens bis zum 
Ende des Jahres, in dem sie das 26. Altersjahr vollenden, eine minimal 10 
Tage dauernde funktionsbezogene Grundausbildung leisten. Zur Ausübung 
einer neuen Funktion (z.B. Kaderfunktion oder Umteilung) kann die Grundaus-
bildung bei Bedarf ein weiteres Mal absolviert werden. 

Freiwillig Schutzdienstleistende können die Grundausbildung auch nach dem 
26. Altersjahr absolvieren. Bringen freiwillig Schutzdienstleistende gleichwerti-
ge Erfahrungen z.B. aus der Armee oder einer Partnerorganisation des Bevöl-
kerungsschutzes mit, können sie durch den zuständigen Kanton von der 
Grundausbildung ganz oder teilweise befreit werden. 

Praktischer Dienst Als neues Element im Ausbildungssystem soll im Rahmen der Kaderausbil-
dung der praktische Dienst eingeführt werden. Die in der Kaderausbildung 
erworbenen Fähigkeiten können auf diese Weise gefestigt und der Einsatz in 
der Regel in einer Lehrformation (Verbandsgrundausbildung) geübt werden. 
Auf diese Weise erhalten die angehenden Kader die Möglichkeit, ihre erlernten 
Führungsaufgaben unter fachkundiger Begleitung praktisch anzuwenden. Der 
praktische Dienst soll minimal 5 Tage dauern. 

Zusatzausbildung Die Zusatzausbildung ergänzt die Grundausbildung für Spezialaufgaben wie 
z.B. Fahrer oder Rettungsspezialist. Die Zusatzausbildung erfolgt nach der 
Grundausbildung. Sie soll in der Regel 5 Tage dauern, kann aber aufgrund der 
benötigten Inhalte davon abweichen. 

Kaderausbildung Die heutige Dauer der Kaderausbildung im Zivilschutz reicht für die Bewälti-
gung der gestellten Anforderungen nicht aus. Die Teilrevision der Rechts-
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 grundlagen im Jahr 2012 trug diesem Umstand mit einer Verlängerung der 
Ausbildung der Kommandanten erfolgreich Rechnung. Neu wird auch bei den 
übrigen Kaderfunktionen die Ausbildungsdauer auf minimal 10 Tage (inkl. 
praktischer Dienst) verlängert. 

Die Unteroffiziere sollen neu eine zweiteilige Ausbildung absolvieren. In einem 
minimal 5-tägigen Kaderkurs für Gruppenführer werden die angehenden Un-
teroffiziere in ihre Führungsaufgaben eingeführt und vertiefen dort ihre Fach-
kenntnisse. In einer nachfolgenden 5-tägigen Verbandsgrundausbildung (prak-
tischer Dienst) wenden die Unteroffiziere ihre Führungsaufgaben unter der 
Begleitung des beruflichen Lehrpersonals praktisch an.  

Die angehenden Zugführer sollen neu zuerst einen zentralen Kaderkurs Füh-
rung Stufe Zug von 5 Tagen leisten. Dort lernen sie die Führung des Dienstbe-
triebes, der Wiederholungskurse und des Einsatzes. In einem fachspezifischen 
technischen Kurs, welcher 5 Tage dauert, können die angehenden Zugführer 
dann in ihrem Kanton die erworbenen Fähigkeiten vertiefen und das notwendi-
ge Fachwissen ergänzen. Abschliessend sollen auch die Zugführer ihre 
Kenntnisse in einer 5-tägigen Verbandsgrundausbildung praktisch anwenden. 

Die Ausbildung der Kompaniekommandanten soll nur geringfügig angepasst 
werden. Sie besteht weiterhin aus einer 10-tägigen zentralen Führungsausbil-
dung. Diese wird ergänzt mit 5 Tagen praktischer Dienst, bei welchem die An-
wendung der kantonalen Eigenheiten im Vordergrund steht. 

Neu sollen in der zentralen Führungsausbildung auch Kurse für die Stufe Ba-
taillon durchgeführt werden. Bataillonskommandanten und ihre Führungsgehil-
fen sollen in Modulen von minimal 10 Tagen auf ihre Aufgaben vorbereitet 
werden. Auf der Stufe Bataillon soll auf den praktischen Dienst verzichtet wer-
den.  

Die höheren Kader sollen am Ende ihrer Ausbildung die Möglichkeit erhalten, 
Module (z.B. Leadership) mit anerkannten Zertifikaten abzuschliessen. Auf 
diese Weise können die für den Zivilschutz benötigten Führungskompetenzen 
auch im Beruf nutzbar gemacht werden. 

Weiterbildung für Ka-
der und Spezialisten 

Kader und Spezialisten können wie bisher zu Weiterbildungskursen aufgebo-
ten werden. Dadurch werden Neuerungen rasch in den Formationen umge-
setzt. Die Weiterbildungskurse sollen nach Bedarf im Rahmen der maximal 40 
Ausbildungstage pro Jahr erfolgen. 

 

4.6.2 Wiederholungskurse 

 Die jährlichen Wiederholungskurse dienen dem Erreichen und Erhalten der 
Einsatzbereitschaft der Zivilschutzformationen, des Zivilschutzmaterials und 
der Schutzinfrastruktur. Die Zivilschutzangehörigen leisten ihre Wiederho-
lungskurse in der Regel in der Formation, in der sie eingeteilt sind. Da in den 
Zivilschutzregionen die Ausbildungsinfrastruktur zum Teil fehlt, sollen zukünftig 
für die Wiederholungskurse vermehrt Ausbildungszentren genutzt werden. 
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Inhalte Neben der Fach- und Formationsausbildung sollen die Wiederholungskurse für 
Einsatzübungen im Verbund mit den Partnerorganisationen, für Instandstel-
lungsarbeiten, für die Unterstützung von Anlässen sowie für weitere Arbeiten 
zugunsten von Dritten genutzt werden. Alle planbaren, nicht unmittelbar mit 
der Ereignisbewältigung in Zusammenhang stehenden Zivilschutzaufgaben 
sollen in Zukunft als Wiederholungskurse geleistet werden. 

Mit der Integration von Instandstellungsarbeiten, Unterstützung von Anlässen 
und weiteren Arbeiten zugunsten von Dritten in die Wiederholungskurse kön-
nen die Formationen vermehrt gemeinsam trainieren und die Kader die nöti-
gen Führungserfahrungen sammeln. Die bisher vorhandenen Schwierigkeiten 
in der Abgrenzung zwischen den verschiedenen Dienstleistungen, die fehlen-
de Flexibilität und die aufwändigen administrativen Verfahren werden durch 
diese Integration beseitigt. 

Aufgebot und Dauer Zur Vorbereitung von Wiederholungskursen werden Zivilschutzangehörige zu 
Rapporten und Kadervorkursen aufgeboten. Auf eine unterschiedliche Festle-
gung der Dauer von Wiederholungskursen zwischen der Mannschaft und den 
verschiedenen Kaderstufen soll künftig verzichtet werden. Damit werden die 
unterschiedlichen Anforderungen an die regionalen, kantonalen und interkan-
tonalen Formationen berücksichtigt und das Diensttagemanagement verein-
facht. Die Dauer eines Wiederholungskurses soll mindestens 4 Tage bis ma-
ximal 21 Tage betragen.  

Einheitliche Kriterien Die Kantone sollen für Wiederholungskurse eine gesamtschweizerisch einheit-
liche Bewilligungspraxis einführen. Darin sollen insbesondere folgende Punkte 
geregelt werden: 

• Ziel und Zweck von Wiederholungskursen 
• Zuständigkeiten und Bewilligungsverfahren 
• Voraussetzungen und Minimalstandards, insbesondere für Instandstel-

lungsarbeiten sowie zur Unterstützung von Anlässen und Arbeiten zu-
gunsten von Dritten 

• Ausbildungsschwergewichte 
• Form und Inhalt der einzureichenden Unterlagen und Bewilligungen 

 Für die Unterstützung von Anlässen und Arbeiten zugunsten von Dritten (bis-
herige Einsätze zugunsten der Gemeinschaft) müssen Kriterien festgelegt 
werden. Wie bisher sind solche Einsätze durch die Kantone (resp. durch den 
Bund bei Anlässen von nationaler Bedeutung) zu prüfen und zu bewilligen.  

 

4.6.3 Ausbildungssteuerung 

 Durch eine Ausbildungssteuerung auf Stufe Kantone soll die Interoperabilität 
des Zivilschutzes verbessert werden. Sie dient den Kantonen zur Steuerung 
der Grundausbildung und der Wiederholungskurse. 

 Auf der Grundlage des Leistungsprofils des Zivilschutzes sollen Normen bis 
auf Stufe Gruppe erarbeitet werden. Die entsprechenden Checklisten dienen 
zur Überprüfung des Ausbildungsstandes am Ende der Grundausbildung, der 
Einsatzzertifizierung oder für Inspektionen von Zivilschutzformationen sowie 
zur Auswertung von Einsatzübungen in Wiederholungskursen. 

Die Ergebnisse sollen von der zuständigen Stufe (z.B. Kanton, Formation) 
ausgewertet und die nötigen Steuerungsmassnahmen definiert werden. Mögli-
che Massnahmen sind die Anpassung von Dauer oder Inhalt des Ausbil-
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dungsprogramms der Grundausbildung, die Durchführung von Weiterbildungs-
kursen oder Vorgaben von Ausbildungsinhalten für die nächsten Wiederho-
lungskurse. 

 

4.6.4 Instruktorenausbildung 

 Die zentrale Instruktorenausbildung hat sich grundsätzlich bewährt. Seit der 
Gründung der Zivilschutz-Instruktorenschule des Bundes im Jahre 1995 hat 
sich jedoch das Berufsbild des Instruktors und die Bildungslandschaft verän-
dert. In den letzten Jahren wurde die Überprüfung und Anpassung eingeleitet. 
Das Ziel ist die Anpassung der Ausbildung an das neue Anforderungsprofil der 
Instruktoren sowie an die veränderte Schweizer Bildungslandschaft. 

 Neu soll der Zivilschutzinstruktor einen modular aufgebauten Bildungsgang 
zum Zivilschutzinstruktor HF (Höhere Fachschule) absolvieren. Damit wird der 
Abschluss als diplomierter Zivilschutzinstruktor HF mit anderen vom Staats-
sekretariat für Bildung, Forschung und Innovation anerkannten Abschlüssen 
vergleichbar. Die HF Ausbildung ist breiter ausgerichtet und bietet mehr Wei-
terbildungsmöglichkeiten. 

 

4.6.5 Zusammenarbeit in der Ausbildung 

 Eine Ausbildungszusammenarbeit mit den Partnerorganisationen im Bevölke-
rungsschutz und der Armee findet heute bereits partiell statt. So werden z.B. 
Köche und Sanitäter des Zivilschutzes bei der Armee, Verkehrshelfer durch 
die Polizei ausgebildet. Zivilschutzinstruktoren unterstützen die Ausbildung von 
Angehörigen der Blaulichtorganisationen im Bereich Polycom. 
Mit einer verstärkten Zusammenarbeit sollen in Zukunft vermehrt Gemeinsam-
keiten genutzt werden. Dies insbesondere in Bereichen, in denen der Zivil-
schutz und die Armee komplementär zu den Blaulichtorganisationen zum Ein-
satz kommen oder in denen eine Koordination im Einsatz erforderlich ist. 

Massnahmen Mit den folgenden gemeinsamen Massnahmen soll die Zusammenarbeit ver-
stärkt werden: 

• Öffnung des Ausbildungsangebots 
• Anerkennung von Ausbildungen 
• Anrechnung von Kursen an die Schutzdienstpflicht: z.B. Kurs „Führung 

Grossereignis“ der Feuerwehrkoordination Schweiz als Weiterbil-
dungskurs des Zivilschutzes 

• Einbezug von Spezialisten der Partnerorganisationen in die Ausbildung 
• Gemeinsame Erarbeitung von Fachunterlagen 
• Durchführung von gemeinsamen Kursen und Übungen 
• Zurverfügungstellung von Ausbildungsmaterial, Fahrzeugen und Infra-

struktur 

 Interkantonale Zusammenarbeit 

 Die anhaltende Regionalisierung bzw. Kantonalisierung der Zivilschutzorgani-
sationen führt zu einem Rückgang des Ausbildungsvolumens. Eine interkanto-
nale Zusammenarbeit ist zur besseren Auslastung der Ausbildungszentren 
sinnvoll und führt zu einer erhöhten Wirtschaftlichkeit. 
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Mit einer verstärkten interkantonalen Nutzung von kantonalen Ausbildungszen-
tren sollen in Zukunft vermehrt Synergien genutzt werden. Dies vor allem dort, 
wo spezielles Material oder besondere Infrastrukturen verwendet werden müs-
sen. 

 Bei der Zusammenarbeit sollen die folgenden Optionen verfolgt werden: 

Kompetenzzentren Die Schaffung von Kompetenzzentren für die einzelnen Fachgebiete (z.B. Füh-
rungsunterstützung, Pioniere, Betreuung, Logistik) soll die Interoperabilität und 
die Einheitlichkeit im Zivilschutz stärken. Zudem können damit Ressourcen 
gespart und nicht mehr benötigte Zentren z. B. als Basis für Zivilschutzbatail-
lone umgenutzt werden. Diese Massnahme ist kurzfristig umsetzbar und mit 
relativ geringen Investitionskosten verbunden. Sie könnte jedoch zu einer ein-
seitigen Fachausbildung führen. 

Ausbildungszentren Die Ausrichtung bestehender Ausbildungszentren auf die funktionsbezogene 
Grundausbildung oder die Verbandsgrundausbildung soll demgegenüber eine 
Fachgebiet übergreifende Ausbildung ermöglichen. Dies kommt auch den WK-
Formationen entgegen. Auch diese Option ist relativ schnell umsetzbar. Der 
Koordinationsaufwand zwischen den Ausbildungsarten ist jedoch hoch. 

 Rechtsformen 

Leistungsverein-
barung 

Im Fall einer Leistungsvereinbarung soll das interkantonale Ausbildungszent-
rum durch den Standortkanton eigenverantwortlich betrieben werden. Der 
Standortkanton vereinbart mit jedem Kanton, der bei ihm Ausbildungsleistun-
gen bezieht, die Bedingungen. Die Kosten sollen in der Regel nach Kursart pro 
Teilnehmertag berechnet werden. Diese Form lässt beim Leistungsbezüger 
eine hohe Flexibilität zu und ist einfach realisierbar. 

Verwaltungsverein-
barung 

Bei der Verwaltungsvereinbarung sollen mehrere Kantone zusammen regeln, 
wie sie die Ausbildung in ihrer Region organisieren. Dabei werden Standorte, 
Leistungen, Kursplanung und Einsatz des Lehrpersonals, Teilnehmer- und 
Instruktorenkosten sowie die Vollzugsorgane festgelegt. Diese Form eignet 
sich insbesondere, wenn mehrere interkantonale Ausbildungszentren in einer 
Region betrieben werden. Die Verantwortung verteilt sich auf die beteiligten 
Kantone. 

Konkordat Mehrere Kantone können zusammen ein Konkordat über Errichtung und Be-
trieb eines interkantonalen Ausbildungszentrums bilden. Dabei sollen sie die 
Rechtsform, die Organisationen mit den Organen und deren Kompetenzen, 
das Personal und dessen Anstellungsbedingungen, die Finanzierung mit dem 
Kostenverteiler und die Aufsicht festlegen. Die Verantwortung und das Risiko 
verteilen sich beim Konkordat in der Regel je nach Organisationsgrösse bzw. 
Einwohnerzahl paritätisch unter den beteiligten Kantonen. 

 Die Organisation der interkantonalen Ausbildungszentren soll nicht gesamt-
schweizerisch einheitlich geregelt werden. Sie hängt unter anderem von der 
Grösse der Kantone, den Sprachregionen, den topografischen Verhältnissen 
usw. ab. Die interkantonale Zusammenarbeit stellt einen längerfristigen politi-
schen Prozess dar. Zudem ist die Schaffung solcher interkantonalen Ausbil-
dungszentren mit grösseren Investitionen verbunden. Die Umsetzung vor al-
lem in der Form von Verwaltungsvereinbarungen und Konkordaten wird daher 
einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. 
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 Zusammenarbeit Bund – Kantone 

 Die zunehmende Mobilität der Zivilschutzangehörigen und die verstärkte inter-
kantonale Zusammenarbeit erfordern eine einheitliche Ausbildung. Zudem 
entsteht aufgrund der Verkürzung der Dienstleistungspflicht ein erhöhtes Aus-
bildungsvolumen. Damit die einzelnen Kantone davon nicht zu stark belastet 
werden, ist weiterhin ein starkes Engagement des BABS nötig. 

Aufgaben BABS Das BABS soll im Einvernehmen mit den Kantonen die Einzelheiten zu den 
Ausbildungskursen regeln, insbesondere die Inhalte, die Dauer, die Zulas-
sungsbedingungen und die Stelle, welche für die Durchführung der Ausbildung 
zuständig ist. Dabei sollen das Ausbildungsvolumen, die vorhandene Infra-
struktur und Kompetenzen sowie Interoperabilitäts- und wirtschaftliche Krite-
rien berücksichtigt werden. Ausserdem soll das BABS zusammen mit den 
Kantonen die Ausbildungssteuerung regeln und die Kantone bei deren Umset-
zung unterstützen. 

Das BABS soll gemeinsam mit den Kantonen die einheitlichen Kursunterlagen 
für die Ausbildungskurse sowie die für die Ausbildung erforderlichen Fachun-
terlagen erarbeiten. Es soll zudem die Ausbildung des Lehrpersonals, die zent-
rale Führungsausbildung der Offiziere sowie die Ausbildung gewisser Kader 
und Spezialisten sicherstellen. Im Weiteren soll das BABS Angehörigen von 
Partnerorganisationen die Teilnahme an seinem Ausbildungsangebot ermögli-
chen. Ausbildungen ausserhalb seines Zuständigkeitsbereichs kann es gegen 
Bezahlung vereinbaren. 

Aufgaben Kantone Die Kantone sollen für die Ausbildung der Mannschaft und Spezialisten, der 
Unteroffiziere sowie die dezentrale Ausbildung der Offiziere sorgen. Ausge-
nommen bleiben gewisse Kader und Spezialisten, welche durch das BABS 
ausgebildet werden. Sie sollen die Ausbildungssteuerung führen, die Wieder-
holungskurse bewilligen und deren Durchführung sicherstellen. Ausgenommen 
bleibt die Unterstützung von national und international bedeutenden Anlässen, 
welche durch den Bund bewilligt werden. Im Weiteren sollen die Kantone die 
interkantonale Zusammenarbeit in der Ausbildung regeln. 

Zivilschutzaufgebot 
als Fahrkarte 

Neu soll den Zivilschutzangehörigen das Aufgebot als Fahrkarte für die Nut-
zung des öffentlichen Verkehrs dienen. Das BABS soll in Zusammenarbeit mit 
den Kantonen und den öffentlichen Verkehrsbetrieben eine entsprechende 
Regelung ausarbeiten.  

 

4.7 Verstärkung des Zivilschutzes bei Katastrophen, Notlagen 
und bewaffneten Konflikten 

 Katastrophen und Notlagen können in unterschiedlicher Intensität auftreten. Im 
Falle von langandauernden Katastrophen und Notlagen mit extremer Intensität 
(z.B. schweres weiträumiges Erdbeben, KKW-Unfall, grossflächiger Stromaus-
fall, schwere Pandemie mit hoher Mortalität) sowie bei einem bewaffneten 
Konflikt sollen zur Verstärkung des Zivilschutzes bei Bedarf zusätzliche Zivil-
schutzangehörige aufgeboten werden können.  
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4.7.1 Leistungsprofil bei Katastrophen und Notlagen mit extremer In-
tensität 

 Im Vordergrund steht die Gewährleistung der Durchhaltefähigkeit der Partner-
organisationen des Bevölkerungsschutzes. Bei Katastrophen und Notlagen mit 
extremer Intensität kann eine Verstärkung des Zivilschutzes in folgenden Be-
reichen nötig werden: 

Führungsunter-
stützung 

Die lange Dauer zur Bewältigung von Katastrophen und Notlagen mit extremer 
Intensität und ihrer Auswirkungen bedingen eine starke personelle Verstär-
kung des Fachbereichs Führungsunterstützung. Nur mit Ablösungen kann die 
erforderliche Durchhaltefähigkeit über Wochen bis Monate sichergestellt wer-
den. Die zahlreichen Schadensräume machen eine Verstärkung der Füh-
rungsunterstützung direkt vor Ort nötig. Mit Verstärkungselementen sind mobi-
le Führungsunterstützungsstrukturen aufzubauen und zu unterhalten. Zusätzli-
che geschützte Führungsanlagen sind nicht nötig.  

Betreuung Bei Katastrophen und Notlagen mit extremer Intensität ist mit zahlreichen To-
desopfern, Verletzten, Schutzsuchenden und Obdachlosen zu rechnen. Der 
Bedarf an psychologischer Betreuung ist gross. Von den dabei entstehenden 
Versorgungsengpässen wird ein wesentlicher Teil der Bevölkerung während 
mehrerer Wochen betroffen sein. Der hohe Pflegeaufwand infolge der Überlas-
tung des Gesundheitswesens, die Heimbetreuung, der Aufbau und Betrieb von 
Impfzentren sowie ein anzunehmender hoher Ausfall von Zivilschutzangehöri-
gen erfordern die Verstärkung des Zivilschutzes. Eine Verstärkung des Zivil-
schutzes wird auch aufgrund einer möglichen grossräumigen Evakuierung der 
Bevölkerung aus dem betroffenen Gebiet zwingend sein. 

Technische Hilfe Bei Katastrophen und Notlagen mit extremer Intensität ist die personelle Ver-
stärkung des Fachbereichs technische Hilfe zwingend. Es gilt insbesondere, 
temporäre Infrastrukturen (z.B. Zeltstädte) zugunsten der betroffenen Bevölke-
rung zu errichten. Die lange Periode für Instandstellungsarbeiten verlangt den 
Einsatz mit Ablösungen zur Sicherstellung der Durchhaltefähigkeit. Auch dafür 
sind Verstärkungselemente des Zivilschutzes nötig. Im Falle eines KKW-
Unfalls ist zu berücksichtigen, dass Dekontaminationsarbeiten äusserst perso-
nenintensiv sind. Bei einer Pandemie wird die technische Hilfe vor allem dort 
zum Einsatz kommen, wo medizinische Installationen (z.B. Impfzentren) zu 
errichten sind. 

Logistik In einem bewaffneten Konflikt, bei einem KKW-Unfall oder einem schweren 
Erdbeben ist eine personelle Verstärkung des Fachbereichs Logistik notwen-
dig, um die Verpflegung und Versorgung der Betroffenen sowie der Einsatz-
kräfte über einen langen Zeitraum hinweg sicherzustellen. Im Einsatz mit Ab-
lösungen kann die Durchhaltefähigkeit über Wochen bis Monate gewährleistet 
werden. Bei einem KKW-Unfall kann der zusätzliche logistische Bedarf auch 
durch den hohen Transportbedarf bedingt sein, um Betroffene in Aufnahme-
gebiete zu evakuieren.  

Kulturgüterschutz Der Kulturgüterschutz wird insbesondere in der Vorphase eines drohenden 
bewaffneten Konflikts gefordert sein. Die personelle Verstärkung braucht es, 
um zeitgerecht Kulturgüter oder Teile davon speziell zu schützen, zu sichern 
und zu härten. Bei einem Erdbeben wird der personelle Grundbestand nicht 
genügen, um die Aufgaben zu erfüllen. Allerdings gibt es bedingt durch die 
Verteilung von Kulturgütern in der Schweiz regional starke Unterschiede. 
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4.7.2 Leistungsprofil bei einem bewaffneten Konflikt 

 Auch wenn die Wahrscheinlichkeit eines militärischen Angriffs im klassischen 
Sinne auf die Schweiz als gering eingestuft werden kann, darf sie wegen der 
enormen Konsequenzen nicht ignoriert werden. Dabei ist zu beachten, dass 
militärische Angriffe immer häufiger von verschiedenen Angriffs- und Beein-
flussungsformen geprägt sind, die auch auf die Informations- und Kommunika-
tionsinfrastrukturen einwirken. 

Mittels einer fähigkeitsorientierten Planung soll der Zivilschutz auch kurzfristig 
auf Änderungen im internationalen Umfeld zeitgerecht und flexibel reagieren 
können. Er muss rechtzeitig die Fähigkeiten erwerben, um einer sich klarer 
abzeichnenden Bedrohung zu begegnen.  

 In einem bewaffneten Konflikt soll der Zivilschutz zusätzlich einige weitere 
Leistungen in den folgenden Bereichen erbringen:  

Schutzanlagen Der Zivilschutz ist für die Sicherstellung der vollständigen Betriebsbereitschaft 
von Schutzanlagen sowie für den Betrieb von geschützten Standorten für zivile 
Führungsstäbe zuständig. 

Schutzräume Der Zivilschutz kann die Einsatzbereitschaft der Schutzräume sicherstellen 
(Unterstützung bei der periodischen Schutzraumkontrolle). Er soll die Bevölke-
rung bei der Bereitstellung, dem Bezug und dem Betrieb der Schutzräume 
unterstützen und bei der Betreuung, Verpflegung und Versorgung von Unter-
stützungsbedürftigen in Schutzräumen helfen. Zudem ist der Zivilschutz für die 
nichtmedizinische Betreuung von pflegebedürftigen Personen in Spezial-
schutzräumen zuständig. 

Kulturgüterschutz Der Zivilschutz soll sicherstellen, dass Kulturgüter oder Teile davon speziell 
geschützt, gesichert und gehärtet werden. 

Versorgung Bei der Umsetzung von Rationierungsmassnahmen zur Bewältigung von Ver-
sorgungsengpässen kann der Zivilschutz die Behörden unterstützen. Dies be-
trifft insbesondere die Verteilung von Lebensmitteln, Treibstoff und Zahlungs-
mitteln. 

Einsatzbereitschaft Der Zivilschutz muss seine Fähigkeiten für den bewaffneten Konflikt mittels 
einer minimalen Wissens- und Materialbasis in einem Kern permanent auf-
rechterhalten. Dies betrifft namentlich die Bereiche Ausbildung, Material, 
Schutzinfrastruktur, Schutz und Betreuung sowie Alarmierung und Telematik. 
Bei einer sich abzeichnenden konkreten militärischen Bedrohung muss der 
Zivilschutz fähig sein, aus diesem Kern seine Bereitschaft für den Schutz der 
Bevölkerung lagegerecht erhöhen zu können. 
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4.7.3 Personal 

Verstärkung 
 

Zur Bewältigung von Katastrophen und Notlagen ist ein Bestand von rund 
75‘000 aktiven Zivilschutzangehörigen vorgesehen. Bei extremer Intensität 
und langanhaltender Dauer eines Ereignisses sollen zusätzlich 30‘000 bis 
40‘000 Zivilschutzangehörige aufgeboten werden können, indem bereits aus 
der Schutzdienstpflicht entlassene Personen bis fünf Jahre nach ihrer Entlas-
sung wieder dienstpflichtig werden. Der Beschluss zur Verlängerung der 
Schutzdienstpflicht soll ausschliesslich beim Bundesrat liegen.  

Die Verstärkung ermöglicht eine Steigerung des Leistungsumfangs und der 
Durchhaltefähigkeit des Zivilschutzes. Der Entscheid, ob und in welchem Um-
fang der Zivilschutz verstärkt werden soll, erfolgt dann, wenn sich das Scha-
densausmass  einer Katastrophe und Notlage mit extremer Intensität abschät-
zen lässt. Im Fall eines drohenden bewaffneten Konflikts sind dessen Auswir-
kungen in Abstimmung mit der Armee einzuschätzen. 

 

4.7.4 Ausbildung 

 Die Ausbildung des Zivilschutzes für Katastrophen und Notlagen mit extremer 
Intensität  soll gemeinsam durch das BABS und die Kantone erfolgen. Die 
Ausbildung im Hinblick auf einen bewaffneten Konflikt ist Sache des BABS, 
welches die dazu notwendigen Vorgaben und Unterlagen zu erarbeiten hat. 
Diese sollen gesamtschweizerisch einheitlich zur Anwendung gelangen. Das 
BABS soll die entsprechende Ausbildung des Lehrpersonals sicherstellen. 

Massnahmen Für die Ausbildung sind folgende Massnahmen zu treffen: 

• Die Anleitung der Bevölkerung zur Selbsthilfe sowie die Ausbildung der 
Betreuung in öffentlichen Schutzräumen sind in die Ausbildung zu in-
tegrieren. 

• Das BABS erarbeitet ein Konzept für die einsatzbezogene Ausbildung  
im Hinblick auf den bewaffneten Konflikt. 

• Neu soll die Funktion eines „Sachverständigen Schutzraum“ geschaf-
fen werden. Dieser ist zuständig für die Betreuung der Bevölkerung im 
geschützten Aufenthalt bei einem bewaffneten Konflikt. Die Sachver-
ständigen Schutzraum sind Betreuer mit einer entsprechenden Zusatz-
ausbildung und sollen zudem auch die periodische Schutzraumkontrol-
le wahrnehmen. 

• In der Aus- und Fortbildung der Zivilschutzinstruktoren muss das 
Grundwissen über den Einsatz des Zivilschutzes bei Katastrophen und 
Notlagen mit extremer Intensität sowie bewaffneten Konflikten vermit-
telt werden. Bei der Konkretisierung einer militärischen Bedrohung sol-
len die Instruktoren an der Lehrpersonalschule des Bundes durch ent-
sprechende Module auf die Vermittlung der erweiterten Ausbildungsin-
halte vorbereitet werden. 

 

4.7.5 Material 

 Die Beschaffung von Zivilschutzmaterial im Hinblick auf Katastrophen und Not-
lagen mit extremer Intensität sowie bewaffneten Konflikten ist eine gemeinsa-
me Aufgabe von BABS und den Kantonen. Das BABS soll eine aktive Rolle 
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beim Erhalt von Know-how insbesondere bei Technik und Forschung über-
nehmen.  

Katastrophen und 
Notlagen mit extremer 
Intensität 

Zivilschutzmaterial wird ausschliesslich für die Bewältigung von Katastrophen 
und Notlagen beschafft. Bei der Bewältigung von Katastrophen und Notlagen 
mit extremer Intensität basiert der Zivilschutz auf dem bestehenden Material. 
Dieses wird bei Bedarf mit handelsüblichem Material ergänzt. Es soll kein spe-
zielles technisches Zivilschutzmaterial vorgehalten werden. Bei solchen Ereig-
nissen soll das nötige Material aus der Schweiz und soweit möglich aus dem 
Ausland dorthin gebracht werden, wo es am dringendsten benötigt wird. Das 
Ressourcenmanagement des Bundes und der Kantone soll für die entspre-
chende Zuweisung verantwortlich sein. Das standardisierte Zivilschutzmaterial 
(z.B. ABC-Material) muss bereits heute in einer Materialliste festgelegt wer-
den. 

Bewaffneter Konflikt Im Rahmen des Beschaffungsprozesses ist die Verwendung des Zivilschutz-
materials im bewaffneten Konflikt zu berücksichtigen. Dabei sind Faktoren wie 
Auslandabhängigkeit, Ersatzteile und Redundanzen massgeblich. Die Be-
schaffung des Materials, das zusätzlich für den Fall eines bewaffneten Kon-
flikts benötigt wird, soll erst erfolgen, wenn sich eine konkrete Bedrohungslage 
erkennen lässt. Eine Ausnahme stellt „zeitkritisches“ Material dar, für dessen 
Beschaffung zu wenig Zeit vorhanden wäre. Dieser Beschaffungsbedarf soll 
auf der Basis der permanenten fähigkeitsorientierten, rollenden Planung ge-
klärt werden. 

Im Hinblick auf einen bewaffneten Konflikt haben das BABS und die Kantone 
in qualitativer Hinsicht eine Vorsorgeplanung für Zivilschutzmaterial zu erstel-
len. Dabei sind insbesondere folgende Bereiche zu berücksichtigen: 

• Beschaffung und Verteilung von ABC-Schutzausrüstungen 
• Beschaffung und Ausbildung von C-Nachweismittel 
• Ergänzung von Material zur Herstellung der vollständigen Betriebsbe-

reitschaft von Schutzbauten 

 

4.7.6 Schutzinfrastruktur 

 Schutzräume 

Funktion Das Schutzbausystem bleibt auch in Zukunft ein zentraler Bestandteil des 
Schutzes der Bevölkerung. Die Schutzräume stellen unabhängig von konkre-
ten Bedrohungen einfache, robuste und in wirtschaftlicher Hinsicht ausgewo-
gene Konstruktionen dar. Sie sind bei einer Vielzahl an aktuellen und künftigen 
Gefährdungen rasch und polyvalent verwendbar. Obwohl sie keinen absoluten 
Schutz bieten, können sie Menschenleben vor allem in einem bewaffneten 
Konflikt effektiv schützen. 

Neben dem Schutz vor konventionellen und ABC-Waffen können Schutzräume 
auch bei folgenden Szenarien zum Einsatz gelangen: 

• Bei Naturkatastrophen mit starker Beschädigung von Wohngebäuden 
bieten öffentliche Schutzräume die Möglichkeit der temporären Unter-
bringung grosser Teile der Bevölkerung. 

• Bei extremen Naturereignissen, welche die Mobilität der Bevölkerung 
massiv einschränken (z.B. grosse Lawinen, starker Schneefall) kann 
die betroffene Bevölkerung kurzfristig in öffentlichen Schutzräumen un-
terkommen. 
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• Sind Evakuationen infolge zivilisationsbedingter Katastrophen – wie 
beispielsweise grösserer Chemieunfälle – notwendig, bieten öffentliche 
Schutzräume den temporär Obdachlosen eine Unterkunft. 

• Beim Ausfall täglich genutzter Infrastrukturen (z.B. infolge von Brän-
den, technischen Defekten etc.) bieten öffentliche Schutzräume lokal 
die Möglichkeit der temporären Unterbringung der betroffenen Bevölke-
rung. 

• Bei einem KKW-Unfall sind sie ein fester Bestandteil der Notfallpla-
nung. Dies betrifft sowohl Unfälle in Kernkraftwerken in der Schweiz als 
auch solche im Ausland. Schutzräume bieten mit ihrer geschlossenen 
Betonhülle gegenüber konventionellen Kellergeschossen einen sehr 
hohen Strahlenschutz. 

Werterhaltung  
der Schutzräume 

Die periodische Schutzraumkontrolle (PSK) muss durch ausgewiesenes Fach-
personal bzw. von Fachfirmen oder durch Zivilschutzangehörige mit entspre-
chender Ausbildung durchgeführt werden. Damit kann auch der Unterhalt der 
Schutzräume gleichzeitig mit der PSK sichergestellt werden. Bei der Werter-
haltung der Schutzräume sind nachstehende Ziele zu verfolgen: 

• Langfristige Sicherstellung der Betriebsbereitschaft 
• Erhaltung der hohen Qualität der Schutzräume 
• Entlastung der Eigentümer (finanziell und administrativ) 
• Optimaler Einsatz der Mittel bezüglich personeller und finanzieller Res-

sourcen 
• Erhaltung des Know-hows auf allen Stufen (Bund, Kantone, Gemein-

den, Private und Industrie) 
• Vereinfachen und Straffen der Werterhaltungsprozesse 

 Das oben formulierte Konzept deckt sich mit Untersuchungen zur Optimierung 
der Werterhaltung in verschiedenen Bereichen der Immobilien und Infrastruk-
turbewirtschaftung. Eine konsequente Werterhaltung (laufender Unterhalt und 
Reparatur) ist langfristig eindeutig die kostengünstigste Strategie. Die Hüllen 
der Schutzbauten sind bis heute grundsätzlich in einem guten Zustand. Ab 
2020 muss bei den Pflichtschutzräumen mit dem Ersatz von Schutzbaukom-
ponenten (z.B. Belüftungsgeräten) gerechnet werden. 

 Schutzanlagen 

 Aufgrund der konsequenten Regionalisierung des Zivilschutzes stehen heute 
genügend Schutzanlagen für die Zivilschutzorganisationen zur Verfügung. 

Bereitstellungs-
anlagen und Kom-
mandoposten 

Bereitstellungsanlagen (BSA) sind Führungs- und Logistikbasen des Zivil-
schutzes. In einem bewaffneten Konflikt werden sie zur geschützten Unter-
bringung von Personal und Material verwendet. Die BSA sollen weiterhin aus-
schliesslich dem Zivilschutz zur Verfügung stehen. Die Partnerorganisationen 
des Bevölkerungsschutzes sind für die geschützte Unterbringung ihres Perso-
nals und Materials selber zuständig. Überzählige Anlagen können ihnen dafür 
abgegeben werden. 

Das Zivilschutzmaterial wird zum Teil oberirdisch und ungeschützt gelagert. 
Vor einem bewaffneten Konflikt muss dieses Material in eine BSA umgelagert 
werden. 

In erster Priorität ist das Kommando einer Zivilschutzorganisation zusammen 
mit einem zivilen Führungsorgan in einer kombinierten Schutzanlage von BSA 
und Kommandoposten (wenn möglich Typ I) zu installieren. 
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Anzahl  
Schutzanlagen 

In einem Konzept soll festgelegt werden, wie viele Schutzanlagen der Zivil-
schutz künftig noch benötigt. Ziel ist es, die Anzahl der Schutzanlagen zu re-
duzieren und auf das notwendige Minimum zu beschränken. Dabei müssen 
aber auch die spezifischen politischen, geographischen oder topographischen 
Gegebenheiten der Kantone berücksichtigt werden. Zudem soll in diesem 
Konzept die polyvalente Nutzung der Schutzanlagen sowie die baulichen Mas-
snahmen bei einer Umnutzung geprüft werden.  

Überzählige  
Schutzanlagen 

Die überzähligen Schutzanlagen sollen entweder aufgehoben oder umgenutzt 
werden. Sie können beispielsweise als öffentliche Schutzräume, Notunterkünf-
te, zusätzliche Räumlichkeiten für die Zivilschutzorganisation, geschützte Un-
terkünfte für Partnerorganisationen usw. benutzt werden. Aufgehobene oder 
umgenutzte Schutzanlagen gehen in die vollständige Verantwortung der Ei-
gentümer über.  

Finanzierung Der Bund finanziert in Zukunft nur noch eine bestimmte Anzahl von Schutzan-
lagen für den Zivilschutz; die entsprechenden Kriterien sollen im erwähnten 
Schutzanlagenkonzept definiert werden. Mit den Kantonen soll dann an-
schliessend eine Liste mit den noch zu finanzierenden Schutzanlagen erarbei-
tet werden. Weil der Bund gemäss BZG die anerkannten Mehrkosten für die 
Umnutzung sowie, bei einer Aufhebung, den notwendigen Rückbau der tech-
nischen Schutzbausysteme von Schutzanlagen trägt, wird er bei einer massi-
ven Verringerung der Anzahl Schutzanlagen in den nächsten 10 Jahren hohe 
Investitionen tätigen müssen. 

Für die Kosten einer Umnutzung und eines Rückbaus sollen künftig Ersatzbei-
träge verwendet werden können.  

 

4.7.7 Kommunikation 

 Die Kommunikation und Alarmierung bei einer Katastrophe und Notlage mit 
extremer Intensität soll mit den herkömmlichen Systemen (Polyalert, Polycom, 
IBBK etc.) sichergestellt werden. Jedoch ist bei einem solchen Ereignis unter 
anderem zu berücksichtigen, dass sich die Bevölkerung je nach Ausmass des 
Ereignisses während einer bestimmten Zeit selber versorgen muss. Die ent-
sprechenden Informationen müssen dabei gebündelt und auf mehreren, von-
einander unabhängigen Kanälen an die Bevölkerung verbreitet werden. Das 
BABS soll ein spezielles Konzept für die Kommunikation bei Katastrophen und 
Notlagen mit extremer Intensität erstellen. 
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5 Aufgabenteilung und Finanzierung 

5.1 Aufgabenteilung 

 Im Rahmen des Projekts hat eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des BABS und 
der Kantone in einzelnen Bereichen eine Analyse und kleinere Anpassungen 
der Aufgabenteilung und Finanzierung im Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 
vorgenommen. Dabei wurde geprüft, welche Anpassungen zwingend nötig 
sind und wo Optimierungs- und Handlungsbedarf besteht. An der aktuellen 
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen auf der Basis des Nationalen 
Finanzausgleichs (NFA) ändert sich aber grundsätzlich nichts. Es sind jedoch 
verschiedene Verbesserungsmassnahmen vorgesehen, insbesondere in Be-
zug auf Zuständigkeiten und Kompetenzen, um die geforderten Leistungen im 
Bevölkerungsschutz noch effektiver und effizienter erfüllen zu können.   

Nachfolgend wird aufgezeigt, welche Bereiche hauptsächlich betroffen und 
welche Massnahmen geplant sind.  

Ausbildung 
Bevölkerungsschutz 

Für die Ausbildung im Bevölkerungsschutz soll ein Koordinationsorgan gebil-
det werden. Zudem sollen die Verantwortlichkeiten für die Führungsausbildung 
klar zugewiesen werden: Der Bund ist zuständig für die Ausbildung der kanto-
nalen Führungsorgane; die Kantone sind verantwortlich für die Ausbildung der 
regionalen Führungsorgane (falls gewünscht mit Unterstützung des Bundes).  

Ausbildung 
Zivilschutz 

Der Bund soll für eine zentrale Führungsausbildung von Offizieren im Zivil-
schutz zuständig sein; die angewandte Führungsausbildung soll durch die 
Kantone durchgeführt werden. 

Materialforum Die Aufgaben des heutigen Schweizerischen Materialforums für Zivilschutzma-
terial im Bereich der Materialbeschaffung (Bedürfniserhebung, Evaluation, 
Auslieferung, Erstellung von Ausbildungsunterlagen) sollen – falls von den 
Kantonen gewünscht – vom bisher leitenden Kanton zum BABS übergehen. 

Polyalert Für Polyalert sind die Verträge mit den Kantonen im Bereich der Betriebskos-
ten dem effektiven Aufwand anzupassen. Zudem sollen die Dienstleistungen 
des BABS für die Kantone neu geregelt werden (Abschluss von Dienstleis-
tungsvereinbarungen). 

PISA Zivilschutz 2015 und 2016 erfolgt, wie von den Kantonen gefordert, die Integration der 
Zivilschutzkontrollführung in das PISA. Die bisherigen Systeme in den Kanto-
nen werden durch PISA Zivilschutz abgelöst; die Kantone sind aber weiterhin 
für die Zivilschutzkontrollführung verantwortlich. Das BABS trägt einen auf 
seinen Datenbedarf bzw. seine Aufgaben (Diensttage- und EO-Controlling) 
abgestimmten Teil der Betriebskosten. 

 

5.2 Finanzierung 

 Die Finanzierung des Bevölkerungsschutzes basiert auf dem NFA. Deshalb 
gilt für den Bevölkerungsschutz weiterhin das Prinzip der Zuständigkeitsfinan-
zierung, d.h. wer für eine Aufgabe bzw. Leistung verantwortlich ist, übernimmt 
auch deren Kosten. Die Kosten der Partnerorganisationen Polizei, Feuerwehr, 
Gesundheitswesen und technische Betriebe liegen nach wie vor bei den Kan-
tonen bzw. den zuständigen Organisationen und Betrieben.  

Im Bereich der bevölkerungsschutzrelevanten Alarmierungs- und Telekommu-
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nikationssysteme werden Unterhalts-, Werterhalts- und Investitionsmassnah-
men sowie die Abdeckung von neuen Bedürfnissen zu zusätzlichen Kosten 
führen. Die Finanzierung dieser Kosten und die Kostenaufteilung zwischen 
Bund und Kantonen ist auf politischer Ebene zu klären.  

 

5.3 Kostenentwicklung im Zivilschutz 

Aktuelle Kosten Gemäss dem Bericht zu den Kosten des Zivilschutzes in der Schweiz betrugen 
die jährlichen Gesamtkosten von Bund und Kantonen (inkl. Regionen und 
Gemeinden) für den Zivilschutz in den letzten Jahren rund 324 Mio. Franken.16 
Davon entfallen rund 221 Mio. (rund zwei Drittel) auf die Kantone. Darin ent-
halten sind auch Kosten, die mit Ersatzbeiträgen finanziert wurden. Der Bund 
gibt rund 103 Mio. (rund ein Drittel) aus, wobei ein hoher Anteil (rund 47 Mio.) 
für die EO-Entschädigung der Schutzdienstleistenden aufgewendet wird. Pro 
Kopf der Bevölkerung entspricht dies Kosten von 12,8 Franken für den Bund 
und 27,4 Franken für die Kantone, total 40,2 Franken. 

Kostenentwicklung Zur Kostenentwicklung der nächsten Jahre können auf der Grundlage der ge-
planten Massnahmen des vorliegenden Umsetzungsberichts gewisse Tenden-
zen ausgemacht werden. So gibt es Bereiche, bei denen mit einem Kostenan-
stieg oder aber einer Kostensenkung zu rechnen ist; in verschiedenen Berei-
chen kann jedoch beides der Fall sein, d.h. es lassen sich sowohl kostenstei-
gernde als auch kostensenkende Faktoren ausmachen.  

Insgesamt sind die Faktoren, die die zukünftige Kostenentwicklung des Zivil-
schutzes konkret beeinflussen, nur schwer abschätzbar. Die Kostenentwick-
lung ist letztlich auch massgebend davon abhängig, wie die Kantone im Rah-
men der Umsetzung des vorliegenden Berichts den künftigen Zivilschutz konk-
ret gestalten werden.  

Die nachfolgende Tabelle zeigt die aktuellen Kosten des Zivilschutzes von 
Bund und Kantonen (in Mio. CHF) gemäss dem Kostenbericht sowie die Ten-
denzen der künftigen Kostenentwicklung auf. 

 

  

                                                
 
16 Siehe Schlussbericht „Kosten Zivilschutz Schweiz“ vom 15. Juli 2015, worin die Kosten der Jahre 
2011, 2012 und 2013 aus 11 Kantonen hochgerechnet wurden. Nicht enthalten sind in diesen Zahlen 
die Kosten für den privaten Schutzraumbau.  
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Bereiche Kosten 
Bund/Kantone 
(∅ 2011-2013) 

Tendenz  Begründung 

Verwaltung und Führung 121,1 
 

Kostensteigernde Faktoren: 

• Professionalisierung der ZSO 
• Ausweitung Leistungen des Zivilschutzes 
• Zusätzliche Kosten für kantonale/interkantonale 

Zivilschutz-Stützpunkte 

Kostensenkende Faktoren: 

• Rückgang Anzahl ZSO aufgrund Regionalisierun-
gen/Kantonalisierungen 

Rekrutierung, Ausbildung, 
Einsätze 

97,5 
(davon 46,6 EO)  

 

Kostensteigernde Faktoren: 

• Längere Ausbildungen aufgrund zunehmender 
Professionalisierung (Berufskader) 

• Zusätzliche Ausbildungen aufgrund neuer techni-
scher Geräte 

• Zunahme WK-Tage/EO-Entschädigung 

Schutzbauten: Bau und 
Erneuerung 

10,5 
 

Kostensteigernde Faktoren: 

• Investitionen für Sanierung von Schutzanlagen 
und öffentlichen Schutzräumen 

• Kostenintensiver Rückbau von Schutzanlagen und 
sanitätsdienstlichen Anlagen 

Kostensenkende Faktoren: 

• Längerfristige Kosteneinsparungen durch Rückbau 
von Schutzanlagen und sanitätsdienstlichen Anla-
gen (Hinweis: Für diese Massnahmen sollen künf-
tig Ersatzbeiträge verwendet werden können) 

Schutzbauten: Betrieb, 
Unterhalt, Ausrüstung 

26,6 
 

Kostensenkende Faktoren: 

• Weniger Betriebskosten aufgrund einer starken 
Reduktion der Schutzanlagen und sanitätsdienstli-
chen Anlagen 

Material: Beschaffung, 
Ersatz, Wartung, Lage-
rung 

41 
 

Kostensteigernde Faktoren: 

• Beschaffung neues Material 
• Aufwändigere Wartung  
• Investitionen in Fahrzeuge und Logistik aufgrund 

erhöhter Mobilität 

Kostensenkende Faktoren: 

• Einsparung Materialkosten durch „Pooling und 
Sharing“ in kantonalen/interkantonalen Zivilschutz-
Stützpunkten 

Alarmierungssysteme 
(Sirenen, Polyalert) 

► Künftig unter Kosten 
des Bevölkerungsschut-
zes zu subsumieren 

15,2 
 

Kostensteigernde Faktoren: 

• Investitionen und Werterhalt 
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Telematik (Polycom) 

► Künftig unter Kosten 
des Bevölkerungsschut-
zes zu subsumieren 

10,6 
 

Kostensteigernde Faktoren: 

• Investitionen und Werterhalt 

Weitere Kosten (z.B. pau-
schale Abgeltung von 
Leistungen) 

0,8 
 

Keine Auswirkungen 

Legende  Starker Kostenanstieg 

 Leichter Kostenanstieg 

 Gleichbleibende Kosten 

 Leichte Kostensenkung 

 Starke Kostensenkung 

 

Abbildung 21: Kostenentwicklung im Zivilschutz 

 

Moderate Kostenstei-
gerung 

Es ist davon auszugehen, dass die Kosten für den Zivilschutz mittel- bis lang-
fristig leicht steigen werden. Die Kostensteigerung geht allerdings mit einer 
markant höheren Leistungsfähigkeit des Zivilschutzes einher. Dies ist insbe-
sondere vor dem Hintergrund der zu erwartenden Zunahme von Naturereig-
nissen aufgrund des Klimawandels notwendig. 
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Anhang 1: Schutzbauten 

Zuständigkeiten und Kostentragung (aktuelle Situation) 
 

  Zuständigkeit Kostentragung 
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st

el
lu

ng
 

U
nt

er
ha

lt 

Er
ne

ue
ru

ng
 

Ko
nt

ro
lle

 

Sc
hu

tz
rä

um
e 

Pflichtschutzräume 
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Kommandoposten 

Ei
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 / 

B
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d 
1)

 

Bereitstellungsanlagen 

Geschützte  
Sanitätsstellen 

Geschützte Spitäler 

Sp
ita

l-
trä

ge
rs
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af

t 

1) Der Bund leistet einen jährlichen Pauschalbeitrag zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft für den Fall eines bewaffneten 
Konflikts (ausserordentliche Betriebskosten). Die ordentlichen Betriebskosten werden von den Eigentümern oder Betreibern der 
Schutzanlagen getragen. 
2) Wenn damit auf den Neubau von öffentlichen Schutzräumen verzichtet werden kann. 
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Anhang 2: Leistungsprofil Zivilschutz (Übersicht) 
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Anhang 3: Leistungsprofil Zivilschutz (Tabellen) 

Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Struktur des Leistungsprofils sowie die darin 
verwendeten Abkürzungen: 

Aufgaben 
P  Produkt 

Tätigkeitsfelder 

Fähigkeiten Q  Qualität 

Bestände (nicht in den Tabellen)  
(Gesamtschweizerische Bestände: siehe Kapitel 4.3) 

Die effektiven Sollbestände sind stark abhängig vom kantonalen Bedarf, der wiederum 
verschiedenen Einflussfaktoren unterliegt (Gefährdungen, Topographie, politische Struk-
turen, Partner im Bevölkerungsschutz, usw.). 

Q  Quantität 

Bereitschaft nach Aufgebot (Wann?) (siehe auch: Grafik, Kapitel 4.1.10) 

S (sofort):  ab 1 bis 12 Stunden bestimmte Formationen („Bereitschaftsformationen“)  
 ca. 10% der aktiven Angehörigen des Zivilschutzes 
L (später):  bis 48 Stunden kontinuierlich aufwachsend bis 60% der Aktiven  
Pe (permanent) 

Z  Zeit 

Dauer (Wie lange?) 

H (Stunden) / D (Tage) / W (Wochen) / M (Monate) 

D  Dauer 

Bereich 

Grossereignisse, Katastrophen und Nothilfe 
Fähigkeiten, die ausschliesslich bei Katastrophen und Notlagen mit extremer Intensität 
oder für den Fall eines bewaffneten Konflikts zum Tragen kommen. 
Eigenleistungen  
(Leistungen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Organisation) 

  

Art 

Exklusiv:  Der Zivilschutz hat den Lead, verfügt +/- als einzige Organisation  
 über diese Fähigkeit 
Komplementär:  Der Zivilschutz ergänzt, verstärkt, entlastet, löst ab,  
 erhöht die Durchhaltefähigkeit 

  

Stufe 

RZS:  Kommunale oder regionale Zivilschutzorganisationen 
KST:  Kantonale Zivilschutz-Stützpunkte 
IKS:  Interkantonale Zivilschutz-Stützpunkte 

  

Standardisierung (Interoperabilität) in den Bereichen 

Führung Ausbildung Material 

↑:  Hoher Standardisierungsgrad notwendig (identisch) 
→:  Mittlerer Standardisierungsgrad notwendig (kompatibel) 
↓:  Niedriger Standardisierungsgrad notwendig (verschieden) 

  

Abkürzungen in Klammern (X) bedeuten entweder, dass das Merkmal möglicherweise 
vorhanden ist oder dass es sich um eine spezielle Ausprägung handelt. 
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Führung 

Tätigkeitsfelder Fähigkeiten Bereitschaft Dauer Stufe Standar- 
disierung 

Art Art   

R
ZS

 

K
ST

 

IK
S 

F A M 
Führung der ZSO 
(E) 

• Den Zivilschutz in organisatori-
scher, personeller, materieller und 
administrativer Hinsicht führen 

 Pe  X X X → → → 

Führung im Einsatz 
(E) 

• Formationen im Einsatz führen 
  Pe  X X X ↑ ↑ → 

Ausbildung  
(E) 

• Ausbildungen vorbereiten, durch-
führen/leiten und auswerten (z.B. 
Wiederholungskurse) 

 Pe  X X X → → → 

Planung  
(E) 

• Planungen sicherstellen (z.B. 
Kaderplanung, Einsatzplanungen)  Pe  X X X → → → 

Beratungen 
(E) 

• Fachberatung sicherstellen (z.B. 
Behörden, Führungsorgane, Ein-
satzdienste) 

 Pe  X X X → → → 

Führungsunterstützung 

Tätigkeitsfelder Fähigkeiten Bereitschaft Dauer Stufe Standar- 
disierung 

Art Art   

R
ZS

 

K
ST

 

IK
S 

F A M 
Lage 
K (E) 

• Ein Lagezentrum einrichten und  
betreiben S  D-W 

(-M) X X X ↑ ↑ → 

 • Lagebild (und Lagebeurteilung)  
erarbeiten und präsentieren S  D-W 

(-M) X X X ↑ ↑ ↑ 

 • Lageprodukte erarbeiten, führen 
und präsentieren  
(z.B. Einsatzjournal) 

S  D-W 
(-M) X X X ↑ → → 

 • In einem Lageverbund mitwirken  
 

S  D-W 
(-M) X X  ↑ ↑ ↑ 

 • oder einen Lageverbund führen 
(Stufe Region/Gemeinde)    X X     

 • Spezielle Dienstleistungen  
erbringen  
(z.B. Führen von Arbeitshilfen) 

S  D-W 
(-M) X X X → → → 

 • Dienstbetrieb im Führungsorgan  
(im allgemeinen) unterstützen S  D-W 

(-M) X X  → → ↓ 

Telematik 
K (E) 

• Kommunikationsnetze erstellen 
und betreiben (S) L D-W 

(-M) X X X → ↑ ↑ 

 • Telematikmittel am Führungs-
standort betreiben (S) L D-W 

(-M) X X X → ↑ ↑ 

Information und 
Kommunikation 
K 

• Die Behörden und Führungsorga-
ne bei Informations- und Kommu-
nikationsaufgaben unterstützen 

S  D-W 
(-M) X X X → ↑ ↓ 
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Betreuung  

Tätigkeitsfelder Fähigkeiten Bereit-
schaft 

Dauer Stufe Standar- 
disierung 

Art Art   

R
ZS

 

K
ST

 

IK
S 

F A M 
Betreuung von  
hilfsbedürftigen  
Personen 

• Sammelstellen einrichten und  
betreiben E S  D X X X → → ↓ 

E / K • Betreuungsstellen einrichten und  
betreiben E S  W-M X X  → → ↓ 

 o Obdachlosen- und Versor-
gungsstelle einrichten und  
betreiben 

S  W-M   X → → → 

 • Alters- und Pflegeeinrichtungen  
unterstützen K (S) L W-M X X  → →  

 • Psychosoziale Betreuung für die 
eigenen Einsatzkräfte (Peer-
Support) sicherstellen E 

(S) L D-W 
-M X X X → ↑  

 • Psychosoziale Betreuung  für  
die Bevölkerung (Care Teams)  
sicherstellen (E) K 

S  D-W X X  → ↑  

 • Unterstützungs- und Pflegebe-
dürftige geschützt unterbringen 
und betreuen K 

 L W-M X X  → →  

Verstärkung  
des öffentlichen  
Gesundheitswesens 

• Rettungsdienste auf dem Scha-
denplatz unterstützen S  D-W  X  → → → 

K • Einrichtungen des Gesundheits-
wesens unterstützen  L W-M X X  → →  

 • Spitalexterne Pflege unterstützen 
  L W-M X X  → → → 

 • Impfzentren aufbauen und  
betreiben  L D-W X X  → ↑ ↑ 

 • Betreuung in Sanitätsdienstlichen 
Anlagen im Rahmen des Koordi-
nierten Sanitätsdienstes sicher-
stellen  

(S) L W-M  X X ↑ ↑ ↑ 

Technische Hilfe 
Tätigkeitsfelder Fähigkeiten Bereitschaft Dauer Stufe Standar- 

disierung 

Art Art   

R
ZS

 

K
ST

 

IK
S 

F A M 
Pionierleistungen 
E/K 

• Technische Sicherungsarbeiten 
ausführen (z.B. Stützkonstruktio-
nen, Wasserwehrmassnahmen) K 

S L D-W X X 
 

→ → → 
X 

 • Infrastrukturen erstellen / bereit-
stellen (z.B. behelfsmässige tem-
poräre Zugänge und Verbindun-
gen) K 

S L D-W X X  → → ↓ 

 • Schadensauswirkungen beheben  
(freilegen, freischneiden, ...) K S L D-W X X  → → ↓ 

Orten und Retten 
E/K 

• Orten von eingeschlossenen oder  
verschütteten Personen K/E S  D-W  X X ↑ ↑ → 

 • Retten und bergen aus Trümmer-
lagen E/K S  D-W X X X ↑ ↑ → 

ABC Schutz 
E/K 

• Spezifisches ABC-Material vor-
halten (Spezial- und Schwerge-  Pe    X → ↑ ↑ 
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Tätigkeitsfelder Fähigkeiten Bereitschaft Dauer Stufe Standar- 
disierung 

Art Art   

R
ZS

 

K
ST

 

IK
S 

F A M 
wichtsmaterial) E 

 • Proben nehmen (ABC), Nachwei-
se erbringen (A) und Messresulta-
te melden K 

 L W-M  X X ↑ ↑ ↑ 

 o Probenahme bei erhöhter Ra-
dioaktivität, bei B- und C-
Ereignissen 

    X X    

 o Ortsdosisleistung messen und 
radioaktive Kontamination 
nachweisen; Melden von 
Messresultaten 

    X X    

 o Messresultate melden 
     X X ↑ ↑ ↑ 

 • Einsatzdienste und verpflichtete 
Personen bei der Bewältigung 
von A-Ereignissen beraten, (ein-
satzorientiert) instruieren  und 
überwachen (A) (z.B. Dosimetrie) 
K 

S  D-W  X X ↑ ↑ ↑ 

 • Behörden und Einsatzdienste bei 
Dekontaminationsmassnahmen 
unterstützen (ABC) K 

S L D-W 
-M  X X → → → 

 o Kontaminierte Bereiche oder 
Gebiete isolieren (Sperrzo-
nen) 

    X X    

 o Dekontaminationsstellen auf-
bauen und betreiben (De-
kostelle, Beratungsstelle Ra-
dioaktivität) 

    X X    

 o Oberflächen dekontaminieren     X X    
 o Spezielle Arbeiten bei der Be-

kämpfung von Tierseuchen 
verrichten (z.B. Geflügel keu-
len) 

    X X    

Sicherheit 
K 

• Absperren und Verkehr regeln 
 S  D-W X X  → ↑ → 

 • Gelände oder Infrastrukturen 
überwachen (beobachten, mel-
den) 

 L D-W X X  → → → 

 • Ordnung und Sicherheit gewähr-
leisten (z.B. Zutritt kontrollieren, 
beleuchten) 

S  D-W X X  → → → 

 • Vermisste Personen suchen 
(z.B. Gelände absuchen) S  D-W X X  ↑ ↑ → 
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Kulturgüterschutz 
Tätigkeitsfelder Fähigkeiten Bereitschaft Dauer Stufe Standar- 

disierung 

Art Art   

R
ZS

 

K
ST

 

IK
S 

F A M 
Dokumentation  
E/K 

• Kulturgüter dokumentieren (In-
ventar auf Gemeindeebene; 
Kurzdokumentationen) 

 Pe  X X  → ↑ → 

Schutz und Scha-
densminderung 
E 

• Massnahmen zum Schutz von 
und zur Schadensminderung an 
Kulturgütern im Ereignisfall ergrei-
fen 

    X 
 

→ ↑ → 
X 

 • Kulturgüter im Hinblick auf einen  
bewaffneten Konflikt schützen    X X  → → → 

KGS Räume  
K 

• KGS Räume kontrollieren  
    X X  → ↑ → 

 • KGS Räume warten/ unterhalten 
    X X  → ↑ ↑ 

Logistik 
Tätigkeitsfelder Fähigkeiten Bereitschaft Dauer Stufe Standar- 

disierung 
Art Art   

R
ZS

 

K
ST

 

IK
S 

F A M 
Versorgung 
E / K 

• Haushalts- und Rechnungs-
führung sicherstellen  
E /(K) 

S  D-W 
-M X X X → → ↓ 

 • Verpflegung (E) / K  
o Einsatzkräfte verpflegen  

(eigene und Partner) (E) / K 
(S) L D-W X X  → → ↓ 

 o Institutionen verpflegen  
(z.B. Heime) K  L D-W X X  → → ↓ 

 o Bevölkerung verpflegen  
(z.B. Unterstützungsbedürfti-
ge) K 

 L D-W X X  → → ↓ 

 • Trinkwasserversorgung sicher-
stellen (mobile Trinkwasseraufbe-
reitungsanlagen) K 

S  D-W   X → ↑ ↑ 

 • Nutztiere versorgen (Unterstüt-
zung der Landwirtschaft) K  L D-W X X  → → → 

 • Güter beschaffen und verteilen  
(z.B. für Unterstützungsbedürfti-
ge) K 

 L D-W X X  → → → 

 • Energieversorgung 
(punktuell) sicherstellen K  
o Treibstoffe; Brennstoffe  
o Gas (Werke unterstützen) 

 L D-W X X  → ↑ ↑ 

 o Elektrizität S  D-W X X X    

 • Massnahmen bei Versorgungs-
engpässen (z.B. Behörden bei 
der Umsetzung von Rationie-
rungsmassnahmen unterstützen) 
K 

 L W-M X X  → → → 

 • Entsorgung (punktuell) sicherstel-
len K  
o Tierkadaver (im Rahmen der 

Bekämpfung von Tierseu-
chen) 

o Abfall (Unterstützung Werke) 
o Abwasser (Unterstützung 

 L D-W X X  → ↑ ↑ 
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Tätigkeitsfelder Fähigkeiten Bereitschaft Dauer Stufe Standar- 
disierung 

Art Art   

R
ZS

 

K
ST

 

IK
S 

F A M 
Werke) 

Infrastruktur  
E/K 

• Standorte und Infrastrukturen 
kontrollieren, unterhalten und be-
treiben E / (K) 

         

 o Einsatzbereitschaft der 
Schutzanlagen und der öffent-
lichen Schutzräume sicher-
stellen (Wartung & Unterhalt) 
E 

 Pe  X X  → ↑ ↑ 

 o (Vollständige) Betriebsbereit-
schaft von Schutzanlagen  
erstellen E 

 L W-M X X  → ↑ ↑ 

 o Technischer Betrieb der Sani-
tätsdienstlichen Anlagen im 
Rahmen des Koordinierten 
Sanitätsdienstes sicherstellen 
K 

(S) L W-M  X X ↑ ↑ ↑ 

 o Einsatzbereitschaft der 
Schutzräume sicherstellen 
(Unterstützung bei der PSK) K 

 Pe  X X  → ↑ ↑ 

 o Die Bevölkerung beim Bezug 
und Betrieb der Schutzräume 
unterstützen E 

 L W-M X   → ↑  

 o Technischer Betrieb sicher-
stellen (von Anlagen / ande-
ren Standorten) E / K  

(S) L D-W 
(-M) X X  ↑ ↑ ↑ 

 o Aufbauen und Betreiben einer 
mobilen Obdachlosen- und 
Verpflegungsstelle E 

S  D-W 
(-M)    ↑ ↑ ↑ 

 o Dienstbetrieb sicherstellen 
(in Anlagen / an anderen 
Standorten) E / K 

(S) L D-W  
(-M) X X  → ↑ → 

Material 
E / (K) 

• Inventarisierung, Lagerung,  
Wartung und Bereitstellung  
von Material 

 Pe  X X X → ↑ ↑ 

 • Reparatur von Material 
 
 

 Pe   X X → ↑ ↑ 
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Anhang 4: Mögliche Organisationsstrukturen und Varianten 

Kompanie 
 

 
 
Bataillon Typ A (artrein) 
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Bataillon Typ B (gemischt) 
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Anhang 5: Leistungen interkantonale Zivilschutz-Stützpunkte 

 

Technische Hilfe: Orten und Retten 

Tätigkeitsfelder (Produkt) Fähigkeiten (Qualität) Quantität, Zeit, Einsatzdauer 

Orten und Retten Orten und Retten aus schweren 
Trümmerlagen nach Medium 
USAR Team Standards  

Erkunden mit Robotik und 
Drohnen 

Q: 4-5 Züge  

Z: 6h 

D: 7 Tage autonom, 24h-
Betrieb (für 1 Einsatzziel)  

 

Technische Hilfe: ABC-Schutz 

Tätigkeitsfelder (Produkt) Fähigkeiten (Qualität) Quantität, Zeit, Einsatzdauer 

Dosimetrie Dosimetrie für Einsatzkräfte Q: 2 Züge 

Z: 12h 

D: Tage/Wochen 

Dekontamination ABC-Dekontamination von Per-
sonen und Tieren 

Q: 2 Züge 

Z: 12h 

D: Tage/Wochen 

Dekontamination ABC-Dekontamination von 
Oberflächen, Infrastrukturen, 
Objekten, Fahrzeugen 

Q: 2 Züge 

Z: 24h 

D: Tage/Wochen 

Tierseuchenbekämpfung Dekontamination (z.B. Hof, 
Wiesen), Entsorgung 

Q: 2 Züge 

Z: 12h (erste Massnahmen 
gemäss kantonalen Konzepten 
durch Polizei/Tierarzt) 

D: Tage 

ABC-Material Vorhalten von spezifischem 
ABC-Material (Spezial-, 
Schwergewichtsmaterial) 

permanent 
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Logistik: Mobile Notunterkünfte 

Tätigkeitsfelder (Produkt) Fähigkeiten (Qualität) Quantität, Zeit, Einsatzdauer 

Betreuung von hilfsbedürftigen 
Personen 

Aufbau und Betrieb von Ob-
dachlosen- und Versorgungs-
stellen (Modul für 1000 Perso-
nen, x Module pro IKS) 

Q: 2 Züge 

Z: 12h 

D: Tage/Wochen 

 

Logistik: Trinkwasseraufbereitung  

Tätigkeitsfelder (Produkt) Fähigkeiten (Qualität) Quantität, Zeit, Einsatzdauer 

Trinkwasserversorgung Aufbereitung und Verteilung von 
Trinkwasser mit mobilen Trink-
wasseraufbereitungsanlagen für 
2500 Personen 

Q: 2 Züge  

Z: 12h 

D: Tage/Wochen 

 

 


	1 Einleitung
	2 Katastrophen und Notlagen in der Schweiz
	3 Bevölkerungsschutz
	3.1 Führung und Koordination
	3.1.1 Führung Stufe Kantone
	3.1.2 Führungsstrukturen Stufe Bund
	3.1.3 Leistungen der Führungsorgane
	3.1.4 Lageverbund
	3.1.5 Ressourcenmanagement
	3.1.6 Internationale Zusammenarbeit

	3.2 Leistungen der Partnerorganisationen Bevölkerungsschutz im Einsatz
	3.2.1 Leistungsprofil, Einsatzbereitschaft und Durchhaltefähigkeit
	3.2.2 Subsidiäre Unterstützung

	3.3 Infrastrukturen des Bevölkerungsschutzes
	3.3.1 Führungsstandorte
	3.3.2 Geschützte sanitätsdienstliche Anlagen

	3.4 Kommunikation
	3.5 Ausbildung und Übungen
	3.5.1 Ausbildungsdoktrin
	3.5.2 Koordination von Ausbildung und Übungen

	3.6 Optimierung der Zusammenarbeit Bund-Kantone
	3.6.1 Kantonale Amtsstellen für den Bevölkerungsschutz
	3.6.2 Bundesamt für Bevölkerungsschutz
	3.6.3 Plattformen im Bevölkerungsschutz
	3.6.4 Instrumente und Plattformen im Katastrophenmanagement
	3.6.5 Bevölkerungsschutzkonferenz


	4 Zivilschutz
	4.1 Leistungsprofil
	4.1.1 Grundlagen
	4.1.2 Führung
	4.1.3 Führungsunterstützung
	4.1.4 Betreuung
	4.1.5 Technische Hilfe
	4.1.6 Kulturgüterschutz
	4.1.7 Logistik
	4.1.8 Aufgaben und Tätigkeitsfelder des Zivilschutzes
	4.1.9 Strukturmodell
	4.1.10 Bereitschaft und Durchhaltefähigkeit

	4.2 Organisation
	4.2.1 Ausgangslage
	4.2.2 Zuständigkeiten
	4.2.3 Formationen

	4.3 Bestände
	4.3.1 Heutige Bestände
	4.3.2 Zukünftige Bestände

	4.4 Interkantonale Zivilschutz-Stützpunkte
	4.4.1 Grundlagen
	4.4.2 Aufgaben und Leistungen
	4.4.3 Organisation
	4.4.4 Dienstpflicht, Rekrutierung, Alimentierung
	4.4.5 Ausbildung
	4.4.6 Betrieb, Ausrüstung, Material
	4.4.7 Einsatz

	4.5 Dienstleistungssystem
	4.5.1 Schutzdienstpflicht
	4.5.2 Rekrutierung
	4.5.3 Einteilung
	4.5.4 Erwerbsausfallentschädigung
	4.5.5 Wehrpflichtersatzabgabe
	4.5.6 Freiwilliger Schutzdienst

	4.6 Ausbildungssystem
	4.6.1 Ausbildungskurse
	4.6.2 Wiederholungskurse
	4.6.3 Ausbildungssteuerung
	4.6.4 Instruktorenausbildung
	4.6.5 Zusammenarbeit in der Ausbildung

	4.7 Verstärkung des Zivilschutzes bei Katastrophen, Notlagen und bewaffneten Konflikten
	4.7.1 Leistungsprofil bei Katastrophen und Notlagen mit extremer Intensität
	4.7.2 Leistungsprofil bei einem bewaffneten Konflikt
	4.7.3 Personal
	4.7.4 Ausbildung
	4.7.5 Material
	4.7.6 Schutzinfrastruktur
	4.7.7 Kommunikation


	5 Aufgabenteilung und Finanzierung
	5.1 Aufgabenteilung
	5.2 Finanzierung
	5.3 Kostenentwicklung im Zivilschutz

	Anhang 1: Schutzbauten
	Anhang 2: Leistungsprofil Zivilschutz (Übersicht)
	Anhang 3: Leistungsprofil Zivilschutz (Tabellen)
	Anhang 4: Mögliche Organisationsstrukturen und Varianten
	Anhang 5: Leistungen interkantonale Zivilschutz-Stützpunkte

